
Grundsätze des IDW RH gelten jedoch auch bei der 
Ermittlung eines Fehlbetrags aus mittelbaren Alters-
versorgungszusagen und damit insbesondere bei 
über sog. rückgedeckte Unterstützungskassen 
durchgeführte Zusagen.

In Bezug auf die praktische Umsetzung läßt das IDW 
RH leider viele Fragen offen. Insbesondere die im IDW 
RH geforderte Zahlungsstromanalyse zur Bestim-
mung des Grades der Kongruenz zwischen RDV und 
Pensionszusage erscheint mangels ausreichender 
Daten in der Praxis in vielen Fällen nicht realisierbar.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Fachausschuss 
Altersversorgung der Deutschen Aktuarvereinigung 
e.V. (DAV) intensiv mit dem IDW RH beschäftigt und 
im April 2022 zusammen mit dem Institut der versi-
cherungsmathematischen Sachverständigen für Al-
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Aktuelles zum Rechnungszins regulierter Pensionskassen
Seit Jahren hat sich der Kapitalmarktzins zurück ent-
wickelt, um sich schließlich an der bzw. um die Null-
linie zu etablieren. Die umfangreichen staatlichen 
Kreditaufnahmen, die der Pandemie-Bekämpfung 
geschuldet sind, werden das Zinsniveau perspekti-
visch noch eine lange Zeit auf diesem niedrigen Ni-
veau belassen. Vor diesem Hintergrund haben sich
auch Auswirkungen hinsichtlich der Beurteilung des
Rechnungszinses von i. S. v. § 233 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) regulierten Pensi-
onskassen ergeben. Für regulierte Pensionskassen
findet die Deckungsrückstellungsverordnung

(DeckRV) keine Anwendung. Damit sind auch die
Bestimmungen der DeckRV zum sog. Höchstrech-
nungszins (HRZ) für regulierte Pensionskassen
nicht einschlägig. Allerdings hat die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in den ver-
gangenen Jahren den HRZ enger in ihre Aufsichts-
praxis für regulierte Pensionskassen einbezogen.
So hat die BaFin bereits 2020 sehr kritisch die etwa-
ige Schließungsnotwendigkeit von Tarifen mit einem
Rechnungszins oberhalb des derzeit noch geltenden
HRZ von 0,9 % hinterfragt. Nachdem der HRZ zwi-
schenzeitlich durch Verordnung des Bundesfinanz-
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der Ausgleichsberechtigten zwecks Besicherung ih-
res durch den Versorgungsausgleich erworbenen
Anrechts zuzuordnen, und zwar in einem Verhältnis,
das dem Quotienten zwischen dem Ausgleichswert
und dem gesamten Wert des Anrechts entspricht
(Rz. 18). Für die Übertragung des anteiligen Insol-
venzschutzes ist ein den Ehezeitanteil besicherndes
Deckungskapital in dem Umfang zugrunde zu legen,
in dem es zum Ende der Ehezeit tatsächlich gebildet
war (Rz. 19).

4. Versorgungsausgleich nach Tod eines Ehe-
gatten (§ 31 VersAusglG)
Verstirbt der Ehegatte mit den insgesamt höheren
ehezeitlichen Anrechten nach Rechtskraft der Schei-
dung, aber vor Rechtskraft der Entscheidung über
den Versorgungsausgleich, kann der andere Ehe-
gatte sein Recht auf Wertausgleich gegen die Erben
geltend machen. Dies ergibt sich aus § 31 Abs. 1
Satz 1 VersAusglG.

Nach dem BGH-Beschluss vom 27.01.2021 (XII
ZB 336/20) setzt die Anwendung des § 31 Vers-
AusglG nicht voraus, dass der Tod eines Ehegatten 
zu einem Zeitpunkt eintritt, zu dem das Verfahren
über den Versorgungsausgleich bereits anhängig
ist. In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte der
Ehemann (Ehezeit vom 01.07.1983 bis zum
30.04.2014) ein Anrecht aus einer Direktzusage er-
worben und verstarb im Jahr 2015 nach rechtskräfti-
ger Ehescheidung. Da die Ehefrau wegen der Schei-
dung keinen Anspruch auf Witwenrente mehr hatte,
löste der Versorgungsträger die Pensionsrückstel-
lung zum 31.12.2015 auf. Erst im Juli beantragte die
Ehefrau (Österreicherin) die Durchführung des Ver-
sorgungsausgleichs nach deutschem Recht (Art. 17
Abs.4 S. 2 EGBGB). Darauf wurde eine interne Tei-
lung auf der Grundlage eines Kapitalwerts von ca.
1,5 Mio. EUR, bezogen auf das Ehezeitende durch-
geführt.

Ein solcher nachträglicher Ausgleich ist nach An-
sicht des BGH nicht durch den Grundsatz, dass nur
solche Anrechte ausgeglichen werden können, die
im Zeitpunkt der letzten tatrichterlichen Entschei-
dung noch vorhanden sind, ausgeschlossen, da in
§ 31 VersAusglG eine gesetzliche Ausnahme von
diesem Grundsatz liege. Für die Durchführung des
Versorgungsausgleichs würden die auszugleichen-
den Anrechte des Verstorbenen als fortbestehend
fingiert. Die Auflösung einer wegen der Versorgungs-
ansprüche gebildeten handelsbilanziellen Rückstel-
lung durch den Versorgungsträger berührte den
Anspruch auf Ausgleich des Anrechts nicht (Rz. 19).

Als Konsequenz aus dieser Entscheidung ergibt sich
für solche Konstellationen, dass der Versorgungsträ-
ger nach Auflösung der Pensionsrückstellung wegen
Wegfalls der Pensionsverpflichtung eine Rückstel-
lung für ungewisse Verbindlichkeiten bilden muss,
obwohl kein Versorgungsausgleichsverfahren ein-
geleitet ist.

5. Anrechnung von Teilungskosten bei inter-
ner Teilung (§ 13 VersAusglG)
In dem BGH-Beschluss vom 10.02.2021 (XII ZB
284/19) ging es um die Teilungskostenregelung der
Volkswagen AG (VW). Nach der Regelung bei VW
sind 3 % des Kapitalwerts des Ehezeitanteils –
höchstens aber 3 % der zweifachen jährlichen BBG
nach §§ 159,160 SGB VI – zu veranschlagen und
vom Ehezeitanteil abzuziehen. Dies führte in dem
streitigen Fall zu einem Teilungskostenabzug in
Höhe des Höchstbetrags von 4.284 EUR (= 0,03 x
71.400 x 2) zum Ehezeitende 30.09.2014. Für den
Teilungskostenabzug berücksichtigte das Amtsge-
richt nur einen Betrag von 500 EUR und das Be-
schwerdegericht nur den vom Versorgungswerk als
tatsächliche Stückkosten ermittelten Betrag von
1.260 EUR.

Der BGH hat hier den Kostenansatz in Höhe des
Höchstbetrags von 4.284 EUR gebilligt.

Im Anschluss an seine Beschlüsse vom 18.03.2015
(XII ZB 74/12 und vom 25.03.2015 (XII ZB 156/12)
(siehe hierzu IACA-Kurzinformationen 2015 S. 9)
hält er daran fest, dass ein pauschalierter Teilungs-
kostenansatz mit Begrenzung auf einen Höchstbe-
trag von 500 EUR grds. als angemessen anzusehen
ist, aber andererseits der Höchstbetrag erheblich
über den tatsächlichen Stückkosten liegen darf,
wenn der Versorgungsträger dem Gericht nachwei-
sen kann, dass der pauschalierte Kostenabzug in
Höhe von 2 - 3 % des ehezeitbezogenen Kapital-
werts lediglich zu einer vollständigen Umlage der
Kosten sämtlicher zu erwartender Teilungsfälle,
nicht aber zu einer Bereicherung des Versorgungs-
trägers führt (Rz. 13). Der Arbeitgeber darf bei der
Auswahl der Pauschalierungsmethode die sozial-
politischen Zielsetzungen der betrieblichen Alters-
versorgung in den Blick nehmen und verhindern,
dass kleinere Versorgungsanrechte im Falle einer
Scheidung des Arbeitnehmers durch den Ansatz von
Teilungskosten weitgehend aufgezehrt werden.
Deshalb muss er beim Kostenansatz mit einer
Prozentpauschale auch keinen Mindestbetrag
festlegen, um die Belastung höherer Anrechte zu
reduzieren.
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Bewertung von rückgedeckten Pensionszusagen; Umsetzung des IDW RH FAB 1.021 in der 
Praxis

Bereits in den IACA-Kurzinformationen 2021 hatten 
wir über den Rechnungslegungshinweis des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) „Handelsrechtliche Be-
wertung von Rückstellungen für Altersversorgungs-
verpflichtungen aus rückgedeckten Direktzusagen“ 
(IDW RH FAB 1.021) informiert, dessen Anwendung 
für Abschlüsse ab dem 31.12.2022 verpflichtend ist. 

Dieser Rechnungslegungshinweis (IDW RH) ändert 
die Bilanzierung von nicht-versicherungsgebunde-
nen Direktzusagen, zu deren Finanzierung eine 
Rückdeckungsversicherung (RDV) abgeschlossen 
wurde, wesentlich. Unter nicht-versicherungsgebun-
denen Altersversorgungszusagen versteht das IDW 
dabei Direktzusagen, bei denen sich die Höhe der 
vom Arbeitgeber zugesagten Leistungen unabhängig 
von den Leistungen aus der RDV bestimmt. Die 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bewertung von rückgedeckten Pensionszusagen; Umsetzung des IDW RH 
FAB 1.021 in der Praxis 
Bereits in den IACA-Kurzinformationen 2021 hatten 
wir über den Rechnungslegungshinweis des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer (IDW) „Handelsrechtliche 
Bewertung von Rückstellungen für Altersversor-
gungsverpflichtungen aus rückgedeckten Direktzu-
sagen“ (IDW RH FAB 1.021) informiert, dessen 
Anwendung für Abschlüsse ab dem 31.12.2022 
verpflichtend ist.  
 
Dieser Rechnungslegungshinweis (IDW RH) ändert 
die Bilanzierung von nicht-versicherungsgebun-
denen Direktzusagen, zu deren Finanzierung eine 
Rückdeckungsversicherung (RDV) abgeschlossen 
wurde, wesentlich. Unter nicht-versicherungsge-
bundenen Altersversorgungszusagen versteht das 
IDW dabei Direktzusagen, bei denen sich die Höhe 
der vom Arbeitgeber zugesagten Leistungen unab-
hängig von den Leistungen aus der RDV bestimmt. 
Die Grundsätze des IDW RH gelten jedoch auch 
bei der Ermittlung eines Fehlbetrags aus mittelba-

ren Altersversorgungszusagen und damit insbe-
sondere bei über sog. rückgedeckte Unterstüt-
zungskassen durchgeführte Zusagen. 
 
In Bezug auf die praktische Umsetzung läßt der 
IDW RH leider viele Fragen offen. Insbesondere die 
im IDW RH geforderte Zahlungsstromanalyse zur 
Bestimmung des Grades der Kongruenz zwischen 
RDV und Pensionszusage erscheint mangels aus-
reichender Daten in der Praxis in vielen Fällen nicht 
realisierbar. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich der Fachaus-
schuss Altersversorgung der Deutschen Aktuarver-
einigung e.V. (DAV) zusammen mit dem Institut der 
versicherungsmathematischen Sachverständigen 
für Altersversorgung e. V. (IVS) intensiv mit dem 
IDW RH beschäftigt und im April 2022 einen Er-
gebnisbericht zur aktuariellen Umsetzung des IDW 
RH veröffentlicht.  
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ministeriums mit Wirkung zum 01.01.2022 auf 
0,25 % festgesetzt wurde, hat die BaFin bereits an-
gekündigt, 2021 in analoger Weise tarifliche Rech-
nungszinsen oberhalb von nunmehr 0,25 % in für 
Neuverträge offenen Tarifen auf den Prüfstand stel-
len zu lassen. Dabei ist typischerweise der Verant-
wortliche Aktuar der Pensionskasse gefordert, im 
Rahmen seiner Prüfung der Vermögenslage der 
Kasse und der dauernden Erfüllbarkeit ihrer Ver-
pflichtungen sowohl den Rechnungszins zur Bewer-
tung der Deckungsrückstellung als auch den tarifli-
chen Rechnungszins für Neuverträge zu analysieren 
und zu beurteilen. Neben Prognoserechnungen und 
Methoden des Asset-Liability-Modellings hat sich 
hierbei die Anwendung des Hinweises „Angemes-
senheit des Rechnungszinses bei regulierten Pensi-
onskassen“ der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 
vom 17.09.2015 etabliert. Seine Anwendung bei der 
Überprüfung des Rechnungszinses wird auch von 
der BaFin regelmäßig eingefordert. Dabei sind zwei 
Szenarien zu untersuchen: Szenario A untersucht 
den Rechnungszins für bereits bestehenden Ver-
träge und Szenario B, mit naturgemäß deutlich hö-
herem Sicherheitsniveau, den Rechnungszins für 
neue Verträge. Auch wenn die Ergebnisse der Ana-
lyse formal keine zwingenden Folgen haben können, 
so ist die Verbindlichkeit des DAV-Verfahrens doch 
sehr hoch.  

Der vorgenannte DAV-Hinweis wurde vom Fachaus-
schuss Altersversorgung der DAV überarbeitet und 
am 2. August 2021 von den Vorständen der DAV 
und des Instituts der versicherungsmathematischen 
Sachverständigen (IVS) verabschiedet. Damit ist der 
aktualisierte DAV-Hinweis von den Verantwortlichen 
Aktuaren und Inhabern einer versicherungsmathe-
matischen Funktion zu berücksichtigen. Der neue 
DAV-Hinweis wurde in Zusammenarbeit mit Mitar-
beitern der BaFin entwickelt. Die wesentlichen Neu-
erungen bzw. Auswirkungen lassen sich wie folgt 
umreißen:  

1. Die formale Verbindlichkeit des Hinweises wurde
deutlich erhöht, insbesondere was den Rechnungs-
zins im Szenario B (Neuverträge) betrifft.

2. Die Ergebnisse im Szenario A (Bestandsver-
träge) dürften i. d. R. denen des bisherigen Verfah-

rens entsprechen, häufig sogar zu geringfügig höhe-
ren Zinssätzen führen.  

3. Die Ergebnisse im Szenario B werden wohl re-
gelmäßig signifikant unter den bisherigen Zinssät-
zen liegen. Der Ansatz wurde insoweit geändert,
dass die in den vergangenen Jahren tatsächlich von
der Pensionskasse erzielten Renditen sowie ihre
stillen Reserven keine Bedeutung mehr für den Blick
nach vorne haben. Dies ist motiviert durch die ein-
gangs skizzierte rapide und nachhaltige Verlagerung
des Zinsniveaus, die die Aussagekraft von Verzin-
sungsergebnissen der jüngeren Vergangenheit für
Prognosezwecke deutlich reduziert hat. Zudem wur-
den für Szenario B die Sicherheitsfaktoren in Anleh-
nung an in der Lebensversicherung einschlägige An-
sätze weiter verstärkt.

4. Ergebnisse des Szenario B dürften i. d. R.
schwerlich oberhalb von 0,5 % liegen. Höhere Zins-
sätze wären dann aufgrund der erhöhten Verbind-
lichkeit des neuen DAV-Hinweises erwartungsge-
mäß nicht mehr argumentierbar. BaFin-Vertreter ha-
ben darüberhinausgehend bereits angekündigt,
dass sie für Neuverträge Rechnungszinssätze ober-
halb von 0,25 %, also dem künftigen HRZ der
DeckRV, i. d. R. nicht akzeptieren werden. Aber
auch für die Beurteilung der dauernden Finanzier-
barkeit eines Rechnungszinses von 0,25 % werden
Nachweise erforderlich sein, wobei der neue DAV-
Hinweis hilfreich sein wird.

Die Verantwortlichen von regulierten Pensionskas-
sen, insbesondere der Verantwortliche Aktuar und 
die versicherungsmathematische Funktion, sind 
dringend gehalten, sich mit der veränderten Entwick-
lung auseinander zu setzen. Noch nicht abgeschlos-
sene versicherungsmathematische Gutachten und 
etwaig noch offene Berichte der versicherungsma-
thematischen Funktion sollten hierauf bereits einge-
hen. Da für die Entwicklung, Einreichung und Ge-
nehmigung sowie praktische Einrichtung eines 
neuen Tarifs ein gewisser zeitlicher Vorlauf erforder-
lich ist, sollten sich die regulierten Pensionskassen 
– soweit nicht bereits geschehen – zeitnah mit der
Rechnungszinsfrage für Neuverträge befassen.

BFH-Urteile vom 19.05.2021 zur Doppelbesteuerung gesetzlicher Renten

Mit zwei Urteilen vom 19.05.2021 (X R 33/19 und X 
R 20/21) hat der Bundesfinanzhof (BFH) nicht nur 
erneut die Verfassungsmäßigkeit des Übergangs 
auf die nachgelagerte Besteuerung bei gesetzlichen 

Renten durch die Rürup-Reform des Altersein-
künftegesetzes im Jahr 2005 bestätigt, sondern 
gleichzeitig auch einen Maßstab entwickelt, mit wel-
chem im konkreten Einzelfall künftig entschieden 

Inanspruchnahme des Rückkaufswerts bei vorzeiti-
ger Kündigung) unterliegt. Hierdurch wird die Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Oldenburg vom
05.03.2019 (11 UF 7/19) bestätigt (siehe hierzu
IACA-Kurzinformationen 2019 S. 8).

Umstritten war bislang die Frage, ob gepfändete und
zur Einziehung überwiesene Versorgungsanrechte
im Versorgungsausgleich durch interne Teilung aus-
geglichen werden können. Der BGH bejaht dies in
seinem Beschluss vom 16.12.2020 (XII ZR 28/20). 
Das Anrecht sei ausgleichsreif, weil die gepfändete
Forderung nur einem Verfügungsverbot unterliege,
aber im Vermögen des Schuldners verbleibe. Auch
die Überweisung zur Einziehung (§ 835 Abs. 1 ZPO)
bewirke nach allgemeiner Ansicht keinen Forde-
rungsübergang, sondern lediglich, dass der Schuld-
ner die Forderung nicht mehr für sich einziehen
kann. Auch sei das Stammrecht der vom Aus-
gleichspflichtigen erworbenen Anwartschaft auf Zu-
satzversorgung des öffentlichen Dienstes nicht
pfändbar, sondern nur seine künftigen Rentenan-
sprüche nach Maßgabe der gesetzlichen Pfän-
dungsschutzbestimmungen für Arbeitseinkommen 
(§ 850 Abs. 1 i. V. m. §§ 850a ff. ZPO) (Rz.19). Des-
wegen sei eine Übertragung des Anrechts auf die
ausgleichsberechtigte Person mit den Beschränkun-
gen durch den Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss möglich.

2. Bestimmung des Zahlbetrags bei der exter-
nen Teilung eines fondsgebundenen Anrechts
Nach dem Beschluss des BGH vom 13.01.2021 
(XII ZB 401/20) ist bei der externen Teilung eines
fondsgebundenen Anrechts in der Bezugsgröße
Fondsanteile der Ausgleichswert als Zahlbetrag hin-
reichend bestimmt, wenn der Geldkurs des Anteils
bei Rechtskraft der Entscheidung zum Versorgungs-
ausgleich taggenau aus einem vom Versorgungsträ-
ger bereitgestellten und in der Beschlussformel an-
gegebenen Internet-Zugang nebst Zugangscode er-
mittelt werden kann. Damit geht der BGH über seine
vorausgegangene Rechtsprechung in den Beschlüs-
sen vom 19.07.2017 (XII ZB 201/17) und vom
11.07.2013 (XII ZB 336/16) hinaus, die für die Tei-
lung in der Bezugsgröße „Fondsanteile“ aus Grün-
den der Vollstreckbarkeit verlangten, dass für die
Umrechnung der Anteile in einen Zahlbetrag mit Ein-
tritt der Rechtskraft Ausgabe- und Rücknahmepreise
zur Verfügung stehen, für die eine gesetzliche Ver-
öffentlichungspflicht nach § 170 KAGB besteht
(siehe hierzu IACA-Kurzinformationen 2018, S. 8 und
2019, S. 9). Wenn sich der Zugang zu den für die
Umrechnung benötigten Informationen unmittelbar
aus der Beschlussformel ergebe, sei der konkrete
Zahlbetrag hinreichend bestimmbar. Im Hinblick auf

die besondere Stellung des Versorgungsträgers als
Wächter über die rechtmäßige Durchführung des
Versorgungsausgleichs spreche nichts dagegen,
dass dieser den einmal eingerichteten und dem
Gericht im Rahmen des Verfahrens über den Ver-
sorgungsausgleich nach § 220 Abs. 4 FamFG mit-
geteilten Zugang auch weiterhin zum Abruf für alle
Verfahrensbeteiligten und gegebenenfalls für ein
Vollstreckungsorgan offenhält.

3. Bewertung einer Pensionszusage nach Sta-
tuswechsel vom Arbeitnehmer zum Unterneh-
mer
Nach dem Beschluss des BGH vom 15.07.2020 (XII
ZB 363/19) richtet sich bei einem Statuswechsel
zwischen Arbeitnehmer- und Unternehmereigen-
schaft der Insolvenzschutz des Betriebsrentengeset-
zes und damit auch die versorgungsausgleichs-
rechtliche Einordnung des Rentenanrechts danach,
inwieweit die versprochene Versorgung zeitanteilig
auf den jeweils eingenommenen Status entfällt
(Rz.11). Dies schließt sich an den BGH-Beschluss 
vom 16.01.2014 (XII ZB 455/13) an, wo es um die
Einbeziehung eines Anrechts auf eine Kapitalleis-
tung in den Versorgungsausgleich ging (siehe IACA
Kurzinformationen 2014 S. 6). In dem hier zugrunde
liegenden Fall hatte die Vorinstanz das Anrecht ei-
nes beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers einer GmbH aus einer in Arbeitnehmerstellung
erhaltenen Direktzusage zur Gänze als Anrecht im
Sinne des BetrAVG angesehen und nach § 45 
VersAusglG den Kapitalwert nach § 47 VersAusglG
geteilt.

Nach Ansicht des BGH ist hingegen die Bewertungs-
regel des § 45 Abs. 1 VersAusglG auf den in Unter-
nehmerstellung erdienten Teil der Versorgung nicht
anwendbar, hier gelte die allgemeine Regel des § 5
VersAusglG, so dass bei der Zusage einer Renten-
leistung diese als Bezugsgröße anzunehmen und
nach den allgemeinen Grundsätzen der §§ 39 bis 42
VersAusglG zu bewerten sei.

Dies führt zu einer getrennten Anrechtsbewertung
mit der Konsequenz, dass nur für den auf Arbeitneh-
merzeiten enthaltenen Teil eine Kapitalwertteilung
möglich ist und der auf Unternehmerzeiten beru-
hende Teil des Rentenbetrags nominal zu teilen ist.
Damit wird das Ziel eines aufwandsneutralen Ver-
sorgungsausgleichs hier nicht erreicht.

In dem vom BGH entschiedenen Fall war das An-
recht des Ausgleichspflichtigen zudem flankierend
zum gesetzlichen Insolvenzschutz durch eine ver-
pfändete Rückdeckungsversicherung gesichert.
Nach Ansicht des BGH ist dieses Pfandrecht anteilig
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65 Jahre) die Regelaltersgrenze in der GRV, sind für
die gesetzliche Rente ggf. rentenmindernde Ab-
schläge beim Zugangsfaktor zu berücksichtigen. Für
einen Vergleich mit einem Anrecht auf reine Alters-
rente aus der Versorgungsausgleichskasse ist das
fiktive Anrecht aus interner Teilung ggf. um den Zu-
schlag zu erhöhen, der nach der Teilungsordnung
des Quellversorgungsträgers für das Anrecht aus
interner Teilung zur (nach § 11 Abs. 1 Satz 3
VersAusglG erforderlichen) Kompensation der Be-
schränkung des Risikoschutzes auf eine Altersver-
sorgung vorgesehen ist.

Ergibt sich aus der Evidenzkontrolle durch das Fa-
miliengericht anhand der Rentenbeträge keine of-
fenkundige Verfassungsmäßigkeit der externen Tei-
lung oder ist ein Vergleich der nominalen Rentenbe-
träge nicht möglich, z. B. weil das zu teilende be-
triebliche Anrecht nicht auf eine lebenslange Ren-
tenzahlung ausgelegt ist, ist ein Barwertvergleich auf
der Basis gleicher Rechnungsgrundlagen (Biometrie
und Rechnungszins) durchzuführen (Rz. 51). Bei
Anrechten aus Direktzusagen wären aktuell grund-
sätzlich die Heubeck-Richttafeln 2018 G und der Bil-
MoG-Zins zum Bewertungsstichtag maßgeblich.

Für die Beurteilung, ob verfassungswidrige Transfer-
verluste zu erwarten sind, lässt der BGH eine An-
wendung von Tabellen zu, die einen Renten- oder
Barwertvergleich auf der Basis pauschalierender
Bewertungsannahmen abbilden (Rz. 55). Solche Ta-
bellen enthält die Veröffentlichung des Fachaus-
schusses Altersversorgung der Deutschen Aktuar-
vereinigung (DAV) vom 10.01.2021 (siehe dort S. 16
ff.). Mit diesen Tabellenwerten stimmt die Aussage
des BGH überein, dass derzeit in der Regel davon
ausgegangen werden kann, dass jedenfalls die Be-
stimmung des Ausgleichswerts mit einem 3 % nicht
übersteigenden Rechnungszins bei einer externen
Teilung in die GRV keine verfassungsrechtlich be-
denklichen Transferverluste erwarten lässt, ohne
dass es dabei auf Alter und Geschlecht der aus-
gleichsberechtigten Person ankäme (Rz. 55). Da der
BilMoG-Zins derzeit (Stand Juli 2021) bei 2,05 %
liegt und tendenziell weiter sinkt (bis 2026 voraus-
sichtlich bis unter 1 % p. a.), ist bei Ausgleichswer-
ten, die zu einem aktuellen Stichtag ermittelt wer-
den, wohl nicht von verfassungswidrigen Transfer-
verlusten aus externer Teilung auszugehen.

In den Barwertvergleich sind aber eigentlich auch
die wertbildenden Vorzüge der Zielversorgung
gegenüber der Quellversorgung, die nicht in dem
Rentenbetrag sichtbar werden, einzubeziehen –
beispielsweise eine höhere Leistungsdynamik oder
Zuschüsse der GRV zur Kranken- und Pflegever-
sicherung (Rz. 52). Verbleiben nach einer Prüfung

mit pauschalierenden Bewertungsannahmen zumin-
dest noch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit ei-
ner externen Teilung über die GRV bzw. die Versor-
gungsausgleichskasse, ist daher im Hinblick auf un-
berücksichtigt gebliebene wertbildende Faktoren ein
Barwertvergleich mit sachverständiger Hilfe durch-
zuführen. Stellt sich ein über 10 % hinausgehender
Transferverlust heraus, hat das Familiengericht zu
Lasten des Quellversorgungsträgers einen Zuschlag
zum Ausgleichswert für die Zahlung an den Zielver-
sorgungsträger festzusetzen (Rz. 56). Dieser Zu-
satzbelastung kann der Quellversorgungsträger
durch Hinnahme einer internen Teilung entgehen.
Darum muss das Gericht ihm vor der Entscheidung
ermöglichen, sein Verlangen nach externer Teilung
aufzugeben.

Fließt die Zahlung nicht in die GRV, weil die aus-
gleichsberechtigte Person trotz richterlichem Hin-
weis eine andere Zielversorgung gewählt oder ihr
Wahlrecht nicht ausgeübt hat (dann: Zahlung an die
Versorgungsausgleichskasse), muss die aus-
gleichsberechtigte Person etwaige Transferverluste
von mehr als 10 % aus der externen Teilung hinneh-
men (Rz. 39).

Im Sinne der Begrenzung des Mehraufwands ist zu
hoffen, dass es in den meisten Fällen bei einer Evi-
denzkontrolle und einer Prüfung mit pauschalieren-
den Bewertungsannahmen bleibt, so dass sich die
Einholung versicherungsmathematischer Sachver-
ständigengutachten erübrigt.

II. Sonstige aktuelle Rechtsprechung zum Ver-
sorgungsausgleich
1. Auszugleichende Versorgungsanrechte

Nach dem BGH-Beschluss vom 10.02.2021 (XII
ZB 134/19) ist ein Anrecht aus einer Lebensversi-
cherung, die vom Arbeitgeber für den ausgleichs-
pflichtigen Arbeitnehmer als Direktversicherung ab-
geschlossen wurde, auch dann nach § 2 Abs. 2 Nr.
3 VersAusglG als Anrecht im Sinne des Betriebsren-
tengesetzes in den Versorgungsausgleich einzube-
ziehen, wenn der Versicherungsanspruch auf eine
Kapitalzahlung gerichtet ist und der Arbeitnehmer
die Versicherung mit privaten Beiträgen fortführt,
nachdem die Versicherung bei seinem vorzeitigen
Ausscheiden als gesetzlich unverfallbare Anwart-
schaft auf ihn übertragen wurde („versicherungsver-
tragliche Lösung“). Dies begründet der BGH damit,
dass der in der Ehezeit aus Beiträgen des Arbeitge-
bers finanzierte Teil der Versicherung auch nach der
Übertragung weiterhin den Verfügungsbeschrän-
kungen des § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BetrAVG (Abtre-
tungs- und Beleihungsverbot, Verbot der

werden kann, ob ggf. eine unzulässige Doppelbe-
steuerung vorliegt. 

Eine doppelte Besteuerung wird demnach vermie-
den, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei 
bleibenden Rentenzuflüsse mindestens ebenso 
hoch ist wie die Summe der aus dem bereits ver-
steuerten Einkommen aufgebrachten Rentenversi-
cherungsbeiträge. Dabei ist – nach wie vor – das 
Nominalwertprinzip maßgebend, d. h. die zwischen 
der früheren Beitragszahlung und dem heutigen 
bzw. künftigen Rentenbezug eintretende Geldent-
wertung ist im Rahmen der Berechnung nicht zu be-
rücksichtigen. 

Bei der Ermittlung der voraussichtlich steuerfrei 
bleibenden Rentenzuflüsse ist entgegen dem frühe-
ren Urteil vom 21.06.2016 (X R 44/14) nicht nur die 
im Zeitpunkt des Renteneintritts zu erwartende 
durchschnittliche statistische Lebenserwartung des 
Steuerpflichtigen, sondern auch eine etwaige sich 
anschließende Hinterbliebenenrente zu berücksich-
tigen. 

Maßgebend hierfür ist die beim Rentenbeginn letzt-
verfügbare vom Statistischen Bundesamt heraus-
gegebene Sterbetafel. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang, dass nach Rz. 35 des erstgenannten 
Urteils ausdrücklich die – regelmäßig höhere Le-
benserwartungen ausweisenden – Richttafeln von 
Heubeck als nicht geeignet eingestuft werden, da 
sie laut BFH auch prognostische Elemente enthal-
ten, die nicht mit dem einkommensteuerrechtlichen 
Stichtagsprinzip im Einklang stehen. 

Die Modalitäten, nach denen ggf. eine etwaige Hin-
terbliebenenrente zu berücksichtigen sein wird, 
wurden vom BFH leider nicht näher dargelegt, da 
bei den jeweiligen Klagefällen die Lebenserwartung 
des Steuerpflichtigen bereits ausreichte, um eine 
Doppelbesteuerung ausschließen zu können. Es ist 
aber davon auszugehen, dass dabei unter Beach-
tung versicherungsmathematischer Grundsätze in 
diesem Fall durchaus auch auf die Verheiratungs-
wahrscheinlichkeiten der Richttafeln von Heubeck 
zurückgegriffen werden kann und darf. 

BAG-Urteile vom 26.01.2021 zur Haftung des Betriebserwerbers in der Insol-
venz 

Mit zwei Urteilen vom 26.01.2021 (3 AZR 139/17 so-
wie 3 AZR 878/16) hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschieden, dass der Erwerber eines Be-
triebs in der Insolvenz nur zeitanteilig für Ansprüche 
auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
der übergegangenen Arbeitnehmer einstehen muss. 

Nach § 613a Abs. 1 BGB steht ein Betriebserwerber 
für Ansprüche auf Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung der übergegangenen Arbeitnehmer 
nur anteilig für die nach der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens zurückgelegte Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit ein. Für Leistungen, die auf Zeiten bis zur 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens beruhen, haftet 
er auch dann nicht, wenn für diesen Teil der Be-
triebsrente nach dem Betriebsrentengesetz der Pen-
sions-Sicherungs-Verein (PSV) nicht vollständig ein-
tritt und die betroffenen Arbeitnehmer diesen (Teil-) 
Anspruch nur als aufschiebend bedingte Insolvenz-
forderung zur Insolvenztabelle anmelden können. 

Der typische Anwendungsfall ist – wie bei den vor-
liegenden Urteilen – eine endgehaltsabhängige Ver-
sorgungszusage, bei welcher die nach der Insolvenz 
in Zeiten beim Betriebserwerber eintretende Dyna-
mik auf den vom PSV zu erbringenden, bis zum 

Zeitpunkt der Insolvenz zeitratierlich erdienten, un-
verfallbaren Anspruch in Frage steht. 

Die bisher in vielen Fällen entstandene Ausfallhaf-
tung des Betriebserwerbers für die Dynamik ergibt 
sich laut BAG nicht aus § 613a Abs. 1 BGB i. V. m. 
der jeweiligen Versorgungszusage. Es besteht we-
der eine Haftung für den bis zur Eröffnung des Insol-
venzverfahrens erdienten Teil, noch auf die hierauf 
entfallende Dynamik. 

Auf eine Anfrage beim Europäischen Gerichtshof 
zum Mindestschutz im Insolvenzfall auf Grundlage 
von Art. 8 der Richtlinie 2008/94/EG hat dieser mit 
Urteil vom 09.09.2020 (C-674/18 bzw. C-675/18) be-
stätigt, dass sich kein darüber hinaus gehender An-
spruch gegen den Betriebserwerber ergibt. Die ent-
stehende Versorgungslücke ist von den klagenden 
Arbeitnehmern hinzunehmen und jedenfalls nicht 
vom Betriebserwerber zu schließen. Das BAG sieht 
zwar den PSV grundsätzlich gegenüber den Arbeit-
nehmern unionsrechtlich zur Sicherstellung des Min-
destschutzes verpflichtet, aber das Betriebsrenten-
gesetz sieht derartige Leistungen des PSV nicht vor, 
und sie sind auch in der Beitragsbemessungsgrund-
lage des PSV nicht enthalten. 
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von den geänderten Regelungen des IDW RH erfasst 
werden. Im Ergebnisbericht wird hierzu die Auffas-
sung vertreten, dass RDV, deren Wertentwicklung 
bspw. von Fonds oder indexgebundenen Wertpapie-
ren abhängt, nicht unter den Anwendungsbereich 
des IDW RH fallen. Auch signifikante Unterschiede 
zwischen der RDV und der Zusage bezüglich der 
Auszahlungsmodalitäten (z. B. Kapital vs. Rente) kön-
nen eine Anwendbarkeit des IDW RH ausschließen.

Sofern ein Anwendungsfall des IDW RH vorliegt, 
muss ein konkretes Verfahren zur Kongruenzanalyse 
ausgewählt und eine Entscheidung über die Wahl 
des Aktiv- oder Passivprimates (siehe IACA Kurzinfor
mationen 2021) getroffen werden. Für den Arbeitge-
ber eröffnen sich hierdurch wiederum Wahlrechte bei 
der Erstanwendung des IDW RH mit entsprechend 
unterschiedlichen bilanziellen Effekten.

Der Abstimmungsbedarf zwischen Arbeitgeber, Aktu-
ar, Versicherer und Wirtschaftsprüfer sollte also nicht 
unterschätzt werden, insbesondere vor dem Hinter-
grund des oftmals engen Zeitplans für die Jahresab-
schlusserstellung. Daher sollten betroffene Arbeitge-
ber sich nun möglichst zeitnah mit den Auswirkungen 
des IDW RH auseinandersetzen, wobei Ihr Berater 
Sie gerne unterstützt.

tersversorgung e. V. (IVS) einen Ergebnisbericht zur 
aktuariellen Umsetzung des IDW RH veröffentlicht. 

Zentraler Bestandteil des Ergebnisberichtes ist die 
Erarbeitung praxistauglicher Bewertungsverfahren, 
mit deren Hilfe die im IDW RH geforderte Kongruenz
analyse zwischen Pensionszusage und RDV durch-
geführt werden kann. Hierzu beschreibt der Ergeb-
nisbericht zunächst aktuarielle Methoden zur 
Umsetzung einer exakten Zahlungsstromanalyse 
und stellt dann zwei Näherungsverfahren vor, mit de-
ren Hilfe auch dann eine Kongruenzanalyse durch-
geführt werden kann, wenn die Informationen für ei-
nen exakten Zahlungsstromvergleich nicht vorliegen.

Erste Erfahrungen mit den durch den Ergebnisbe-
richt vorgestellten Verfahren in der Praxis zeigen nun, 
dass bei der erstmaligen Anwendung eine Vielzahl 
von Fragestellungen zu klären sind. 

Dies beginnt bereits damit, dass die Daten und Ak-
tenlage zu den abgeschlossenen RDV häufig lücken-
haft ist und zunächst einmal zeitaufwändig Versiche-
rungsunterlagen und Daten bei Maklern oder 
Versicherungsgesellschaften angefordert werden 
müssen. 

Auch sind die vorhandenen Rückdeckungsversiche-
rungen daraufhin zu untersuchen, ob sie überhaupt 

Finanzierungsendalter nach dem BMF-Schreiben vom 02.05.2022 

onsverpflichtungen als Zeitpunkt des Eintritts des 
Versorgungsfalles der Zeitpunkt der frühestmögli-
chen Inanspruchnahme der vorzeitigen Altersren-
te aus der gesetzlichen Rentenversicherung ange-
nommen werden (zweites Wahlrecht).

Aus Sicht der Finanzverwaltung musste die gegen-
über einem Berechtigten getroffene Wahl einheitlich 
für die gesamte Pensionsverpflichtung gelten, ein-
schließlich einer etwaigen Entgeltumwandlung im 
Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG (vgl. R 6a Abs. 11 
Satz 10 EStR 2012). 

Nachdem der BFH mit o. g. Urteil vom 20.11.2019 (XI 
R 42/18) aber entschieden hat, dass bei verschiede-
nen gegenüber einem Arbeitnehmer im Rahmen von 
Entgeltumwandlungen erteilten Pensionszusagen mit 
jeweils unterschiedlichen Pensionsaltern nach Wahl 
des Berechtigten hinsichtlich des jeweiligen Finan-
zierungsendalters auf den in den einzelnen Zusagen 
festgelegten Leistungszeitpunkten abzustellen ist, 
hält das BMF an seiner Rechtsauffassung nun nicht 
mehr fest: 

•	 Die Regelung in R 6a Abs. 11 Satz 10 R 6a Abs. 11 
Satz 10 EStR 2012 ist nicht mehr anzuwenden. 
Das zweite Wahlrecht kann für unterschiedliche 
Pensionszusagen des Berechtigten unabhängig 
voneinander ausgeübt werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat kürzlich 
eine neue Verwaltungsanweisung veröffentlicht: BMF-
Schreiben vom 02.05.2022 (IV C 6 – S 2176/20/10005). 
In diesem geht das BMF auf das maßgebliche Finan-
zierungsendalter bei der Bewertung von Pensions-
rückstellungen nach § 6a EStG und auf Rückstellun-
gen für Zuwendungen anlässlich eines Dienstjubiläums 
ein. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofes (BFH) aus dem Jahr 2019, welche die Wahl 
des Pensionsalters betrifft. 

Für die Berechnung des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtung kommt es grundsätzlich nach § 6a Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) 
auf den „in der Pensionszusage vorgesehenen Zeit-
punkt des Eintritts des Versorgungsfalles“ an, also auf 
das vertraglich festgelegte Pensionsalter. Die Finanz-
verwaltung lässt allerdings zu, dass sich der verpflich-
tete Arbeitgeber hiervon abweichend für ein höheres 
oder ein niedrigeres rechnungsmäßiges Pensionsalter 
entscheidet (vgl. R 6a Abs. 11 EStR 2012): 

•	 Es kann für alle oder für einzelne Pensionsver-
pflichtungen von einem höheren Pensionsalter 
ausgegangen werden, sofern mit einer Beschäfti-
gung des Arbeitnehmers bis zu diesem Alter ge-
rechnet werden kann (erstes Wahlrecht). 

•	 Mit Rücksicht auf § 6 Betriebsrentengesetz 
(BetrAVG) kann für alle oder für einzelne Pensi-



ministeriums mit Wirkung zum 01.01.2022 auf 
0,25 % festgesetzt wurde, hat die BaFin bereits an-
gekündigt, 2021 in analoger Weise tarifliche Rech-
nungszinsen oberhalb von nunmehr 0,25 % in für 
Neuverträge offenen Tarifen auf den Prüfstand stel-
len zu lassen. Dabei ist typischerweise der Verant-
wortliche Aktuar der Pensionskasse gefordert, im 
Rahmen seiner Prüfung der Vermögenslage der 
Kasse und der dauernden Erfüllbarkeit ihrer Ver-
pflichtungen sowohl den Rechnungszins zur Bewer-
tung der Deckungsrückstellung als auch den tarifli-
chen Rechnungszins für Neuverträge zu analysieren 
und zu beurteilen. Neben Prognoserechnungen und 
Methoden des Asset-Liability-Modellings hat sich 
hierbei die Anwendung des Hinweises „Angemes-
senheit des Rechnungszinses bei regulierten Pensi-
onskassen“ der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 
vom 17.09.2015 etabliert. Seine Anwendung bei der 
Überprüfung des Rechnungszinses wird auch von 
der BaFin regelmäßig eingefordert. Dabei sind zwei 
Szenarien zu untersuchen: Szenario A untersucht 
den Rechnungszins für bereits bestehenden Ver-
träge und Szenario B, mit naturgemäß deutlich hö-
herem Sicherheitsniveau, den Rechnungszins für 
neue Verträge. Auch wenn die Ergebnisse der Ana-
lyse formal keine zwingenden Folgen haben können, 
so ist die Verbindlichkeit des DAV-Verfahrens doch 
sehr hoch.  

Der vorgenannte DAV-Hinweis wurde vom Fachaus-
schuss Altersversorgung der DAV überarbeitet und 
am 2. August 2021 von den Vorständen der DAV 
und des Instituts der versicherungsmathematischen 
Sachverständigen (IVS) verabschiedet. Damit ist der 
aktualisierte DAV-Hinweis von den Verantwortlichen 
Aktuaren und Inhabern einer versicherungsmathe-
matischen Funktion zu berücksichtigen. Der neue 
DAV-Hinweis wurde in Zusammenarbeit mit Mitar-
beitern der BaFin entwickelt. Die wesentlichen Neu-
erungen bzw. Auswirkungen lassen sich wie folgt 
umreißen:  

1. Die formale Verbindlichkeit des Hinweises wurde
deutlich erhöht, insbesondere was den Rechnungs-
zins im Szenario B (Neuverträge) betrifft.

2. Die Ergebnisse im Szenario A (Bestandsver-
träge) dürften i. d. R. denen des bisherigen Verfah-

rens entsprechen, häufig sogar zu geringfügig höhe-
ren Zinssätzen führen.  

3. Die Ergebnisse im Szenario B werden wohl re-
gelmäßig signifikant unter den bisherigen Zinssät-
zen liegen. Der Ansatz wurde insoweit geändert,
dass die in den vergangenen Jahren tatsächlich von
der Pensionskasse erzielten Renditen sowie ihre
stillen Reserven keine Bedeutung mehr für den Blick
nach vorne haben. Dies ist motiviert durch die ein-
gangs skizzierte rapide und nachhaltige Verlagerung
des Zinsniveaus, die die Aussagekraft von Verzin-
sungsergebnissen der jüngeren Vergangenheit für
Prognosezwecke deutlich reduziert hat. Zudem wur-
den für Szenario B die Sicherheitsfaktoren in Anleh-
nung an in der Lebensversicherung einschlägige An-
sätze weiter verstärkt.

4. Ergebnisse des Szenario B dürften i. d. R.
schwerlich oberhalb von 0,5 % liegen. Höhere Zins-
sätze wären dann aufgrund der erhöhten Verbind-
lichkeit des neuen DAV-Hinweises erwartungsge-
mäß nicht mehr argumentierbar. BaFin-Vertreter ha-
ben darüberhinausgehend bereits angekündigt,
dass sie für Neuverträge Rechnungszinssätze ober-
halb von 0,25 %, also dem künftigen HRZ der
DeckRV, i. d. R. nicht akzeptieren werden. Aber
auch für die Beurteilung der dauernden Finanzier-
barkeit eines Rechnungszinses von 0,25 % werden
Nachweise erforderlich sein, wobei der neue DAV-
Hinweis hilfreich sein wird.

Die Verantwortlichen von regulierten Pensionskas-
sen, insbesondere der Verantwortliche Aktuar und 
die versicherungsmathematische Funktion, sind 
dringend gehalten, sich mit der veränderten Entwick-
lung auseinander zu setzen. Noch nicht abgeschlos-
sene versicherungsmathematische Gutachten und 
etwaig noch offene Berichte der versicherungsma-
thematischen Funktion sollten hierauf bereits einge-
hen. Da für die Entwicklung, Einreichung und Ge-
nehmigung sowie praktische Einrichtung eines 
neuen Tarifs ein gewisser zeitlicher Vorlauf erforder-
lich ist, sollten sich die regulierten Pensionskassen 
– soweit nicht bereits geschehen – zeitnah mit der
Rechnungszinsfrage für Neuverträge befassen.

BFH-Urteile vom 19.05.2021 zur Doppelbesteuerung gesetzlicher Renten

Mit zwei Urteilen vom 19.05.2021 (X R 33/19 und X 
R 20/21) hat der Bundesfinanzhof (BFH) nicht nur 
erneut die Verfassungsmäßigkeit des Übergangs 
auf die nachgelagerte Besteuerung bei gesetzlichen 

Renten durch die Rürup-Reform des Altersein-
künftegesetzes im Jahr 2005 bestätigt, sondern 
gleichzeitig auch einen Maßstab entwickelt, mit wel-
chem im konkreten Einzelfall künftig entschieden 

Inanspruchnahme des Rückkaufswerts bei vorzeiti-
ger Kündigung) unterliegt. Hierdurch wird die Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Oldenburg vom
05.03.2019 (11 UF 7/19) bestätigt (siehe hierzu
IACA-Kurzinformationen 2019 S. 8).

Umstritten war bislang die Frage, ob gepfändete und
zur Einziehung überwiesene Versorgungsanrechte
im Versorgungsausgleich durch interne Teilung aus-
geglichen werden können. Der BGH bejaht dies in
seinem Beschluss vom 16.12.2020 (XII ZR 28/20). 
Das Anrecht sei ausgleichsreif, weil die gepfändete
Forderung nur einem Verfügungsverbot unterliege,
aber im Vermögen des Schuldners verbleibe. Auch
die Überweisung zur Einziehung (§ 835 Abs. 1 ZPO)
bewirke nach allgemeiner Ansicht keinen Forde-
rungsübergang, sondern lediglich, dass der Schuld-
ner die Forderung nicht mehr für sich einziehen
kann. Auch sei das Stammrecht der vom Aus-
gleichspflichtigen erworbenen Anwartschaft auf Zu-
satzversorgung des öffentlichen Dienstes nicht
pfändbar, sondern nur seine künftigen Rentenan-
sprüche nach Maßgabe der gesetzlichen Pfän-
dungsschutzbestimmungen für Arbeitseinkommen 
(§ 850 Abs. 1 i. V. m. §§ 850a ff. ZPO) (Rz.19). Des-
wegen sei eine Übertragung des Anrechts auf die
ausgleichsberechtigte Person mit den Beschränkun-
gen durch den Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss möglich.

2. Bestimmung des Zahlbetrags bei der exter-
nen Teilung eines fondsgebundenen Anrechts
Nach dem Beschluss des BGH vom 13.01.2021 
(XII ZB 401/20) ist bei der externen Teilung eines
fondsgebundenen Anrechts in der Bezugsgröße
Fondsanteile der Ausgleichswert als Zahlbetrag hin-
reichend bestimmt, wenn der Geldkurs des Anteils
bei Rechtskraft der Entscheidung zum Versorgungs-
ausgleich taggenau aus einem vom Versorgungsträ-
ger bereitgestellten und in der Beschlussformel an-
gegebenen Internet-Zugang nebst Zugangscode er-
mittelt werden kann. Damit geht der BGH über seine
vorausgegangene Rechtsprechung in den Beschlüs-
sen vom 19.07.2017 (XII ZB 201/17) und vom
11.07.2013 (XII ZB 336/16) hinaus, die für die Tei-
lung in der Bezugsgröße „Fondsanteile“ aus Grün-
den der Vollstreckbarkeit verlangten, dass für die
Umrechnung der Anteile in einen Zahlbetrag mit Ein-
tritt der Rechtskraft Ausgabe- und Rücknahmepreise
zur Verfügung stehen, für die eine gesetzliche Ver-
öffentlichungspflicht nach § 170 KAGB besteht
(siehe hierzu IACA-Kurzinformationen 2018, S. 8 und
2019, S. 9). Wenn sich der Zugang zu den für die
Umrechnung benötigten Informationen unmittelbar
aus der Beschlussformel ergebe, sei der konkrete
Zahlbetrag hinreichend bestimmbar. Im Hinblick auf

die besondere Stellung des Versorgungsträgers als
Wächter über die rechtmäßige Durchführung des
Versorgungsausgleichs spreche nichts dagegen,
dass dieser den einmal eingerichteten und dem
Gericht im Rahmen des Verfahrens über den Ver-
sorgungsausgleich nach § 220 Abs. 4 FamFG mit-
geteilten Zugang auch weiterhin zum Abruf für alle
Verfahrensbeteiligten und gegebenenfalls für ein
Vollstreckungsorgan offenhält.

3. Bewertung einer Pensionszusage nach Sta-
tuswechsel vom Arbeitnehmer zum Unterneh-
mer
Nach dem Beschluss des BGH vom 15.07.2020 (XII
ZB 363/19) richtet sich bei einem Statuswechsel
zwischen Arbeitnehmer- und Unternehmereigen-
schaft der Insolvenzschutz des Betriebsrentengeset-
zes und damit auch die versorgungsausgleichs-
rechtliche Einordnung des Rentenanrechts danach,
inwieweit die versprochene Versorgung zeitanteilig
auf den jeweils eingenommenen Status entfällt
(Rz.11). Dies schließt sich an den BGH-Beschluss 
vom 16.01.2014 (XII ZB 455/13) an, wo es um die
Einbeziehung eines Anrechts auf eine Kapitalleis-
tung in den Versorgungsausgleich ging (siehe IACA
Kurzinformationen 2014 S. 6). In dem hier zugrunde
liegenden Fall hatte die Vorinstanz das Anrecht ei-
nes beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers einer GmbH aus einer in Arbeitnehmerstellung
erhaltenen Direktzusage zur Gänze als Anrecht im
Sinne des BetrAVG angesehen und nach § 45 
VersAusglG den Kapitalwert nach § 47 VersAusglG
geteilt.

Nach Ansicht des BGH ist hingegen die Bewertungs-
regel des § 45 Abs. 1 VersAusglG auf den in Unter-
nehmerstellung erdienten Teil der Versorgung nicht
anwendbar, hier gelte die allgemeine Regel des § 5
VersAusglG, so dass bei der Zusage einer Renten-
leistung diese als Bezugsgröße anzunehmen und
nach den allgemeinen Grundsätzen der §§ 39 bis 42
VersAusglG zu bewerten sei.

Dies führt zu einer getrennten Anrechtsbewertung
mit der Konsequenz, dass nur für den auf Arbeitneh-
merzeiten enthaltenen Teil eine Kapitalwertteilung
möglich ist und der auf Unternehmerzeiten beru-
hende Teil des Rentenbetrags nominal zu teilen ist.
Damit wird das Ziel eines aufwandsneutralen Ver-
sorgungsausgleichs hier nicht erreicht.

In dem vom BGH entschiedenen Fall war das An-
recht des Ausgleichspflichtigen zudem flankierend
zum gesetzlichen Insolvenzschutz durch eine ver-
pfändete Rückdeckungsversicherung gesichert.
Nach Ansicht des BGH ist dieses Pfandrecht anteilig
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65 Jahre) die Regelaltersgrenze in der GRV, sind für
die gesetzliche Rente ggf. rentenmindernde Ab-
schläge beim Zugangsfaktor zu berücksichtigen. Für
einen Vergleich mit einem Anrecht auf reine Alters-
rente aus der Versorgungsausgleichskasse ist das
fiktive Anrecht aus interner Teilung ggf. um den Zu-
schlag zu erhöhen, der nach der Teilungsordnung
des Quellversorgungsträgers für das Anrecht aus
interner Teilung zur (nach § 11 Abs. 1 Satz 3
VersAusglG erforderlichen) Kompensation der Be-
schränkung des Risikoschutzes auf eine Altersver-
sorgung vorgesehen ist.

Ergibt sich aus der Evidenzkontrolle durch das Fa-
miliengericht anhand der Rentenbeträge keine of-
fenkundige Verfassungsmäßigkeit der externen Tei-
lung oder ist ein Vergleich der nominalen Rentenbe-
träge nicht möglich, z. B. weil das zu teilende be-
triebliche Anrecht nicht auf eine lebenslange Ren-
tenzahlung ausgelegt ist, ist ein Barwertvergleich auf
der Basis gleicher Rechnungsgrundlagen (Biometrie
und Rechnungszins) durchzuführen (Rz. 51). Bei
Anrechten aus Direktzusagen wären aktuell grund-
sätzlich die Heubeck-Richttafeln 2018 G und der Bil-
MoG-Zins zum Bewertungsstichtag maßgeblich.

Für die Beurteilung, ob verfassungswidrige Transfer-
verluste zu erwarten sind, lässt der BGH eine An-
wendung von Tabellen zu, die einen Renten- oder
Barwertvergleich auf der Basis pauschalierender
Bewertungsannahmen abbilden (Rz. 55). Solche Ta-
bellen enthält die Veröffentlichung des Fachaus-
schusses Altersversorgung der Deutschen Aktuar-
vereinigung (DAV) vom 10.01.2021 (siehe dort S. 16
ff.). Mit diesen Tabellenwerten stimmt die Aussage
des BGH überein, dass derzeit in der Regel davon
ausgegangen werden kann, dass jedenfalls die Be-
stimmung des Ausgleichswerts mit einem 3 % nicht
übersteigenden Rechnungszins bei einer externen
Teilung in die GRV keine verfassungsrechtlich be-
denklichen Transferverluste erwarten lässt, ohne
dass es dabei auf Alter und Geschlecht der aus-
gleichsberechtigten Person ankäme (Rz. 55). Da der
BilMoG-Zins derzeit (Stand Juli 2021) bei 2,05 %
liegt und tendenziell weiter sinkt (bis 2026 voraus-
sichtlich bis unter 1 % p. a.), ist bei Ausgleichswer-
ten, die zu einem aktuellen Stichtag ermittelt wer-
den, wohl nicht von verfassungswidrigen Transfer-
verlusten aus externer Teilung auszugehen.

In den Barwertvergleich sind aber eigentlich auch
die wertbildenden Vorzüge der Zielversorgung
gegenüber der Quellversorgung, die nicht in dem
Rentenbetrag sichtbar werden, einzubeziehen –
beispielsweise eine höhere Leistungsdynamik oder
Zuschüsse der GRV zur Kranken- und Pflegever-
sicherung (Rz. 52). Verbleiben nach einer Prüfung

mit pauschalierenden Bewertungsannahmen zumin-
dest noch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit ei-
ner externen Teilung über die GRV bzw. die Versor-
gungsausgleichskasse, ist daher im Hinblick auf un-
berücksichtigt gebliebene wertbildende Faktoren ein
Barwertvergleich mit sachverständiger Hilfe durch-
zuführen. Stellt sich ein über 10 % hinausgehender
Transferverlust heraus, hat das Familiengericht zu
Lasten des Quellversorgungsträgers einen Zuschlag
zum Ausgleichswert für die Zahlung an den Zielver-
sorgungsträger festzusetzen (Rz. 56). Dieser Zu-
satzbelastung kann der Quellversorgungsträger
durch Hinnahme einer internen Teilung entgehen.
Darum muss das Gericht ihm vor der Entscheidung
ermöglichen, sein Verlangen nach externer Teilung
aufzugeben.

Fließt die Zahlung nicht in die GRV, weil die aus-
gleichsberechtigte Person trotz richterlichem Hin-
weis eine andere Zielversorgung gewählt oder ihr
Wahlrecht nicht ausgeübt hat (dann: Zahlung an die
Versorgungsausgleichskasse), muss die aus-
gleichsberechtigte Person etwaige Transferverluste
von mehr als 10 % aus der externen Teilung hinneh-
men (Rz. 39).

Im Sinne der Begrenzung des Mehraufwands ist zu
hoffen, dass es in den meisten Fällen bei einer Evi-
denzkontrolle und einer Prüfung mit pauschalieren-
den Bewertungsannahmen bleibt, so dass sich die
Einholung versicherungsmathematischer Sachver-
ständigengutachten erübrigt.

II. Sonstige aktuelle Rechtsprechung zum Ver-
sorgungsausgleich
1. Auszugleichende Versorgungsanrechte

Nach dem BGH-Beschluss vom 10.02.2021 (XII
ZB 134/19) ist ein Anrecht aus einer Lebensversi-
cherung, die vom Arbeitgeber für den ausgleichs-
pflichtigen Arbeitnehmer als Direktversicherung ab-
geschlossen wurde, auch dann nach § 2 Abs. 2 Nr.
3 VersAusglG als Anrecht im Sinne des Betriebsren-
tengesetzes in den Versorgungsausgleich einzube-
ziehen, wenn der Versicherungsanspruch auf eine
Kapitalzahlung gerichtet ist und der Arbeitnehmer
die Versicherung mit privaten Beiträgen fortführt,
nachdem die Versicherung bei seinem vorzeitigen
Ausscheiden als gesetzlich unverfallbare Anwart-
schaft auf ihn übertragen wurde („versicherungsver-
tragliche Lösung“). Dies begründet der BGH damit,
dass der in der Ehezeit aus Beiträgen des Arbeitge-
bers finanzierte Teil der Versicherung auch nach der
Übertragung weiterhin den Verfügungsbeschrän-
kungen des § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BetrAVG (Abtre-
tungs- und Beleihungsverbot, Verbot der

werden kann, ob ggf. eine unzulässige Doppelbe-
steuerung vorliegt. 

Eine doppelte Besteuerung wird demnach vermie-
den, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei 
bleibenden Rentenzuflüsse mindestens ebenso 
hoch ist wie die Summe der aus dem bereits ver-
steuerten Einkommen aufgebrachten Rentenversi-
cherungsbeiträge. Dabei ist – nach wie vor – das 
Nominalwertprinzip maßgebend, d. h. die zwischen 
der früheren Beitragszahlung und dem heutigen 
bzw. künftigen Rentenbezug eintretende Geldent-
wertung ist im Rahmen der Berechnung nicht zu be-
rücksichtigen. 

Bei der Ermittlung der voraussichtlich steuerfrei 
bleibenden Rentenzuflüsse ist entgegen dem frühe-
ren Urteil vom 21.06.2016 (X R 44/14) nicht nur die 
im Zeitpunkt des Renteneintritts zu erwartende 
durchschnittliche statistische Lebenserwartung des 
Steuerpflichtigen, sondern auch eine etwaige sich 
anschließende Hinterbliebenenrente zu berücksich-
tigen. 

Maßgebend hierfür ist die beim Rentenbeginn letzt-
verfügbare vom Statistischen Bundesamt heraus-
gegebene Sterbetafel. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang, dass nach Rz. 35 des erstgenannten 
Urteils ausdrücklich die – regelmäßig höhere Le-
benserwartungen ausweisenden – Richttafeln von 
Heubeck als nicht geeignet eingestuft werden, da 
sie laut BFH auch prognostische Elemente enthal-
ten, die nicht mit dem einkommensteuerrechtlichen 
Stichtagsprinzip im Einklang stehen. 

Die Modalitäten, nach denen ggf. eine etwaige Hin-
terbliebenenrente zu berücksichtigen sein wird, 
wurden vom BFH leider nicht näher dargelegt, da 
bei den jeweiligen Klagefällen die Lebenserwartung 
des Steuerpflichtigen bereits ausreichte, um eine 
Doppelbesteuerung ausschließen zu können. Es ist 
aber davon auszugehen, dass dabei unter Beach-
tung versicherungsmathematischer Grundsätze in 
diesem Fall durchaus auch auf die Verheiratungs-
wahrscheinlichkeiten der Richttafeln von Heubeck 
zurückgegriffen werden kann und darf. 

BAG-Urteile vom 26.01.2021 zur Haftung des Betriebserwerbers in der Insol-
venz 

Mit zwei Urteilen vom 26.01.2021 (3 AZR 139/17 so-
wie 3 AZR 878/16) hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschieden, dass der Erwerber eines Be-
triebs in der Insolvenz nur zeitanteilig für Ansprüche 
auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
der übergegangenen Arbeitnehmer einstehen muss. 

Nach § 613a Abs. 1 BGB steht ein Betriebserwerber 
für Ansprüche auf Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung der übergegangenen Arbeitnehmer 
nur anteilig für die nach der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens zurückgelegte Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit ein. Für Leistungen, die auf Zeiten bis zur 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens beruhen, haftet 
er auch dann nicht, wenn für diesen Teil der Be-
triebsrente nach dem Betriebsrentengesetz der Pen-
sions-Sicherungs-Verein (PSV) nicht vollständig ein-
tritt und die betroffenen Arbeitnehmer diesen (Teil-) 
Anspruch nur als aufschiebend bedingte Insolvenz-
forderung zur Insolvenztabelle anmelden können. 

Der typische Anwendungsfall ist – wie bei den vor-
liegenden Urteilen – eine endgehaltsabhängige Ver-
sorgungszusage, bei welcher die nach der Insolvenz 
in Zeiten beim Betriebserwerber eintretende Dyna-
mik auf den vom PSV zu erbringenden, bis zum 

Zeitpunkt der Insolvenz zeitratierlich erdienten, un-
verfallbaren Anspruch in Frage steht. 

Die bisher in vielen Fällen entstandene Ausfallhaf-
tung des Betriebserwerbers für die Dynamik ergibt 
sich laut BAG nicht aus § 613a Abs. 1 BGB i. V. m. 
der jeweiligen Versorgungszusage. Es besteht we-
der eine Haftung für den bis zur Eröffnung des Insol-
venzverfahrens erdienten Teil, noch auf die hierauf 
entfallende Dynamik. 

Auf eine Anfrage beim Europäischen Gerichtshof 
zum Mindestschutz im Insolvenzfall auf Grundlage 
von Art. 8 der Richtlinie 2008/94/EG hat dieser mit 
Urteil vom 09.09.2020 (C-674/18 bzw. C-675/18) be-
stätigt, dass sich kein darüber hinaus gehender An-
spruch gegen den Betriebserwerber ergibt. Die ent-
stehende Versorgungslücke ist von den klagenden 
Arbeitnehmern hinzunehmen und jedenfalls nicht 
vom Betriebserwerber zu schließen. Das BAG sieht 
zwar den PSV grundsätzlich gegenüber den Arbeit-
nehmern unionsrechtlich zur Sicherstellung des Min-
destschutzes verpflichtet, aber das Betriebsrenten-
gesetz sieht derartige Leistungen des PSV nicht vor, 
und sie sind auch in der Beitragsbemessungsgrund-
lage des PSV nicht enthalten. 
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vom 08.12.2008 (IV C 6  S 2137/07/10002, Rz. 8)). 
Bisher galt zusätzlich: Sofern für den Begünstigten 
auch eine Pensionszusage besteht, ist dasselbe Alter 
zu berücksichtigen, das nach R 6a Abs. 11 EStR 
2005 bei der Bewertung der Pensionsrückstellung 
angesetzt wird (BMF-Schreiben a. a. O.). Diese zu-
sätzliche Regelung ist nach dem BMF-Schreiben 
vom 02.05.2022 nicht weiter anzuwenden. Auf eine 
daneben bestehende Pensionszusage kommt es mit-
hin nicht (mehr) an.

Abschließend einige Hinweise für die Praxis:

•	 Ob eine mögliche Neuausübung bzw. Rücknahme 
eines Wahlrechts zu einem Anstieg oder zu einer 
Verminderung der steuerlichen Pensionsrückstel-
lung führt, hängt von den Umständen des Einzel-
falls ab.

•	 Durch die (obligatorische) Neufestlegung des 
rechnungsmäßigen Pensionsalters zur Ermittlung 
der steuerlichen Jubiläumsrückstellung wird diese 
hingegen regelmäßig ansteigen, da innerhalb des 
verlängerten Finanzierungszeitraums ggf. weitere 
Dienstjubiläen erreicht werden können. Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass die steuerliche Jubilä-
umsrückstellung aufgrund des Maßgeblichkeits-
grundsatzes auf den handelsbilanziellen Wertan-
satz begrenzt werden muss.

•	 Wurde bei der Teilwertermittlung einer Versor-
gungsverpflichtung das Pensionsalter unter Be-
zugnahme auf R 6a Abs. 11 Satz 10 EStR 2012 in 
Übereinstimmung mit einer weiteren gegenüber 
dem Berechtigten erteilten Zusage angesetzt, 
kann 

	 • �das zweite Wahlrecht spätestens in der Bilanz 
des nach dem 29.06.2023 endenden Wirt-
schaftsjahres einmalig neu ausgeübt oder 

	 • �eine frühere Ausübung dieses Wahlrechtes zu-
rückgenommen werden. 

	 Das gilt allerdings nicht, falls zum Bilanzstichtag 
die Höhe der vorzeitigen Versorgungsleistung in 
der Pensionszusage nicht festgelegt sein sollte 
und somit die Voraussetzungen für das zweite 
Wahlrecht nicht vorliegen. In diesem Fall ist das 
vertragliche Pensionsalter zugrunde zu legen (vgl. 
R 6a Abs. 11 Satz 15 EStR 2012). 

Auswirkungen ergeben sich auch für die Bewertung 
von Jubiläumsgeldverpflichtungen. Für die Bestim-
mung des Zeitpunktes, zu dem der Begünstigte we-
gen des Eintritts in den Ruhestand aus dem Unter-
nehmen ausscheidet, ist nunmehr „ausschließlich“ 
das dienstvertragliche Pensionsalter, spätestens die 
jeweilige Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zugrunde zu legen (BMF-Schreiben 

Bundesarbeitsgericht schafft Klarheit zur Betriebsrentenanpassung von Pensionskassen-
zusagen

Rechtsentwicklung

Führt ein Arbeitgeber die betriebliche Altersversor-
gung für seine Mitarbeitenden über einen externen 
Durchführungsweg durch, ist er gleichwohl grund-
sätzlich für die Anpassung der von der Pensionskas-
se gezahlten Renten zuständig. Nach § 16 Abs. 1 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) trifft die Anpas-
sungsprüfungspflicht ausschließlich den Arbeitge-
ber, nicht jedoch den externen Durchführungsweg.

Nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG entfällt die Anpas-
sungsprüfungspflicht hingegen, wenn die Zusage 
über eine Pensionskasse oder eine Direktversiche-
rung erfolgt und diese ihre auf den Rentnerbestand 
entfallenden Überschüsse ausschließlich zur Erhö-
hung der laufenden Leistungen verwendet.

Weitere Voraussetzungen sind nach aktueller Rechts-
lage nicht erforderlich. Das war jedoch nicht immer 
so. Bis zur Neufassung des § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG 
war als zusätzliche Voraussetzung normiert, dass der 
zugrundeliegende Tarif einen Rechnungszins vorse-
hen musste, der nicht höher ist, als der bei Vertrags-
abschluss jeweils geltende Höchstrechnungszins in 
der privaten Lebensversicherung. Insbesondere bei 
sogenannten regulierten Pensionskassen (i.  W. Fir-
menpensionskassen) war dies häufig nicht gegeben. 

Sie schlossen oft noch neue Verträge unter Verwen-
dung eines aufsichtsbehördlich genehmigten, höhe-
ren Rechnungszinses ab, da der Höchstrechnungs-
zins für sie nicht einschlägig ist. In einem für die 
Fachwelt überraschenden Urteil des Bundesarbeits-
gerichtes (BAG) vom 30.09.2014 (3 AZR 617/12) er-
kannte das BAG, dass die Voraussetzung des 
Höchstrechnungszinses dennoch für regulierte Pen-
sionskassen anzuwenden sei.

Der Gesetzgeber hat daraufhin zeitnah diese Voraus-
setzung gestrichen (Gesetz zur Umsetzung der EU-
Mobilitäts-Richtlinie vom 21.12.2015, BGBl. I S. 2553). 
Nachdem das BAG eine vom Gesetzgeber zwar be-
absichtigte, aber nicht ausdrücklich geregelte rück-
wirkende Anwendung verneint hatte (3 AZR 342/15 
vom 13.12.2016), wurde er erneut tätig und hat in 
§ 30c Abs. 1a BetrAVG festgelegt, dass der Wegfall 
dieser zusätzlichen Voraussetzung rückwirkend an-
zuwenden ist. Lediglich für Rechtsstreitigkeiten, die 
bereits vor dem 01.01.2016 erhoben wurden, gilt dies 
nicht (Betriebsrentenstärkungsgesetz vom 24.08.2017, 
BGBl. I S. 3214).

Sachverhalt

Gegen diese rückwirkende Anwendbarkeit wendete 
sich eine Klägerin. Sie war bei einer Pensionskasse 



Was bringen die neuen Rundschreiben der BaFin zur Geschäftsorganisation 
und eigenen Risikobeurteilung von EbAV? 

Die Umsetzung der EbAV-II-Richtlinie im Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) erfolgte zum 
13.01.2019 und umfasst zahlreiche Bereiche. Nach 
langem Warten wurden dann im Dezember 2020 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) die beiden Rundschreiben 08/2020 
"Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an die 
Geschäftsorganisation (MaGo) von Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorung (EbAV)" und 
09/2020 "Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen 
an die eigene Risikobeurteilung (ERB) von Einrich-
tungen der betrieblichen Altersversorgung" veröf-
fentlicht. 

Anforderungen an die Geschäftsorganisation 
Das Rundschreiben MaGo für EbAV arbeitet struk-
turiert die Themenfelder aus der EbAV-II-Richtlinie 
und damit aus dem aktuellen VAG zur Geschäftsor-
ganisation ab:  

• Proportionalitätsprinzip
• Wesentlichkeitskonzept für wesentliche Risiken
• Anforderungen an die Geschäftsorganisation
• Schlüsselfunktionen
• Risikomanagementsystem
• Ausgliederungen

Bei der Frage, wie die jeweiligen Anforderungen des 
Rundschreibens zu erfüllen sind, ist insbesondere 
das Prinzip der Proportionalität von Bedeutung. Die 
Größe und die interne Organisation der EbAV kön-
nen gemäß der MaGo nun ebenfalls als Indikatoren 
für die sachgerechte Umsetzung der Regelungen in 
dem Rundschreiben berücksichtigt werden, was für 
die Anwendung bei den EbAV sehr hilfreich ist. 

Schlüsselfunktionen 
Auch die EbAV haben nun, analog zu den Versiche-
rungsunternehmen, bestimmte Schlüsselfunktionen 
zwingend einzurichten: 

• Versicherungsmathematische Funktion
• Unabhängige Risikocontrolling Funktion
• Interne Revision

Mit der Einrichtung der Schlüsselfunktionen gehen 
zahlreiche Dokumentationspflichten einher. Hierzu 
gehören die Erstellung von Leit- und Richtlinien, Ge-
staltung von Prozessen und internen Berichtspflich-
ten. 

Ausgliederungen 
In der MaGo wird das Thema Ausgliederung sehr 
ausführlich behandelt, die Regelungen aus dem 
VAG werden erläutert und weiterführend ergänzt. 

Die MaGo beschreibt detaillierte Anforderungen un-
ter anderem an eine zu erstellende Leitlinie, an die 
Anzeigepflicht an die BaFin und an die Ausgliede-
rungsvereinbarung. Auch die Ausgliederungsbeauf-
tragten, falls vorhanden, müssen spezielle Voraus-
setzungen erfüllen.  

Was bringt die MaGo? 
Die MaGo ist fast wie ein Rezeptbuch, in dem sich 
detaillierte Regelungen für die EbAV und Anleitun-
gen für die Umsetzung der verschiedenen Themen-
felder finden. Hierdurch wird eine systematische Ab-
arbeitung der gesetzlichen Anforderungen ermög-
licht.  

Allerdings hat dies auch seine Kehrseite: Durch die 
umfassenden Anforderungen an die Dokumentation, 
an die Prozesse und an die Umsetzung sind deutli-
che Personalressourcen und gegebenenfalls auch 
weitere Investitionen notwendig. Ob dies bei den 
EbAV, die keine großen Versicherungsgesellschaf-
ten und oftmals sogar im Trägerunternehmen einge-
bettet sind, immer sinnvoll ist, darf bezweifelt wer-
den. 

Die Eigene Risikobeurteilung 
Die Eigene Risikobeurteilung (ERB) ist in gewissem 
Sinne der vorläufige Höhepunkt des europäischen 
und nationalen Gesetzgebers in seinem Bemühen, 
das Risikomanagement von Einrichtungen der be-
trieblichen Altersversorgung auszubauen und zu for-
malisieren. 

Spätestens seit den Finanzkrisen 2002/2003 und 
2008/2009 mit der sich daran anschließenden Nied-
rig- beziehungsweise Nullzinsphase gerät das Risi-
komanagement immer stärker in den Fokus auf-
sichtsrechtlicher Reglementierung und aufsichtsbe-
hördlichen Handelns. 

Die wesentlichen Ziele der ERB lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

• Beurteilung der Wirksamkeit des Risikomanage-
mentsystems

nach der aktuellen Fassung des § 253 Abs. 2 HGB
maßgebliche zehnjährige Durchschnittszins (Juli 
2021: 2,05 % p. a.). Da das BVerfG eine konkret-
individuelle Abwägung zwischen dem Interesse des
Versorgungsträgers an einem aufwandsneutralen
Kapitalabfluss und dem Interesse der ausgleichsbe-
rechtigten Person an einer im Vergleich zu einer in-
ternen Teilung nicht unverhältnismäßig verringerten
Versorgungsleistung verlangt, ist es nach Meinung
des BGH nicht gerechtfertigt, den Arbeitgeber von
vornherein zu einem höheren Kapitalabfluss zu ver-
pflichten, wenn im Einzelfall bereits durch die Leis-
tung eines bilanziell aufwandsneutralen Kapitalbe-
trags in der Zielversorgung für den Ausgleichsbe-
rechtigten eine Versorgungsleistung finanziert wird,
die keine verfassungswidrigen Transferverluste von 
mehr als 10 % gegenüber der fiktiven internen Tei-
lung befürchten lässt (Rz. 34). Für Bewertungsstich-
tage vor dem Inkrafttreten des BilMoG am 
25.05.2009 führt die Anwendung des Diskontie-
rungszinssatzes nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG zu
einer bilanziell aufwandsneutralen Teilung, weil die
Bewertung der Pensionsverpflichtungen in der Han-
delsbilanz zu dieser Zeit den steuerrechtlichen Vor-
gaben folgte. Deswegen billigte der BGH in dem ihm
vorgelegten Fall mit einem Ehezeitende zum
30.06.2003 die Bewertung des Anrechts mit einem
Rechnungszins von 6 % p. a. Die neuen Erkennt-
nisse des BGH zur Ermittlung des Ausgleichswerts
als Kapitalwert werden auch bei der Bewertung rück-
stellungsfinanzierter betrieblicher Versorgungsan-
rechte für eine interne Teilung zu beachten sein, dort
aber im Ergebnis zumeist zu keinen gravierenden
Änderungen führen.

2. Zur Prüfung, ob der Toleranzrahmen von 10 % 
eingehalten ist, hat das Familiengericht festzustel-
len, welche Versorgungsleistung die ausgleichsbe-
rechtigte Person mit dem vom Quellversorgungsträ-
ger vorgeschlagenen Ausgleichswert in der externen
Zielversorgung erlangen kann, und diese den Ver-
sorgungsleistungen gegenüberzustellen, die sie bei
einer fiktiven internen Teilung im System der Quell-
versorgung zu erwarten hätte (Rz. 35).

Bei einem besonders lang zurückliegenden Ehezeit-
ende (hier: 30.06.2003) ist bei dem Vergleich für die
Beurteilung, welches Anrecht aus externer Teilung
in der Zielversorgung erworben werden kann, der bis
zum voraussichtlichen Eintritt der Rechtskraft aufge-
zinste Ausgleichswert maßgeblich (Rz. 61).

Unabhängig von der Wahl eines Zielversorgungsträ-
gers durch die ausgleichsberechtigte Person ist für
diesen Vergleich grundsätzlich diejenige aufnahme-
bereite Zielversorgung heranzuziehen, die für die
Einzahlung des vom Quellversorgungsträger als

Ausgleichswert vorgeschlagenen Kapitalbetrags
prognostisch die höchsten Versorgungsleistungen
bietet (Rz. 37). In der Regel werde, so der BGH, die
gesetzliche Rentenversicherung (nachfolgend:
GRV) als Zielversorgung heranzuziehen sein, weil
unter den derzeitigen Bedingungen auf dem Kapital-
markt weder die Versorgungsausgleichskasse noch
ein anderer versicherungsförmig organisierter priva-
ter Versorgungsträger Versorgungsleistungen auf
einem vergleichbaren Niveau bieten kann (Rz. 39).
Nach dem aktuellen Rentenversicherungsbericht
2020 ergibt sich für die Zeit bis 2034 eine prognosti-
zierte durchschnittliche Erhöhung um ca. 2,0 % jähr-
lich.

Ist die externe Teilung bei der GRV ausgeschlossen, 
weil der ausgleichsberechtigten Person bereits eine
Vollrente wegen Alters bindend bewilligt worden ist
(§ 14 Abs. 5 VersAusglG i. V. m. § 187 Abs. 4 SGB
VI), soll die aus externer Teilung zu erwartende Ver-
sorgung bei der Versorgungsausgleichskasse mit
Hilfe deren Online-Rechners (www. va-kasse.de) er-
mittelt werden.

Für den Vergleich wird die Angabe der Versorgung
benötigt, die für die ausgleichsberechtigte Person
aus einer fiktiven internen Teilung unter Berücksich-
tigung fiktiver Teilungskosten im System der Quell-
versorgung zu erwarten ist. Die Auskunft zum Ver-
sorgungsausgleich muss künftig diese Angabe ent-
halten. Nach Ansicht des BGH umfasst bei einer Tei-
lung des Übertragungswerts nach § 4 Abs. 5
BetrAVG als Kapitalwert (§ 45 Abs. 1 VersAusglG)
die gesetzliche Auskunftspflicht des betrieblichen
Versorgungsträgers nach § 220 Abs. 4 Satz 1
FamFG zwar nicht auch die Angabe eines Renten-
betrages (Rz. 43). Jedoch sollen die Voraussetzun-
gen für eine analoge Anwendung dieser Vorschrift
gelten (Rz. 45). 

Durch die erweiterte Auskunft wird eine Evidenzkon-
trolle durch das Familiengericht ermöglicht. Die ex-
terne Teilung führt offensichtlich nicht zu verfas-
sungswidrigen Ergebnissen, „wenn der Nominalwert
der in der externen Zielversorgung zu erwartenden
Rente bei einem mindestens gleichwertigen Leis-
tungsspektrum und mindestens gleichwertiger Leis-
tungsdynamik den Nominalwert der fiktiven Be-
triebsrente in der Quellversorgung erreicht oder die-
sen sogar übersteigt, mithin Transfergewinne zu er-
warten sind“ (Rz. 49).

Ein Vergleich mit einer Rente bei der GRV setzt also
für das Anrecht aus der Quellversorgung die Zusage
einer Alters-, Invaliditäts-, und Hinterbliebenenver-
sorgung voraus. Unterschreitet die feste Alters-
grenze für die betriebliche Quellversorgung (oft noch
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Durch § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG n. F. erhält die 
ausgleichsberechtigte Person ein gesetzliches
Wahlrecht, so dass sie für den schuldrechtlichen
Ausgleich nicht mehr auf die Zustimmung des ge-
schiedenen Ehegatten angewiesen ist. Hierdurch 
wird die Stellung der ausgleichsberechtigten Person
gestärkt, jedoch zu Lasten des Versorgungsträgers:
Anders als bei einem vereinbarten schuldrechtlichen
Ausgleich (vgl. § 25 Abs. 2 VersAusglG) hat der aus-
gleichsberechtigte Ehegatte bei einer Zusage mit ei-
nem Anrecht auf Witwen-/Witwerrente nach dem
Tode der ausgleichspflichtigen Person unter den Vo-
raussetzungen des § 25 Abs. 1 VersAusglG einen
Anspruch auf Teilhabe an der Hinterbliebenenver-
sorgung, und zwar auch dann, wenn keine Witwen-
/Witwerrente an einen nachgeheirateten Ehegatten
der ausgleichspflichtigen Person zu leisten ist. Zu-
dem ist weiterhin ungeklärt, ob die Kürzung einer
Witwen-/Witwerrente um die Teilhaberente über den 
Tod der ausgleichsberechtigten Person hinaus er-
folgt (so nach früherem Recht § 3a Abs. 4 Satz 2
VAHRG) oder mit deren Tod endet. Möglicherweise
muss dann also – anders als nach interner oder ex-
terner Teilung – die volle Witwen- oder Witwerrente
an einen nachgeheirateten Ehegatten geleistet wer-
den.

3. Beschränkung des Schuldnerschutzes (§ 30
Abs. 1 Satz 1 VersAusglG n. F.)
Hat der Versorgungsträger nach Eintritt der Rechts-
kraft der Ausgleichsentscheidung (bei Abänderun-
gen des Ausgleichs rückwirkend ab dem auf die An-
tragstellung folgenden Monat) Leistungen an beide 
geschiedenen Ehegatten zu erbringen, kann er für
die Zeit bis zum übernächsten Monat nach Kenntnis-
nahme von der Rechtskraft Schuldnerschutz nach
§ 30 VersAusglG in Anspruch nehmen. In dieser
Übergangszeit ist er dann wegen der Weiterzahlung
der bisherigen Leistung an die bisher berechtigte
Person (z. B. der ungekürzten Rente an den Aus-
gleichspflichtigen) gegenüber der nunmehr auch be-
rechtigten Person (z. B. der Ausgleichsberechtigten)
von der Leistungspflicht befreit. § 30 Abs. 1 Satz 1
VersAusglG n. F. beschränkt die Befreiung des Ver-
sorgungsträgers nun ausdrücklich auf den „Umfang
der Überzahlung“. Z. B. ist der Versorgungsträger
bei einer Rente der Ausgleichsberechtigten von
100 EUR mtl. aus interner Teilung des Kapitalwerts
einer Rente des Ausgleichspflichtigen von 180 EUR
nur noch bzgl. der Überzahlung an den Ausgleichs-
pflichtigen in Höhe von 90 EUR mtl. befreit, muss
aber den darüber hinausgehenden Betrag von
10 EUR mtl. für die Übergangszeit an die Aus-
gleichsberechtigte nachzahlen. Diese Beschrän-
kung des Schuldnerschutzes ist in der Sache richtig,
weil die Ausgleichsberechtigte den Ausgleichspflich-
tigen nur bis zur Höhe der an ihn überzahlten Be-
träge (hier: 90 EUR mtl.) wegen ungerechtfertigter
Bereicherung in Anspruch nehmen kann.

Aktuelle Rechtsprechung zum Versorgungsausgleich

I. Verfassungskonforme Durchführung der 
externen Teilung rückstellungsfinanzierter Ver-
sorgungsanrechte (BGH-Beschluss vom
24.03.2021) 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in sei-
nem Urteil vom 26.05.2020 (1 BvL 5/18) die beson-
dere Wertgrenze des § 17 Abs. 2 VersAusglG für
eine einseitig vom Versorgungsträger verlangte ex-
terne Teilung eines Anrechts i. S. d. BetrAVG aus
einer Direktzusage oder einer Unterstützungskasse
als verfassungsgemäß erkannt, aber auch Kriterien
vorgegeben, die für eine verfassungskonforme
Durchführung der externen Teilung zu beachten
sind. Insbesondere darf die für die ausgleichsbe-
rechtigte Person erwartbare Versorgungsleistung
bei der Zielversorgung um höchstens 10 % geringer
sein als bei der Ausgangsversorgung, ansonsten ist
eine externe Teilung nur bei entsprechender Erhö-
hung des an den Zielversorger zu zahlenden Kapi-
talbetrags möglich (siehe IACA-Kurzinformationen

2020, S. 4 f). In dem Beschluss vom 24.03.2021 
(XII ZB 230/16) hat der Bundesgerichtshof (BGH) für
die externe Teilung eines rückstellungsfinanzierten
Versorgungsanrechts die Vorgaben des BVerfG wie
folgt umgesetzt:

1. Bei der Prüfung der für eine externe Teilung auf
Verlangen des Arbeitgebers einzuhaltenden Wert-
grenze des § 17 Abs. 2 VersAusglG ist (im Grund-
satz wie bisher) auf den Ausgleichswert als Kapital-
wert abzustellen, der sich unter Heranziehung der
bilanziellen Rechnungsgrundlagen nach dem Han-
delsgesetzbuch (HGB), insbesondere des Diskontie-
rungszinses nach § 253 Abs. 2 HGB (BilMoG-Zins) 
als Barwert der künftigen Leistungen errechnet. Im
Hinblick auf die vom BVerfG gestellten Anforderun-
gen ist aber nach jetziger Auffassung des BGH nicht
mehr der siebenjährige Durchschnittszins (Juli 2021:
1,42 % p. a.) anzuwenden, wie in dem BGH-
Beschluss vom 24.08.2016 verlangt (siehe hierzu
IACA-Kurzinformationen 2017, S. 61), sondern der

• Beurteilung des gesamten Finanzierungsbedarfs
• Umgang mit Interessenkonflikten mit dem Trä-

gerunternehmen, wenn die verantwortliche Per-
son für eine Schlüsselfunktion zugleich eine ähn-
liche Funktion im Trägerunternehmen ausübt

• Beurteilung der Risiken der Anwärter und Leis-
tungsempfänger einschließlich ihrer Schutzme-
chanismen und Gegenmaßnahmen und

• Beurteilung voraussichtlich neu hinzukommen-
der Risiken aufgrund von ESG-Faktoren, na-
mentlich aufgrund des Klimawandels, der Ver-
wendung von Umweltressourcen oder geänder-
ter Regulierung.

Mit dem letzten Ziel findet das Pariser Klimaabkom-
men, das bekanntlich auch das Ziel verfolgt, die Fi-
nanzströme in Übereinstimmung mit den Klimazie-
len zu bringen, indirekt Eingang in die ERB. 

Die ERB, und mit ihr das Rundschreiben, stellen in-
teressanterweise auch auf eine Beurteilung der Trä-
gerunternehmen der EbAV ab. Dieses Thema ent-
springt der Anforderung aus § 234d Abs. 2 Satz 1 
Nr. 6 VAG, nachdem eine qualitative Beurteilung von 
Schutzmechanismen vorzunehmen ist, die auf „Ga-
rantien, bindenden Verpflichtungen oder finanzieller 
Unterstützung jeglicher anderer Art durch das Trä-
gerunternehmen“ beruhen. 

Es geht also insbesondere um die Fragestellung, ob 
die Trägerunternehmen bereit und in der Lage sind, 
der EbAV zusätzliche Mittel zu Verfügung zu stellen. 
Die Einrichtungen haben in gewissem Sinne ihre 
Trägerunternehmen auf deren Bonität und Zah-
lungsbereitschaft hin zu untersuchen. Dabei dürfen 
sich die EbAV auf öffentlich zugängliche Quellen be-
schränken und müssen auch nur einen vertretbaren 
Aufwand hierauf verwenden. 

Diese Anforderung dürfte in der Praxis dennoch mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Selbst 
wenn man unterstellt, dass Ein-Firmen- oder Kon-
zern-EbAV noch einen vergleichsweise guten Zu-
gang zu ihren Trägerunternehmen haben, dürfte de-
ren Bereitschaft, Informationen über ihre Bonität und 
Zahlungsbereitschaft zu geben, häufig genug eher 
gering ausfallen. Bei überbetrieblich tätigen EbAV 
mit bis in die Tausende gehender Anzahl an Trä-
gern, erscheint dies als eine nahezu unlösbare Auf-
gabe. 

Die Umsetzung der ERB erfordert wiederum jede 
Menge zusätzlichen Dokumentationsaufwand. Zu-
nächst wird eine weitere Leitlinie zur ERB benötigt, 
die auch in die bereits vorhandene Leitlinie zum Ri-
sikomanagement integriert werden kann. Dann ist 
die Durchführung jeder ERB schriftlich zu dokumen-
tieren und schließlich ist über die Ergebnisse in 

einem schriftlichen Bericht (ERB-Bericht) zu referie-
ren. 

Bei dem ERB-Bericht, wohl das Kernstück des ge-
samten Prozesses, stellt die Aufsichtsbehörde keine 
allzu hohen Anforderungen an deren Umfang. So 
können, ein entsprechend schwach ausgeprägtes 
Profil der EbAV vorausgesetzt, bereits „wenige Sei-
ten“ ausreichend sein. 

Einer der Kernpunkte ist die Beurteilung des „ge-
samten Finanzierungsbedarfs“ der EbAV. Hierunter 
sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die 
Bedeckung der technischen Passiva, die Kapitalaus-
stattung und die Risikotragfähigkeit zu verstehen. 
Der Finanzierungsbedarf ist insbesondere mit Blick 
auf die Zukunft und unter Berücksichtigung von Risi-
ken einzuschätzen. 

Dabei kommt die Aufsichtsbehörde zu dem Schluss, 
dass die „zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforde-
rung erforderlichen Eigenmittel der EbAV nicht als 
Risikodeckungsmasse eingesetzt werden können“. 
Dem kann nicht gefolgt werden. Bereits im Rahmen 
der Konsultation der Rundschreiben wurde diese In-
terpretation von den Fachverbänden Arbeitsgemein-
schaft für betriebliche Altersversorgung (aba) und 
Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) / Institut der ver-
sicherungsmathematischen Sachverständigen für 
Altersversorgung (IVS) kritisiert, heißt sie doch 
nichts anderes, als dass die Eigenmittel einer EbAV 
bis zur Höhe der aufsichtsrechtlichen Solvabilitäts-
kapitalanforderung nicht der Risikotragfähigkeit die-
nen können. 

Das bedeutet jedoch in der Praxis häufig, dass etwa 
die Verlustrücklage von Pensionskassen nur ober-
halb dieses Betrages Risikodeckungsmasse wäre. 
Es ist ja gerade der Zweck der Verlustrücklage, zur 
Deckung außergewöhnlicher Verluste herangezo-
gen zu werden, wobei das Gesetz dabei keine Be-
schränkung nur auf Teile der Verlustrücklage vor-
sieht. 

Mit Blick auf die weiterhin anhaltende Niedrig- oder 
gar Negativzinsphase müssen die EbAV höhere Ri-
siken am Kapitalmarkt eingehen, um die erforderli-
chen Garantieleistungen ihrer Altersversorgungs-
systeme darstellen zu können. Aus diesem Grund 
haben viele von ihnen in der Vergangenheit ihre Ei-
genmittel ausgebaut und als Teil ihres Risikotragfä-
higkeitskonzepts verwendet. Wird ihnen ein erhebli-
cher Teil dafür entzogen, ist dies zum einen nicht 
sachgerecht und zum anderen kann dies nicht im 
Sinne der Versorgungsanwärter und -empfänger 
sein. Die EbAV müssten auf Rendite verzichten und 
damit erhöht sich die Gefahr, dass Garantie- 
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Fazit

Im Ergebnis schafft das BAG-Urteil vom 03.05.2022 
nun Klarheit und Rechtssicherheit für die Arbeitge-
ber, die ihre betriebliche Altersversorgung über eine 
Pensionskasse durchführen. Soweit diese ihre auf 
den Rentnerbestand entfallenden Überschussanteile 
nur zur Erhöhung der laufenden Leistungen verwen-
det, entfällt eine weitergehende Anpassungsprüfung. 
Dies gilt auch dann, wenn de facto kein Überschuss 
zur Verfügung steht.

versichert, die seit Jahren keine Überschussbeteili-
gung mehr gewährt hatte, insbesondere schon vor 
dem Jahr 2014. Das BAG hat nun in dem aktuellen 
Verfahren (3 AZR 408/21) vom 03.05.2022 entschie-
den, dass die vom Gesetzgeber beschlossene Rück-
wirkung zulässig ist, insbesondere dem Gesetz kein 
höherrangiges Recht entgegensteht.

Die Klägerin kann sich weder auf eine verfassungs-
rechtlich unzulässige Rückwirkung noch auf eine 
verfassungsrechtlich unzulässige Ungleichbehand-
lung berufen. Auch auf das Verschlechterungsverbot 
nach Art. 7 Abs. 2 der EU-Mobilitäts-Richtlinie kann 
sich die Klägerin nicht berufen.

Der Bericht der Versicherungsmathematischen Funktion und die Eigene Risikobeurtei-
lung einer Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung

Mit den im Dezember 2020 von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlich-
ten beiden Rundschreiben zur aufsichtsrechtlichen 
Mindestanforderung an die Geschäftsorganisation 
(MaGo) und an die eigenen Risikobeurteilung (ERB) 
sind neue Anforderungen auf die Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (EbAV) zugekommen. 
Zwei wichtige Neuerungen sollen hier kurz vorge-
stellt werden.

Bericht der Versicherungsmathematischen 
Funktion (VMF)

Die VMF hat gemäß der MaGo der gesamten Ge-
schäftsleitung mindestens einmal jährlich einen 
schriftlichen Bericht vorzulegen, der alle erzielten 
wesentlichen Ergebnisse enthält. Für den VMF-
Bericht bietet sich z. B. folgende Gliederung an:

1.	 Einleitung
	 1.1.	Zielsetzung des Berichts
	 1.2.	Berichtserstellung
	 1.3.	EbAV-spezifische Besonderheiten

2.	� Zusammenfassung einschließlich Feststellun-
gen

3.	� Bericht der VMF
	 3.1.	� Berichterstattung zu den technischen 

Rückstellungen
	 3.2.	� Stellungnahme zur Zeichnungs- und An-

nahmepolitik

	 3.3.	� Stellungnahme zur Rückversicherung
	 3.4.	� Unterstützung des Risikomanagements
	 3.5.	� Nachverfolgung aus den Vorberichten

Zusätzlich zu dem Bericht ist es sinnvoll, dass die 
VMF im Rahmen des Jahresabschlusses für den Vor-
stand und den Wirtschaftsprüfer eine Bestätigung 
zur korrekten Berechnung der Deckungsrückstellung 
zeitnah erstellt.

Eigene Risikobeurteilung (ERB)

Im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Rundschrei-
bens zur ERB mussten alle EbAV mit einer Bilanz-
summe von mehr als 1 Mrd. EUR (per 31.12.2019) 
sowie Pensionskassen unter intensivierter Aufsicht 
bzw. mit zusätzlichen Berichtspflichten die erste ERB 
per 31.12.2020 vornehmen und spätestens bis zum 
30.09.2021 abschließen. Alle anderen EbAV sind 
spätestens in diesem Jahr bis zum 30.09.2022 an 
der Reihe.

Die BaFin hat die ERB-Berichte von 82 EbAV ausge-
wertet, was einem Marktanteil von mehr als 90 % ent-
spricht. Hierbei stellte sie zahlreiche Mängel und die 
unterschiedlichsten individuellen Ansätze und Me-
thoden fest. Auf ihrer Homepage hat die BaFin am 
27.06.2022 Hinweise für eine bessere eigene Risiko-
beurteilung veröffentlicht. Dies gibt den EbAV, die am 
30.09.2022 erstmalig den ERB-Bericht abgeben 
müssen, einige Klarstellungen für den Inhalt ihres 
Berichts. 

Nachweisgesetz – neue Rechtslage seit 01.08.2022

Am 20. Juni 2019 wurde die Richtlinie (EU) 2019/1152 
des Europäischen Parlaments und des Rates über 
transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingun-
gen in der Europäischen Union (Arbeitsbedingun-
genrichtlinie) veröffentlicht. Im Rahmen der Umset-
zung dieser Richtlinie in nationales Recht ergab sich 
mit Wirkung ab 01.08.2022 u. a. auch eine Anpassung 
des sog. Nachweisgesetzes.

Das „Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeits-
verhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen 
(Nachweisgesetz – NachwG)“ trat 1995 in Kraft. Es 
regelt insbesondere, dass Arbeitsvertrag und wesent-
liche Arbeitsbedingungen schriftlich niederzulegen, 
die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeit-
nehmer auszuhändigen ist. Ebenso sind alle Ände-
rungen dem Arbeitnehmer schriftlich mitzuteilen. 



Was bringen die neuen Rundschreiben der BaFin zur Geschäftsorganisation 
und eigenen Risikobeurteilung von EbAV? 

Die Umsetzung der EbAV-II-Richtlinie im Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) erfolgte zum 
13.01.2019 und umfasst zahlreiche Bereiche. Nach 
langem Warten wurden dann im Dezember 2020 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) die beiden Rundschreiben 08/2020 
"Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an die 
Geschäftsorganisation (MaGo) von Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorung (EbAV)" und 
09/2020 "Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen 
an die eigene Risikobeurteilung (ERB) von Einrich-
tungen der betrieblichen Altersversorgung" veröf-
fentlicht. 

Anforderungen an die Geschäftsorganisation 
Das Rundschreiben MaGo für EbAV arbeitet struk-
turiert die Themenfelder aus der EbAV-II-Richtlinie 
und damit aus dem aktuellen VAG zur Geschäftsor-
ganisation ab:  

• Proportionalitätsprinzip
• Wesentlichkeitskonzept für wesentliche Risiken
• Anforderungen an die Geschäftsorganisation
• Schlüsselfunktionen
• Risikomanagementsystem
• Ausgliederungen

Bei der Frage, wie die jeweiligen Anforderungen des 
Rundschreibens zu erfüllen sind, ist insbesondere 
das Prinzip der Proportionalität von Bedeutung. Die 
Größe und die interne Organisation der EbAV kön-
nen gemäß der MaGo nun ebenfalls als Indikatoren 
für die sachgerechte Umsetzung der Regelungen in 
dem Rundschreiben berücksichtigt werden, was für 
die Anwendung bei den EbAV sehr hilfreich ist. 

Schlüsselfunktionen 
Auch die EbAV haben nun, analog zu den Versiche-
rungsunternehmen, bestimmte Schlüsselfunktionen 
zwingend einzurichten: 

• Versicherungsmathematische Funktion
• Unabhängige Risikocontrolling Funktion
• Interne Revision

Mit der Einrichtung der Schlüsselfunktionen gehen 
zahlreiche Dokumentationspflichten einher. Hierzu 
gehören die Erstellung von Leit- und Richtlinien, Ge-
staltung von Prozessen und internen Berichtspflich-
ten. 

Ausgliederungen 
In der MaGo wird das Thema Ausgliederung sehr 
ausführlich behandelt, die Regelungen aus dem 
VAG werden erläutert und weiterführend ergänzt. 

Die MaGo beschreibt detaillierte Anforderungen un-
ter anderem an eine zu erstellende Leitlinie, an die 
Anzeigepflicht an die BaFin und an die Ausgliede-
rungsvereinbarung. Auch die Ausgliederungsbeauf-
tragten, falls vorhanden, müssen spezielle Voraus-
setzungen erfüllen.  

Was bringt die MaGo? 
Die MaGo ist fast wie ein Rezeptbuch, in dem sich 
detaillierte Regelungen für die EbAV und Anleitun-
gen für die Umsetzung der verschiedenen Themen-
felder finden. Hierdurch wird eine systematische Ab-
arbeitung der gesetzlichen Anforderungen ermög-
licht.  

Allerdings hat dies auch seine Kehrseite: Durch die 
umfassenden Anforderungen an die Dokumentation, 
an die Prozesse und an die Umsetzung sind deutli-
che Personalressourcen und gegebenenfalls auch 
weitere Investitionen notwendig. Ob dies bei den 
EbAV, die keine großen Versicherungsgesellschaf-
ten und oftmals sogar im Trägerunternehmen einge-
bettet sind, immer sinnvoll ist, darf bezweifelt wer-
den. 

Die Eigene Risikobeurteilung 
Die Eigene Risikobeurteilung (ERB) ist in gewissem 
Sinne der vorläufige Höhepunkt des europäischen 
und nationalen Gesetzgebers in seinem Bemühen, 
das Risikomanagement von Einrichtungen der be-
trieblichen Altersversorgung auszubauen und zu for-
malisieren. 

Spätestens seit den Finanzkrisen 2002/2003 und 
2008/2009 mit der sich daran anschließenden Nied-
rig- beziehungsweise Nullzinsphase gerät das Risi-
komanagement immer stärker in den Fokus auf-
sichtsrechtlicher Reglementierung und aufsichtsbe-
hördlichen Handelns. 

Die wesentlichen Ziele der ERB lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

• Beurteilung der Wirksamkeit des Risikomanage-
mentsystems

nach der aktuellen Fassung des § 253 Abs. 2 HGB
maßgebliche zehnjährige Durchschnittszins (Juli 
2021: 2,05 % p. a.). Da das BVerfG eine konkret-
individuelle Abwägung zwischen dem Interesse des
Versorgungsträgers an einem aufwandsneutralen
Kapitalabfluss und dem Interesse der ausgleichsbe-
rechtigten Person an einer im Vergleich zu einer in-
ternen Teilung nicht unverhältnismäßig verringerten
Versorgungsleistung verlangt, ist es nach Meinung
des BGH nicht gerechtfertigt, den Arbeitgeber von
vornherein zu einem höheren Kapitalabfluss zu ver-
pflichten, wenn im Einzelfall bereits durch die Leis-
tung eines bilanziell aufwandsneutralen Kapitalbe-
trags in der Zielversorgung für den Ausgleichsbe-
rechtigten eine Versorgungsleistung finanziert wird,
die keine verfassungswidrigen Transferverluste von 
mehr als 10 % gegenüber der fiktiven internen Tei-
lung befürchten lässt (Rz. 34). Für Bewertungsstich-
tage vor dem Inkrafttreten des BilMoG am 
25.05.2009 führt die Anwendung des Diskontie-
rungszinssatzes nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG zu
einer bilanziell aufwandsneutralen Teilung, weil die
Bewertung der Pensionsverpflichtungen in der Han-
delsbilanz zu dieser Zeit den steuerrechtlichen Vor-
gaben folgte. Deswegen billigte der BGH in dem ihm
vorgelegten Fall mit einem Ehezeitende zum
30.06.2003 die Bewertung des Anrechts mit einem
Rechnungszins von 6 % p. a. Die neuen Erkennt-
nisse des BGH zur Ermittlung des Ausgleichswerts
als Kapitalwert werden auch bei der Bewertung rück-
stellungsfinanzierter betrieblicher Versorgungsan-
rechte für eine interne Teilung zu beachten sein, dort
aber im Ergebnis zumeist zu keinen gravierenden
Änderungen führen.

2. Zur Prüfung, ob der Toleranzrahmen von 10 % 
eingehalten ist, hat das Familiengericht festzustel-
len, welche Versorgungsleistung die ausgleichsbe-
rechtigte Person mit dem vom Quellversorgungsträ-
ger vorgeschlagenen Ausgleichswert in der externen
Zielversorgung erlangen kann, und diese den Ver-
sorgungsleistungen gegenüberzustellen, die sie bei
einer fiktiven internen Teilung im System der Quell-
versorgung zu erwarten hätte (Rz. 35).

Bei einem besonders lang zurückliegenden Ehezeit-
ende (hier: 30.06.2003) ist bei dem Vergleich für die
Beurteilung, welches Anrecht aus externer Teilung
in der Zielversorgung erworben werden kann, der bis
zum voraussichtlichen Eintritt der Rechtskraft aufge-
zinste Ausgleichswert maßgeblich (Rz. 61).

Unabhängig von der Wahl eines Zielversorgungsträ-
gers durch die ausgleichsberechtigte Person ist für
diesen Vergleich grundsätzlich diejenige aufnahme-
bereite Zielversorgung heranzuziehen, die für die
Einzahlung des vom Quellversorgungsträger als

Ausgleichswert vorgeschlagenen Kapitalbetrags
prognostisch die höchsten Versorgungsleistungen
bietet (Rz. 37). In der Regel werde, so der BGH, die
gesetzliche Rentenversicherung (nachfolgend:
GRV) als Zielversorgung heranzuziehen sein, weil
unter den derzeitigen Bedingungen auf dem Kapital-
markt weder die Versorgungsausgleichskasse noch
ein anderer versicherungsförmig organisierter priva-
ter Versorgungsträger Versorgungsleistungen auf
einem vergleichbaren Niveau bieten kann (Rz. 39).
Nach dem aktuellen Rentenversicherungsbericht
2020 ergibt sich für die Zeit bis 2034 eine prognosti-
zierte durchschnittliche Erhöhung um ca. 2,0 % jähr-
lich.

Ist die externe Teilung bei der GRV ausgeschlossen, 
weil der ausgleichsberechtigten Person bereits eine
Vollrente wegen Alters bindend bewilligt worden ist
(§ 14 Abs. 5 VersAusglG i. V. m. § 187 Abs. 4 SGB
VI), soll die aus externer Teilung zu erwartende Ver-
sorgung bei der Versorgungsausgleichskasse mit
Hilfe deren Online-Rechners (www. va-kasse.de) er-
mittelt werden.

Für den Vergleich wird die Angabe der Versorgung
benötigt, die für die ausgleichsberechtigte Person
aus einer fiktiven internen Teilung unter Berücksich-
tigung fiktiver Teilungskosten im System der Quell-
versorgung zu erwarten ist. Die Auskunft zum Ver-
sorgungsausgleich muss künftig diese Angabe ent-
halten. Nach Ansicht des BGH umfasst bei einer Tei-
lung des Übertragungswerts nach § 4 Abs. 5
BetrAVG als Kapitalwert (§ 45 Abs. 1 VersAusglG)
die gesetzliche Auskunftspflicht des betrieblichen
Versorgungsträgers nach § 220 Abs. 4 Satz 1
FamFG zwar nicht auch die Angabe eines Renten-
betrages (Rz. 43). Jedoch sollen die Voraussetzun-
gen für eine analoge Anwendung dieser Vorschrift
gelten (Rz. 45). 

Durch die erweiterte Auskunft wird eine Evidenzkon-
trolle durch das Familiengericht ermöglicht. Die ex-
terne Teilung führt offensichtlich nicht zu verfas-
sungswidrigen Ergebnissen, „wenn der Nominalwert
der in der externen Zielversorgung zu erwartenden
Rente bei einem mindestens gleichwertigen Leis-
tungsspektrum und mindestens gleichwertiger Leis-
tungsdynamik den Nominalwert der fiktiven Be-
triebsrente in der Quellversorgung erreicht oder die-
sen sogar übersteigt, mithin Transfergewinne zu er-
warten sind“ (Rz. 49).

Ein Vergleich mit einer Rente bei der GRV setzt also
für das Anrecht aus der Quellversorgung die Zusage
einer Alters-, Invaliditäts-, und Hinterbliebenenver-
sorgung voraus. Unterschreitet die feste Alters-
grenze für die betriebliche Quellversorgung (oft noch
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Durch § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG n. F. erhält die 
ausgleichsberechtigte Person ein gesetzliches
Wahlrecht, so dass sie für den schuldrechtlichen
Ausgleich nicht mehr auf die Zustimmung des ge-
schiedenen Ehegatten angewiesen ist. Hierdurch 
wird die Stellung der ausgleichsberechtigten Person
gestärkt, jedoch zu Lasten des Versorgungsträgers:
Anders als bei einem vereinbarten schuldrechtlichen
Ausgleich (vgl. § 25 Abs. 2 VersAusglG) hat der aus-
gleichsberechtigte Ehegatte bei einer Zusage mit ei-
nem Anrecht auf Witwen-/Witwerrente nach dem
Tode der ausgleichspflichtigen Person unter den Vo-
raussetzungen des § 25 Abs. 1 VersAusglG einen
Anspruch auf Teilhabe an der Hinterbliebenenver-
sorgung, und zwar auch dann, wenn keine Witwen-
/Witwerrente an einen nachgeheirateten Ehegatten
der ausgleichspflichtigen Person zu leisten ist. Zu-
dem ist weiterhin ungeklärt, ob die Kürzung einer
Witwen-/Witwerrente um die Teilhaberente über den 
Tod der ausgleichsberechtigten Person hinaus er-
folgt (so nach früherem Recht § 3a Abs. 4 Satz 2
VAHRG) oder mit deren Tod endet. Möglicherweise
muss dann also – anders als nach interner oder ex-
terner Teilung – die volle Witwen- oder Witwerrente
an einen nachgeheirateten Ehegatten geleistet wer-
den.

3. Beschränkung des Schuldnerschutzes (§ 30
Abs. 1 Satz 1 VersAusglG n. F.)
Hat der Versorgungsträger nach Eintritt der Rechts-
kraft der Ausgleichsentscheidung (bei Abänderun-
gen des Ausgleichs rückwirkend ab dem auf die An-
tragstellung folgenden Monat) Leistungen an beide 
geschiedenen Ehegatten zu erbringen, kann er für
die Zeit bis zum übernächsten Monat nach Kenntnis-
nahme von der Rechtskraft Schuldnerschutz nach
§ 30 VersAusglG in Anspruch nehmen. In dieser
Übergangszeit ist er dann wegen der Weiterzahlung
der bisherigen Leistung an die bisher berechtigte
Person (z. B. der ungekürzten Rente an den Aus-
gleichspflichtigen) gegenüber der nunmehr auch be-
rechtigten Person (z. B. der Ausgleichsberechtigten)
von der Leistungspflicht befreit. § 30 Abs. 1 Satz 1
VersAusglG n. F. beschränkt die Befreiung des Ver-
sorgungsträgers nun ausdrücklich auf den „Umfang
der Überzahlung“. Z. B. ist der Versorgungsträger
bei einer Rente der Ausgleichsberechtigten von
100 EUR mtl. aus interner Teilung des Kapitalwerts
einer Rente des Ausgleichspflichtigen von 180 EUR
nur noch bzgl. der Überzahlung an den Ausgleichs-
pflichtigen in Höhe von 90 EUR mtl. befreit, muss
aber den darüber hinausgehenden Betrag von
10 EUR mtl. für die Übergangszeit an die Aus-
gleichsberechtigte nachzahlen. Diese Beschrän-
kung des Schuldnerschutzes ist in der Sache richtig,
weil die Ausgleichsberechtigte den Ausgleichspflich-
tigen nur bis zur Höhe der an ihn überzahlten Be-
träge (hier: 90 EUR mtl.) wegen ungerechtfertigter
Bereicherung in Anspruch nehmen kann.

Aktuelle Rechtsprechung zum Versorgungsausgleich

I. Verfassungskonforme Durchführung der 
externen Teilung rückstellungsfinanzierter Ver-
sorgungsanrechte (BGH-Beschluss vom
24.03.2021) 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in sei-
nem Urteil vom 26.05.2020 (1 BvL 5/18) die beson-
dere Wertgrenze des § 17 Abs. 2 VersAusglG für
eine einseitig vom Versorgungsträger verlangte ex-
terne Teilung eines Anrechts i. S. d. BetrAVG aus
einer Direktzusage oder einer Unterstützungskasse
als verfassungsgemäß erkannt, aber auch Kriterien
vorgegeben, die für eine verfassungskonforme
Durchführung der externen Teilung zu beachten
sind. Insbesondere darf die für die ausgleichsbe-
rechtigte Person erwartbare Versorgungsleistung
bei der Zielversorgung um höchstens 10 % geringer
sein als bei der Ausgangsversorgung, ansonsten ist
eine externe Teilung nur bei entsprechender Erhö-
hung des an den Zielversorger zu zahlenden Kapi-
talbetrags möglich (siehe IACA-Kurzinformationen

2020, S. 4 f). In dem Beschluss vom 24.03.2021 
(XII ZB 230/16) hat der Bundesgerichtshof (BGH) für
die externe Teilung eines rückstellungsfinanzierten
Versorgungsanrechts die Vorgaben des BVerfG wie
folgt umgesetzt:

1. Bei der Prüfung der für eine externe Teilung auf
Verlangen des Arbeitgebers einzuhaltenden Wert-
grenze des § 17 Abs. 2 VersAusglG ist (im Grund-
satz wie bisher) auf den Ausgleichswert als Kapital-
wert abzustellen, der sich unter Heranziehung der
bilanziellen Rechnungsgrundlagen nach dem Han-
delsgesetzbuch (HGB), insbesondere des Diskontie-
rungszinses nach § 253 Abs. 2 HGB (BilMoG-Zins) 
als Barwert der künftigen Leistungen errechnet. Im
Hinblick auf die vom BVerfG gestellten Anforderun-
gen ist aber nach jetziger Auffassung des BGH nicht
mehr der siebenjährige Durchschnittszins (Juli 2021:
1,42 % p. a.) anzuwenden, wie in dem BGH-
Beschluss vom 24.08.2016 verlangt (siehe hierzu
IACA-Kurzinformationen 2017, S. 61), sondern der

• Beurteilung des gesamten Finanzierungsbedarfs
• Umgang mit Interessenkonflikten mit dem Trä-

gerunternehmen, wenn die verantwortliche Per-
son für eine Schlüsselfunktion zugleich eine ähn-
liche Funktion im Trägerunternehmen ausübt

• Beurteilung der Risiken der Anwärter und Leis-
tungsempfänger einschließlich ihrer Schutzme-
chanismen und Gegenmaßnahmen und

• Beurteilung voraussichtlich neu hinzukommen-
der Risiken aufgrund von ESG-Faktoren, na-
mentlich aufgrund des Klimawandels, der Ver-
wendung von Umweltressourcen oder geänder-
ter Regulierung.

Mit dem letzten Ziel findet das Pariser Klimaabkom-
men, das bekanntlich auch das Ziel verfolgt, die Fi-
nanzströme in Übereinstimmung mit den Klimazie-
len zu bringen, indirekt Eingang in die ERB. 

Die ERB, und mit ihr das Rundschreiben, stellen in-
teressanterweise auch auf eine Beurteilung der Trä-
gerunternehmen der EbAV ab. Dieses Thema ent-
springt der Anforderung aus § 234d Abs. 2 Satz 1 
Nr. 6 VAG, nachdem eine qualitative Beurteilung von 
Schutzmechanismen vorzunehmen ist, die auf „Ga-
rantien, bindenden Verpflichtungen oder finanzieller 
Unterstützung jeglicher anderer Art durch das Trä-
gerunternehmen“ beruhen. 

Es geht also insbesondere um die Fragestellung, ob 
die Trägerunternehmen bereit und in der Lage sind, 
der EbAV zusätzliche Mittel zu Verfügung zu stellen. 
Die Einrichtungen haben in gewissem Sinne ihre 
Trägerunternehmen auf deren Bonität und Zah-
lungsbereitschaft hin zu untersuchen. Dabei dürfen 
sich die EbAV auf öffentlich zugängliche Quellen be-
schränken und müssen auch nur einen vertretbaren 
Aufwand hierauf verwenden. 

Diese Anforderung dürfte in der Praxis dennoch mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Selbst 
wenn man unterstellt, dass Ein-Firmen- oder Kon-
zern-EbAV noch einen vergleichsweise guten Zu-
gang zu ihren Trägerunternehmen haben, dürfte de-
ren Bereitschaft, Informationen über ihre Bonität und 
Zahlungsbereitschaft zu geben, häufig genug eher 
gering ausfallen. Bei überbetrieblich tätigen EbAV 
mit bis in die Tausende gehender Anzahl an Trä-
gern, erscheint dies als eine nahezu unlösbare Auf-
gabe. 

Die Umsetzung der ERB erfordert wiederum jede 
Menge zusätzlichen Dokumentationsaufwand. Zu-
nächst wird eine weitere Leitlinie zur ERB benötigt, 
die auch in die bereits vorhandene Leitlinie zum Ri-
sikomanagement integriert werden kann. Dann ist 
die Durchführung jeder ERB schriftlich zu dokumen-
tieren und schließlich ist über die Ergebnisse in 

einem schriftlichen Bericht (ERB-Bericht) zu referie-
ren. 

Bei dem ERB-Bericht, wohl das Kernstück des ge-
samten Prozesses, stellt die Aufsichtsbehörde keine 
allzu hohen Anforderungen an deren Umfang. So 
können, ein entsprechend schwach ausgeprägtes 
Profil der EbAV vorausgesetzt, bereits „wenige Sei-
ten“ ausreichend sein. 

Einer der Kernpunkte ist die Beurteilung des „ge-
samten Finanzierungsbedarfs“ der EbAV. Hierunter 
sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die 
Bedeckung der technischen Passiva, die Kapitalaus-
stattung und die Risikotragfähigkeit zu verstehen. 
Der Finanzierungsbedarf ist insbesondere mit Blick 
auf die Zukunft und unter Berücksichtigung von Risi-
ken einzuschätzen. 

Dabei kommt die Aufsichtsbehörde zu dem Schluss, 
dass die „zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforde-
rung erforderlichen Eigenmittel der EbAV nicht als 
Risikodeckungsmasse eingesetzt werden können“. 
Dem kann nicht gefolgt werden. Bereits im Rahmen 
der Konsultation der Rundschreiben wurde diese In-
terpretation von den Fachverbänden Arbeitsgemein-
schaft für betriebliche Altersversorgung (aba) und 
Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) / Institut der ver-
sicherungsmathematischen Sachverständigen für 
Altersversorgung (IVS) kritisiert, heißt sie doch 
nichts anderes, als dass die Eigenmittel einer EbAV 
bis zur Höhe der aufsichtsrechtlichen Solvabilitäts-
kapitalanforderung nicht der Risikotragfähigkeit die-
nen können. 

Das bedeutet jedoch in der Praxis häufig, dass etwa 
die Verlustrücklage von Pensionskassen nur ober-
halb dieses Betrages Risikodeckungsmasse wäre. 
Es ist ja gerade der Zweck der Verlustrücklage, zur 
Deckung außergewöhnlicher Verluste herangezo-
gen zu werden, wobei das Gesetz dabei keine Be-
schränkung nur auf Teile der Verlustrücklage vor-
sieht. 

Mit Blick auf die weiterhin anhaltende Niedrig- oder 
gar Negativzinsphase müssen die EbAV höhere Ri-
siken am Kapitalmarkt eingehen, um die erforderli-
chen Garantieleistungen ihrer Altersversorgungs-
systeme darstellen zu können. Aus diesem Grund 
haben viele von ihnen in der Vergangenheit ihre Ei-
genmittel ausgebaut und als Teil ihres Risikotragfä-
higkeitskonzepts verwendet. Wird ihnen ein erhebli-
cher Teil dafür entzogen, ist dies zum einen nicht 
sachgerecht und zum anderen kann dies nicht im 
Sinne der Versorgungsanwärter und -empfänger 
sein. Die EbAV müssten auf Rendite verzichten und 
damit erhöht sich die Gefahr, dass Garantie- 
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gunsten einer Zusage auf bAV – entsprechend 
„schriftlich“ zu dokumentieren wären.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) vertritt jedoch mit Antwortschreiben an die 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversor-
gung e. V. (aba) vom 07.07.2022 eine abweichende 
Ansicht: „Der Arbeitgeber muss über das Arbeitsent-
gelt informieren, nicht aber darüber, wofür das Ar-
beitsentgelt vom Beschäftigten im nächsten Schritt 
verwendet wird. Das Nachweisgesetz ist daher nach 
Auffassung des BMAS auf Betriebsrenten in der spe-
ziellen Form der Entgeltumwandlung nicht anwend-
bar“. (Quelle: www.aba-onine.de/Infothek)

Neu ist auf jeden Fall, dass Bußgeldvorschriften für 
die Nichteinhaltung von Nachweispflichten einge-
führt wurden (§ 4 NachwG). Während sich bisher kei-
ne Sanktionen bei Verletzungen der Nachweispflicht 
ergaben, können für Verstöße gegen das Nachweis-
gesetz nun Bußgelder bis zu 2.000 EUR je Verstoß 
verhängt werden.

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen ist es 
somit angeraten, die Dokumentation der Vertragsbe-
dingungen zu den Arbeitsverhältnissen auch bzgl. 
der arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierten be-
trieblichen Altersversorgung im Zusammenhang der 
seit 01.08.2022 geltenden Fassung des Nachweisge-
setzes zu prüfen und ggf. anzupassen.

Mit der nun geltenden Neufassung kommt es zu ei-
ner Verschärfung der Nachweisfristen sowie einer 
Erweiterung der Aspekte, die der (schriftlichen) 
Nachweispflicht zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 
unterliegen. So wurde u. a. „Informationen über den 
Versorgungsträger für die betriebliche Altersversor-
gung, sofern angeboten“ in den Katalog der Pflichtan-
gaben (§ 2 Abs. 1 NachwG) neu aufgenommen. Die 
Nachweispflicht des Arbeitgebers hierzu entfällt je-
doch, wenn der Versorgungsträger zu dieser Infor-
mation verpflichtet ist.

Während die Arbeitsbedingungenrichtlinie der EU 
aus 2019 es ermöglicht, neben der Schriftform auch 
eine elektronische Übermittlung vorzunehmen, nimmt 
der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung der 
EU-Richtlinie in nationales Recht hiervon Abstand. 
Ein Nachweis der Vertragsbedingungen in elektroni-
scher Form schließt das Nachweisgesetz in § 2 Abs. 
1 NachwG weiterhin ausdrücklich aus. 

Ob das Schriftformerfordernis insbesondere auch 
auf die Dokumentation der betrieblichen Altersver-
sorgung (bAV) via Entgeltumwandlung in Gänze zu-
trifft, ist derzeit rechtlich noch nicht abschließend ge-
klärt. Die Vergütung ist ein wesentlicher Teil der 
Arbeitsbedingungen nach § 2 Abs. 1 NachwG, so 
dass alle Änderungen hierzu – und damit ggf. auch 
die Änderung des Verzichts auf Barauszahlung zu-

Aktuelles zum Versorgungsausgleich 

I.	 Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 
26.05.2020 zur externen Teilung von Anrech-
ten der betrieblichen Altersversorgung

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) vom 26.05.2020 (1 BvL 5/18) ist bei Aus-
gleichswerten oberhalb der allgemeinen Wertgrenze 
des § 14 Abs. 2 Nr. 2 Versorgungsausgleichsgesetz 
(VersAusglG) – diese betrug in 2022 bei einem Ren-
tenbetrag 65,80 EUR bzw. bei einem Kapitalwert 
7.896 EUR – bis zur besonderen Wertgrenze des § 17 
VersAusglG (2022: Ausgleichswert als Kapitalwert in 
Höhe von 84.600 EUR) vom 26.05.2020 (1 BvL 5/18) 
eine vom Versorgungsträger verlangte externe Tei-
lung solcher Anrechte aus Direktzusagen und Unter-
stützungskassenzusagen verfassungswidrig, wenn 
die zu erwartende Versorgung der ausgleichsberech-
tigten Person beim Zielversorger die Versorgung aus 
einer fiktiven internen Teilung des Anrechts um mehr 
als 10 % unterschreitet (siehe IACA-Kurzinformatio-
nen 2020, S. 4 f). Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
daraufhin in seinem Beschluss vom 24.03.2021 (XII 
ZB 230/16) entsprechende Kriterien für die Prüfung 
der externen Teilung durch die Familiengerichte ent-
wickelt (siehe IACA-Kurzinformationen 2021, S. 10 ff.). 
Hierbei hat sich der BGH auf den Ergebnisbericht 
des Fachausschusses Altersversorgung der Deut-

schen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) „Aktuarielle Vor-
schläge zur Umsetzung des Urteils des BVerfG zur 
externen Teilung im Versorgungsausgleich in der Pra-
xis“ vom 10.01.2021 bezogen (IACA-Kurzinformatio-
nen 2021, S. 12). 

Nunmehr liegen auch Empfehlungen der Versor-
gungsausgleichs-Kommission des Deutschen 
Familiengerichtstages (DFGT) von 16.12.2021 zur 
Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 
26.05.2020 zur externen Teilung von Anrechten der 
betrieblichen Altersversorgung vor. Diese stützen 
sich für das dort entwickelte Prüfungsschema auf die 
Ergänzung des o. g. Ergebnisberichtes des Fachaus-
schusses Altersversorgung der DAV vom 09.08.2021. 
Zur Prüfung, ob sich gegenüber dem Ausgangsan-
recht Transferverluste über 10 % ergeben, wurde für 
Männer und Frauen jeweils eine zusätzliche Barwert-
tabelle ohne Einrechnung eines Invaliditätsschutzes 
für Fälle eingeführt, in denen die ausgleichsberech-
tigte Person aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (GRV) keine Erwerbsminderungsrente erhalten 
kann (z. B. bei Beamten). Außerdem sind nunmehr 
Zuschüsse zur Krankenversicherung (§ 106 SGB VI) 
bzw. der hälftige Anteil des Trägers der GRV (§ 249 a 
SGB IV) durch einen Zuschlag von 7,95 % auf die 
Rentenleistung berücksichtigt. Die Tabellen mit den 



 

verpflichtungen nicht eingehalten werden können. 
Die BaFin erhöht damit die Wahrscheinlichkeit nega-
tiver Konsequenzen für die Versorgungsberechtig-
ten (bis hin zu Leistungskürzungen). 

Zu begrüßen ist, dass in den Rundschreiben bereits 
bestehende aufsichtsrechtliche oder unternehmens-
bezogene Methoden, Verfahren und Berichte die 
Basis für die Beurteilung des Finanzbedarfs sein 

können. Namentlich genannt werden die bewährten 
Instrumente Stresstest, Prognoserechnung, versi-
cherungsmathematisches Gutachten, Erläuterungs-
berichte des Verantwortlichen Aktuars, Aktiv-Passiv-
Management und ähnliches.  

Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Eigene Risi-
kobeurteilung bewährt oder als weitere formalregu-
latorische Anforderung eingeordnet werden muss.

Modellierung von Langlebigkeitstrends 

Bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen 
werden in Deutschland weitestgehend die Richtta-
feln 2018 G der Heubeck-Richttafeln-GmbH ver-
wendet. Diese geben die Sterbe- und Invalidisie-
rungswahrscheinlichkeiten nicht nur in Abhängig-
keit des Alters und des Geschlechts an, sondern 
auch in Abhängigkeit des Geburtsjahrgangs (sog. 
Generationentafeln). Dies erfolgt vor dem Hinter-
grund einer steigenden Lebenserwartung nachfol-
gender Generationen bzw. Geburtsjahrgänge. Die-
ser Langlebigkeitstrend wird in den Richttafeln aus 
der Entwicklung der allgemeinen Sterblichkeit in 
Deutschland über einen Zeitraum von 24 Jahren 
abgeleitet (Vergleich der Allgemeinen Sterbetafeln 
1986/88 bis 2010/2012). In der Literatur wurde 
kürzlich ein alternativer Ansatz zur Modellierung 
der Langlebigkeit diskutiert, der sogenannte Conti-
nuous Mortality Investigation- bzw. CMI-Ansatz 
(Geilenkothen/Rasch, Berücksichtigung der stei-
genden Lebenserwartung bei der Bilanzierung von 
Pensionsverpflichtungen, KoR 2021, S. 11 ff.). Da-
bei wurde vom Institut der Wirtschaftsprüfer die 
Frage aufgeworfen, ob sich auch bei Berücksichti-
gung dieses alternativen Ansatzes ein allgemein 
anerkanntes Standardtabellenwerk ergebe, das für 
die Bewertung von Pensionsverpflichtungen her-
angezogen werden könne. 

Das Institut der versicherungsmathematischen 
Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) und 
der Fachausschuss Altersversorgung der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV) haben dies nach 
intensiver Befassung jedoch verneint. Vielmehr 

stellt der dort beschriebene Ansatz eine unterneh-
mensspezifische Modifikation der Richttafeln dar. 
Diese Einschätzung folgt wesentlich aus dem Um-
stand, dass für den CMI-Ansatz ein vom bilanzie-
renden Unternehmen ermittelter Langfristtrend 
festgelegt werden muss. Damit scheidet die Ver-
wendung als allgemein anerkanntes Tabellenwerk 
bereits aus. 

In Einzelfällen und bei hinreichend signifikanter 
Datenlage kommt es in der Praxis vor, dass die 
Richttafeln den im Unternehmen tatsächlich beo-
bachteten Entwicklungen angepasst werden. 
Diese Anpassungen können beispielsweise die 
Fluktuationen, die Rentnersterblichkeit oder die In-
validisierung betreffen. Soweit die Datenlage im 
Unternehmen eine statistisch signifikante Auswer-
tung des Langfristtrends sowie der für die CMI-
Modellierung weiter erforderlichen Unterteilungen 
zulässt, könnte auch hinsichtlich dieser Bewer-
tungsannahme eine Modifikation erfolgen. Dies 
wird allerdings bereits aufgrund zu kleiner Kollek-
tive oder zu kurzer Beobachtungszeiträume nur in 
Ausnahmefällen möglich sein. Für die große Mehr-
zahl der Unternehmen bleiben die Richttafeln in 
unmodifizierter Form weiterhin das anerkannte 
Standardtabellenwerk für die Bewertung von Pen-
sionsverpflichtungen. Nähere Informationen kön-
nen der Stellungnahme des IVS auf der Homepage 
der DAV unter https://aktuar.de/politik-und-presse 
/positionen-und-stellungnahmen/Seiten/ 
default.aspx entnommen werden.

„Versicherungsvertragliche Lösung“ nun Standardlösung 

Bei Ausscheiden eines Arbeitnehmers mit gesetzlich 
unverfallbarer Anwartschaft konnte sich der Arbeit-
geber bisher bei reinen oder beitragsorientierten 
Leistungszusagen (kurz: LZ bzw. boLZ) über die 
Durchführungswege Direktversicherung oder Pensi-
onskasse einseitig entscheiden, ob sich die Höhe 
der unverfallbaren Anwartschaft nach dem 

Quotierungsprinzip gemäß § 2 Abs. 1 BetrAVG 
(m/ntel-Verfahren) oder der sog. „versicherungsver-
traglichen Lösung“ (kurz: VV-Lösung) nach § 2 Abs. 
2 BetrAVG ergibt. Dabei war es unerheblich, ob es 
sich um eine arbeitgeber- oder eine (via Entgeltum-
wandlung) arbeitnehmerfinanzierte Pensionszusage 
handelte. 

bGGF der GmbH kein Arbeitnehmer i. S. des § 17
Abs. 1 Satz 1 oder 2 BetrAVG ist. 

Die darin liegende Bevorzugung bei der Höhe der
Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer im Sinne
des BetrAVG ist nach Auffassung des BFH verfas-
sungsgemäß.

Somit sind Pensionsverpflichtungen aus Entgeltum-
wandlung eines aktiven bGGF – unabhängig davon,
ob es sich um laufende oder einmalige Umwandlun-
gen handelt – ausschließlich mit dem Teilwert nach 
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr.1 Halbsatz 1 EStG bei der
steuerlichen Gewinnermittlung zu berücksichtigen.

Gesetz zur Änderung des Versorgungsausgleichsrechts

Am 01.08.2021 ist das Gesetz zur Änderung des
Versorgungsausgleichsrechts vom 21.05.2021 in
Kraft getreten. Die Änderungen betreffen Einzel-
punkte, für die durch Praxiserfahrungen ein Bedarf
an gesetzgeberischen Klarstellungen und Weiterent-
wicklungen sichtbar geworden ist (vgl. die Begrün-
dung des Referentenentwurfs vom 02.09.2020 unter
A. I. am Ende).

In Artikel 1 dieses Gesetzes sind die Änderungen
des Versorgungsausgleichsgesetzes (VersAusglG)
geregelt. Sie betreffen folgende Punkte:

1. Externe Teilung auf Verlangen des Versor-
gungsträgers der ausgleichspflichtigen Person
(§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG n. F.)
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG kann der Ver-
sorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person die
externe Teilung bis zu einem Ausgleichswert als
Rentenbetrag bzw. Kapitalwert von 2 % bzw. 240 %
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 4 SGB
IV (2021: 65,80 EUR bzw. 7.896 EUR) einseitig ver-
langen. Bei Anrechten aus einer Direktzusage oder
Unterstützungskasse gilt hierfür bezogen auf den
Ausgleichswert als Kapitalwert der besondere
Grenzwert des § 17 VersAusglG in Höhe der Bei-
tragsbemessungsgrenze nach §§ 159, 160 SGB VI
(2021: 85.200 EUR).

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seinem
Beschluss vom 18.05.2016 (XII ZB 649/14) hinsicht-
lich des Grenzwerts nach § 17 VersAusglG eine
Zusammenrechnung der Ausgleichswerte aller
betrieblichen Anrechte der ausgleichspflichtigen
Person bei einem Träger abgelehnt (siehe IACA-
Kurzinformationen 2017 S. 8 oben) und in seiner
aktuellen Entscheidung daran für die Prüfung des
Grenzwerts nach § 17 VersAusglG auf der Grund-
lage des bis zum 31.07.2021 geltenden Rechts
ausdrücklich festgehalten (Rz. 59). Dies hat der
Gesetzgeber durch eine Ergänzung des § 14 Abs. 2
Nr. 2 VersAusglG „korrigiert“. Nach § 14 Abs. 2
Nr. 2 VersAusglG n. F. ist nun für den Fall, dass
mehrere Anrechte im Sinne des BetrAVG bei einem
Versorgungsträger auszugleichen sind, die Summe
der Ausgleichswerte der Anrechte maßgeblich,

„deren externe Teilung der Versorgungsträger ver-
langt“. Der Versorgungsträger kann also durch einen
Verzicht auf die externe Teilung einzelner Anrechte
die Überschreitung des Grenzwerts verhindern,
so dass die externe Teilung der übrigen Anrechte
möglich ist. Die Ausgleichswerte von Anrechten der
Eigenvorsorge (z. B. private Rentenversicherung),
die zusätzlich zu einem betrieblichen Anrecht (z. B.
aus einer Direktversicherung) bei demselben Träger
bestehen, bleiben im Übrigen für die Zusammen-
rechnung außer Betracht.

2. Option des schuldrechtlichen Ausgleichs
anstelle des Wertausgleichs bei der Scheidung
für die ausgleichsberechtigte Person bei Verän-
derung des Kapitalwerts wegen laufenden Ren-
tenbezugs (§ 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG n. F.)
Nach der in § 19 Abs. 2 VersAusglG neu hinzuge-
fügten Nr. 5 fehlt es an der für den Wertausgleich bei
der Scheidung erforderlichen Ausgleichsreife nun-
mehr auch dann, „wenn sich bei einem Anrecht aus
der betrieblichen Altersversorgung oder der privaten
Altersvorsorge nach dem Ende der Ehezeit der Ka-
pitalwert als maßgebliche Bezugsgröße und damit
der Ausgleichswert verändert hat, weil die aus-
gleichspflichtige Person innerhalb der bisher beste-
henden Leistungspflicht eine Versorgung aus dem
Anrecht bezogen hat, und die ausgleichsberechtigte
Person verlangt, dass das Anrecht vom Wertaus-
gleich bei der Scheidung ausgenommen wird.“ Dann
ist das Anrecht nach § 20 VersAusglG schuldrecht-
lich auszugleichen.

Damit wird an die Rechtsprechung des BGH ange-
knüpft. Der BGH hat bereits in seiner Grundsatzent-
scheidung vom 17.02.2016 (XII ZB 447/13) zur Ka-
pitalwertteilung bei einem bereits laufenden Versor-
gungsbezug der ausgleichspflichtigen Person darauf
hingewiesen, dass die Vereinbarung eines schuld-
rechtlichen Ausgleichs in Betracht kommt, wenn
eine Kompensation der Nachteile aus der Minderung 
des Kapitalwerts für die ausgleichsberechtigte Per-
son im Wertausgleich bei der Scheidung nicht mög-
lich ist (siehe IACA-Kurzinformationen 2017 S. 10).
Durch die Gesetzesänderung wird der schuldrecht-
liche Ausgleich im obigen Fall nun ermöglicht.
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Bisherige Praxis
Bei versicherungsgebundenen Versorgungszusa-
gen, also Zusagen, bei denen sich die Höhe der Ver-
sorgungsleistungen des Arbeitgebers genau nach
den Leistungen der Rückdeckungsversicherung
richtet, wird der Erfüllungsbetrag nach den Grund-
sätzen für wertpapiergebundene Zusagen mit dem
Aktivwert der Rückdeckungsversicherung bewertet
(= korrespondierende Bewertung auf Aktiv- und Pas-
sivseite).

Bei allen anderen, und damit dem Großteil der rück-
gedeckten Direktzusagen, erfolgt bislang eine ge-
trennte Bewertung der Versorgungsverpflichtungen
mit dem Erfüllungsbetrag einerseits und der Ansprü-
che aus der Rückdeckungsversicherung mit dem
Aktivwert andererseits. Durch unterschiedliche Be-
wertungsannahmen besteht hier regelmäßig eine
nicht zu vernachlässigende Diskrepanz zwischen 
den beiden Werten.

Neuregelung
Während versicherungsgebundene Versorgungszu-
sagen unverändert zu bewerten sind, ist bei allen an-
deren rückgedeckten Direktzusagen zu prüfen, ob
eine volle oder teilweise Kongruenz in Bezug auf die
Zahlungsströme vorliegt, also die zu erwartenden
Zahlungen aus der Versicherung hinsichtlich Zeit-
punkt und Höhe ganz oder teilweise deckungsgleich
mit den zu leistenden Zahlungen aus der Direktzu-
sage sind. Geringfügige Abweichungen stehen der
Kongruenz nicht entgegen. Unterschiedliche Zah-
lungsarten wie beispielsweise bei einer Kapital-

versicherung (ohne Rentenwahlrecht) kombiniert mit
einer Rentenzusage schließen eine Kongruenz von
vorneherein aus.

Soweit eine Kongruenz vorliegt, sind Rückde-
ckungsversicherung und Pensionsverpflichtung kor-
respondierend, also mit dem gleichen Bewertungs-
ansatz zu erfassen, wobei ein Wahlrecht besteht
zwischen dem Ansatz des Erfüllungsbetrages (Pas-
sivprimat) und dem Aktivwert (Aktivprimat).

Sieht die Rückdeckungsversicherung höhere Zah-
lungen als die Versorgungszusage vor (Überversi-
cherung), sind diese zusätzlich zu aktivieren, bei hö-
heren Zahlungsverpflichtungen aus der Zusage (Un-
terversicherung), ist dieser Teil zusätzlich mit dem 
Erfüllungsbetrag zu passivieren. Entsprechendes
gilt, wenn nur einzelne Leistungsfälle (beispiels-
weise nur Invalidität) rückgedeckt sind.

Da Kongruenz auch hinsichtlich Finanzierung der
Rückdeckungsversicherung und Erdienung der Ver-
sorgungszusage vorliegen muss, ergibt sich auch
bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag regelmä-
ßig nur eine teilweise Kongruenz hinsichtlich des er-
dienten Teils, darüber hinaus liegt eine Überversi-
cherung vor.

Wegen der ggf. erheblichen Auswirkungen und einer
notwendigen individuellen Prüfung empfiehlt es sich,
möglichst frühzeitig vor dem 31.12.2022 die han-
delsbilanzielle Bewertung von rückgedeckten Direkt-
zusagen einer genaueren Betrachtung hinsichtlich
des IDW Rechnungslegungshinweises zu unterzie-
hen, wobei Sie Ihr Berater gerne unterstützt.

GGF-Versorgung: Entgeltumwandlung

Mit Beschluss vom 02.04.2019 (1 K 836/18) hatte
das Finanzgericht (FG) Nürnberg zugunsten der kla-
genden Firma entschieden, dass auch bei einer
Pensionszusage via Entgeltumwandlung an einen
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer
(kurz „bGGF“) der sich aus § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1
Satz 1 EStG ergebende „Teilwert-Barwert-Ver-
gleich“ vorzunehmen ist. Die Revision beim Bundes-
finanzhof (BFH) wurde zugelassen und von der Fi-
nanzverwaltung in Anspruch genommen (vgl. hierzu
IACA-Kurzinformationen 2020).

Am 27.5.2020 hat der BFH entgegen der Auffassung
des FG Nürnberg entschieden (XI R 9/19); das Urteil
wurde erst nach Redaktionsschluss der letztjährigen
IACA-Kurzinformationen bekannt gegeben.

Die Revision war begründet, führte zur Aufhebung
der Vorentscheidung des FG Nürnberg und zur Ab-
weisung der Klage. Das FG Nürnberg hat nach Auf-
fassung des BFH zu Unrecht erkannt, dass auch in
Fällen, in denen die Entgeltumwandlung zugunsten
einer betrieblichen Altersversorgung nicht in den
Geltungsbereich des BetrAVG fällt, die Pensions-
rückstellung mit dem Mindestbarwert der erreichten 
Anwartschaft zu bewerten ist.

Der Ansatz einer Pensionsrückstellung nach § 6a
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG, d. h. die 
Anwendung des „Teilwert-Barwert-Vergleiches“,
setzt nach Auffassung des BFH eine Entgeltum-
wandlung i. S. v. § 1 Abs. 2 BetrAVG voraus. Diese
Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine GmbH ih-
rem (alleinigen) bGGF eine Versorgungszusage aus
Entgeltumwandlungen gewährt, da der (alleinige)

Hat der Arbeitgeber die VV-Lösung gewählt, treten 
an die Stelle der hochgerechneten und zeitratierlich 
gekürzten Leistung die sich zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens vom Versicherer auf Grund des Versiche-
rungsvertrags zu erbringende, aufgelaufene bei-
tragsfreie Versicherungsleistung. Diese ist häufig 
niedriger als der quotierte Anspruch, so dass für den 
Arbeitgeber bei Wahl der VV-Lösung keine zusätzli-
che Leistungspflicht bzw. kein Nachfinanzierungsbe-
darf zur quotierten Anwartschaft entsteht.  

Bei einer boLZ oder einer über Entgeltumwandlung 
finanzierten Pensionszusage ist somit die VV-
Lösung das Pendant zu der bei Ausscheiden er-
reichten Anwartschaft aus den bis dahin geleisteten 
Beiträgen oder umgewandelten Entgeltbestandtei-
len nach § 2 Abs. 5 BetrAVG für die Durchführungs-
wege Direktzusage, Unterstützungskasse und Pen-
sionsfonds.  

Voraussetzung für die Wahl der VV-Lösung sind die 
sog. „sozialen Auflagen“ an den Vertrag, d. h.  

• alle Überschussanteile werden nur zur Leis-
tungserhöhung verwendet

• der ausgeschiedene Arbeitnehmer hat das
Recht, den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortzu-
führen

• sowie ergänzend bei einer Direktversicherung,
dass spätestens 3 Monate nach dem Ausschei-
den ein unwiderrufliches Bezugsrecht für den
Arbeitnehmer besteht, keine Beitragsrückstände
vorliegen und der Vertrag nicht beliehen oder
abgetreten wurde.

Mit Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 
19.05.2016 (3 AZR 794/14) wurde die Anwendung 
der VV-Lösung für die Unternehmen deutlich er-
schwert. Es ergab sich aus der BAG-Entscheidung, 
dass der Arbeitgeber die VV-Lösung nur individuell 
und ausschließlich in einem sachlichen und zeitli-
chen Zusammenhang mit dem konkret bevorstehen-
den Ausscheiden des Arbeitnehmers wählen kann. 
Eine oftmals übliche und bereits bei Vertragsbeginn 

für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens pauschal 
ausgesprochene Entscheidung zugunsten der VV-
Lösung ist nach Auffassung des BAG nicht anzuer-
kennen. 

Für den Fall, dass die VV-Lösung nicht rechtswirk-
sam im Sinne des BAG-Urteils getroffen wurde, be-
steht ggf. eine Leistungspflicht des Arbeitgebers 
über den der Versicherungsleistung hinausgehen-
den Differenzbetrag zum arbeitsrechtlich quotierten 
Anspruch nach § 2 Abs. 1 BetrAVG. 

Durch die gesetzliche Änderung von § 2 Abs. 2 
BetrAVG (Inkrafttreten: 24.06.2020), bei der der 
Passus „auf Verlangen des Arbeitgebers“ gestrichen 
wurde, ist nun die bisherige „Kann-Regelung“ zu-
gunsten der VV-Lösung bei Beachtung der „3-Mo-
natsfrist“ zur „Standardregelung“ in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung und Pensionskasse 
geworden. Voraussetzung ist jedoch weiterhin, dass 
die sozialen Auflagen bei Ausscheiden gegeben 
sind. 

Ein quotierter, unverfallbarer Anspruch nach § 2 
Abs. 1 BetrAVG mit einer ggf. bestehenden Leis-
tungspflicht des Arbeitgebers über die Versiche-
rungsleistung hinaus besteht somit jetzt nur noch in 
den Ausnahmefällen, bei denen die sozialen Aufla-
gen nicht erfüllt sind. 

Die Durchführungswege Direktversicherung und 
Pensionskasse sind nunmehr für den Arbeitgeber 
haftungsärmer, da die rechtliche Wirksamkeit der 
VV-Lösung nicht mehr an eine „korrekt ausgeführte
Entscheidung“ des Arbeitgebers bei Ausscheiden
des Mitarbeiters gebunden ist.

Vorsorglich sei aber darauf hingewiesen, dass die 
VV-Lösung keine schuldbefreiende Wirkung für den
Arbeitgeber hat. Der zusagende Arbeitgeber bleibt
weiter in der Haftung, wenn der Versicherer oder die
Pensionskasse die zugesagte bzw. sich aus der VV-
Lösung ergebende Leistung nicht erbringt.

Handelsrechtliche Bewertungsänderung für Altersversorgungsverpflichtun-
gen aus rückgedeckten Direktzusagen 

Durch den IDW Rechnungslegungshinweis „Han-
delsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für Al-
tersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten 
Direktzusagen“ (IDW RH FAB 1.021) vom 
30.04.2021 verändert sich die handelsrechtliche Be-
wertung vieler rückgedeckter Versorgungszusagen 
wesentlich. Eine Verpflichtung zur Anwendung 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
besteht spätestens für Abschlüsse ab dem 
31.12.2022. Aufgrund von Einmaleffekten im Jahr 
der Umstellung könnte eine Anwendung schon zu ei-
nem früheren Bilanzstichtag sinnvoll sein. Allerdings 
sind derzeit noch Detailfragen ungeklärt, was für 
eine Anwendung erst ab dem 31.12.2022 spricht. 
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durchgeführt werden soll (Ziff. 2.1 des Prüfungssche-
mas und der Erläuterungen hierzu).

Bei bereits laufendem Rentenbezug der ausgleichs-
pflichtigen Person ist für den Barwertvergleich der 
niedrigere Ausgleichswert aus der Bewertung zum 
Ehezeitende und der vom BGH verlangten ergänzen-
den Bewertung zu einem entscheidungsnahen Zeit-
punkt (vgl. IACA-Kurzinformationen 2017, S. 6 zum 
BGH-Beschluss vom 24.08.2016 (XII ZB 84/13)) mit 
dem betreffenden Rechnungszins zugrunde zu le-
gen. Nachteile aus einer Minderung des Kapitalwerts 
des auszugleichenden Anrechts kann die aus-
gleichsberechtigte Person ggf. durch die Ausübung 
des Wahlrechts nach § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG 
vermeiden, weil hierdurch eine hälftige Teilung des 
Ehezeitanteils der laufenden Rente des Ausgleichs-
pflichtigen durch einen späteren schuldrechtlichen 
Ausgleich ermöglicht wird (Ziff. 2.2).

Bei bereits laufendem Rentenbezug der ausgleichs-
berechtigten Person in der GRV ist der Barwertver-
gleich mit dem Wert aus Tabelle 5 bzw. 6 bezogen auf 
die Versorgungsausgleichskasse als Auffangzielver-
sorgungsträger vorzunehmen. Hier wird für eine ex-
terne Teilung regelmäßig ein erhöhter Ausgleichswert 
zu berechnen sein, da sich bei ausgleichsberechtig-
ten Rentnern bereits bei einem Rechnungszins ab 
1,0 % p. a. verfassungswidrige Transferverluste erge-
ben. Die damit verbundene Mehrbelastung kann der 
Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person 
durch Zulassung einer internen Teilung vermeiden, 
sofern nicht das Anrecht ohnehin wegen Ausübung 
der Option des § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG durch 
die ausgleichsberechtigte Person erst später schuld-
rechtlich auszugleichen ist. 

Die Grundsätze zur Bestimmung des Ausgleichs-
werts und zur Prüfung der externen Teilung gelten 
entsprechend für Abänderungen von Versorgungs-
ausgleichsentscheidungen nach dem bis zum 
31.08.2009 geltenden Recht gemäß § 51 VersAusglG 
(Ziff. 2.5).

In Fällen, in denen die Höhe der zugesagten Versor-
gung von einer leistungsbestimmenden Rückde-
ckungsversicherung abhängt, ist in der Regel ein 
Sachverständigengutachten erforderlich (Ziffer 2.4). 
Das gleiche gilt, wenn wegen Überschreitung eines 
Rechnungszinses von 4 % p. a. keine Tabellenwerte 
zur Verfügung stehen oder der Versorgungsträger 
mit substanziierten Einwänden die vom Familienge-
richt vorgeschlagene Erhöhung des Ausgleichswerts 
ablehnt (Ziffer 3). 

geschlechts- und altersabhängigen Werten zum Bar-
wertverhältnis zwischen einem Anrecht aus externer 
Teilung bei der GRV (Tabellen 1 bis 4) bzw. der Ver-
sorgungsausgleichskasse (Tabellen 5 und 6) und ei-
nem alternativen Anrecht aus interner Teilung bei 
unterschiedlichen Rechnungszinsfüßen sind im An-
hang der Empfehlungen der Versorgungsausgleichs-
Kommission des DFGT abgedruckt. 

Anders als nach dem BGH-Beschluss vom 24.03.2021 
sollen nach diesen Empfehlungen Transferverluste 
von vornherein anhand eines Barwertvergleichs ge-
prüft werden, weil ein Rentenvergleich bei unter-
schiedlichen Leistungsspektren von Quell- und Ziel-
versorgung zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen 
führe. 

Die externe Teilung könne ohne weitere Vergleichs-
berechnung und ohne ergänzende Auskünfte in fol-
genden Fällen durchgeführt werden, weil hier verfas-
sungswidrige Transferverluste von vornherein 
ausgeschlossen seien: 

•	 Der Ehezeitanteil ist als Kapitalwert des auszuglei-
chenden Anrechts mit einem Rechnungszins bis 
zur Höhe von 3 % kalkuliert, der Leistungsum-
fang wird nicht durch eine festverzinsliche Rück-
deckungsversicherung bestimmt (sog. kongru-
ent rückgedeckte Anrechte) und für die 
ausgleichsberechtigte Person war zum Ehezeiten-
de (bzw. Tag der Antragstellung in Abänderungs-
fällen und bei isoliertem Versorgungsausgleich) in 
der gesetzlichen Rentenversicherung noch keine 
Vollrente wegen Alters bestandskräftig bewilligt;

•	 der Ausgleichswert der extern zu teilenden An-
rechte übersteigt nicht den Grenzwert gemäß 
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG;

•	 es handelt sich um ein fondsgebundenes An-
recht, das nicht zusätzlich die Zusage eines ga-
rantierten Mindestkapitals umfasst, welches 
zum Stichtag den Kurswert der Fondsanteile über-
steigt.

Für die Prüfung wird nach unterschiedlichen Konstel-
lationen wie folgt differenziert: 

Grundsätzlich sind keine weiteren Ermittlungen erfor-
derlich, wenn beide Ehegatten in der Anwartschafts-
phase sind und der Rechnungszins des auszuglei-
chenden Anrechts 3,25 % p. a. (falls für 
ausgleichsberechtigte Person Erwerbsminderungs-
rente in der GRV möglich), bzw. höchstens 3 % p. a. 
beträgt. In diesen Fällen ist eine externe Teilung bei 
der GRV ohne verfassungswidrige Transferverluste 
möglich. Bei höherem Rechnungszins ist ein Barwert-
vergleich anhand der Tabellen 1 bis 4 vorzunehmen 
und der Ausgleichswert (abzgl. etwaiger hälftiger Tei-
lungskosten) nach dem Verhältnis des Prozentsatzes 
von 90 % zu dem niedrigeren Prozentsatz aus der Ta-
belle zu erhöhen, sofern dennoch eine externe Teilung 



 

verpflichtungen nicht eingehalten werden können. 
Die BaFin erhöht damit die Wahrscheinlichkeit nega-
tiver Konsequenzen für die Versorgungsberechtig-
ten (bis hin zu Leistungskürzungen). 

Zu begrüßen ist, dass in den Rundschreiben bereits 
bestehende aufsichtsrechtliche oder unternehmens-
bezogene Methoden, Verfahren und Berichte die 
Basis für die Beurteilung des Finanzbedarfs sein 

können. Namentlich genannt werden die bewährten 
Instrumente Stresstest, Prognoserechnung, versi-
cherungsmathematisches Gutachten, Erläuterungs-
berichte des Verantwortlichen Aktuars, Aktiv-Passiv-
Management und ähnliches.  

Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Eigene Risi-
kobeurteilung bewährt oder als weitere formalregu-
latorische Anforderung eingeordnet werden muss.

Modellierung von Langlebigkeitstrends 

Bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen 
werden in Deutschland weitestgehend die Richtta-
feln 2018 G der Heubeck-Richttafeln-GmbH ver-
wendet. Diese geben die Sterbe- und Invalidisie-
rungswahrscheinlichkeiten nicht nur in Abhängig-
keit des Alters und des Geschlechts an, sondern 
auch in Abhängigkeit des Geburtsjahrgangs (sog. 
Generationentafeln). Dies erfolgt vor dem Hinter-
grund einer steigenden Lebenserwartung nachfol-
gender Generationen bzw. Geburtsjahrgänge. Die-
ser Langlebigkeitstrend wird in den Richttafeln aus 
der Entwicklung der allgemeinen Sterblichkeit in 
Deutschland über einen Zeitraum von 24 Jahren 
abgeleitet (Vergleich der Allgemeinen Sterbetafeln 
1986/88 bis 2010/2012). In der Literatur wurde 
kürzlich ein alternativer Ansatz zur Modellierung 
der Langlebigkeit diskutiert, der sogenannte Conti-
nuous Mortality Investigation- bzw. CMI-Ansatz 
(Geilenkothen/Rasch, Berücksichtigung der stei-
genden Lebenserwartung bei der Bilanzierung von 
Pensionsverpflichtungen, KoR 2021, S. 11 ff.). Da-
bei wurde vom Institut der Wirtschaftsprüfer die 
Frage aufgeworfen, ob sich auch bei Berücksichti-
gung dieses alternativen Ansatzes ein allgemein 
anerkanntes Standardtabellenwerk ergebe, das für 
die Bewertung von Pensionsverpflichtungen her-
angezogen werden könne. 

Das Institut der versicherungsmathematischen 
Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) und 
der Fachausschuss Altersversorgung der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV) haben dies nach 
intensiver Befassung jedoch verneint. Vielmehr 

stellt der dort beschriebene Ansatz eine unterneh-
mensspezifische Modifikation der Richttafeln dar. 
Diese Einschätzung folgt wesentlich aus dem Um-
stand, dass für den CMI-Ansatz ein vom bilanzie-
renden Unternehmen ermittelter Langfristtrend 
festgelegt werden muss. Damit scheidet die Ver-
wendung als allgemein anerkanntes Tabellenwerk 
bereits aus. 

In Einzelfällen und bei hinreichend signifikanter 
Datenlage kommt es in der Praxis vor, dass die 
Richttafeln den im Unternehmen tatsächlich beo-
bachteten Entwicklungen angepasst werden. 
Diese Anpassungen können beispielsweise die 
Fluktuationen, die Rentnersterblichkeit oder die In-
validisierung betreffen. Soweit die Datenlage im 
Unternehmen eine statistisch signifikante Auswer-
tung des Langfristtrends sowie der für die CMI-
Modellierung weiter erforderlichen Unterteilungen 
zulässt, könnte auch hinsichtlich dieser Bewer-
tungsannahme eine Modifikation erfolgen. Dies 
wird allerdings bereits aufgrund zu kleiner Kollek-
tive oder zu kurzer Beobachtungszeiträume nur in 
Ausnahmefällen möglich sein. Für die große Mehr-
zahl der Unternehmen bleiben die Richttafeln in 
unmodifizierter Form weiterhin das anerkannte 
Standardtabellenwerk für die Bewertung von Pen-
sionsverpflichtungen. Nähere Informationen kön-
nen der Stellungnahme des IVS auf der Homepage 
der DAV unter https://aktuar.de/politik-und-presse 
/positionen-und-stellungnahmen/Seiten/ 
default.aspx entnommen werden.

„Versicherungsvertragliche Lösung“ nun Standardlösung 

Bei Ausscheiden eines Arbeitnehmers mit gesetzlich 
unverfallbarer Anwartschaft konnte sich der Arbeit-
geber bisher bei reinen oder beitragsorientierten 
Leistungszusagen (kurz: LZ bzw. boLZ) über die 
Durchführungswege Direktversicherung oder Pensi-
onskasse einseitig entscheiden, ob sich die Höhe 
der unverfallbaren Anwartschaft nach dem 

Quotierungsprinzip gemäß § 2 Abs. 1 BetrAVG 
(m/ntel-Verfahren) oder der sog. „versicherungsver-
traglichen Lösung“ (kurz: VV-Lösung) nach § 2 Abs. 
2 BetrAVG ergibt. Dabei war es unerheblich, ob es 
sich um eine arbeitgeber- oder eine (via Entgeltum-
wandlung) arbeitnehmerfinanzierte Pensionszusage 
handelte. 

bGGF der GmbH kein Arbeitnehmer i. S. des § 17
Abs. 1 Satz 1 oder 2 BetrAVG ist. 

Die darin liegende Bevorzugung bei der Höhe der
Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer im Sinne
des BetrAVG ist nach Auffassung des BFH verfas-
sungsgemäß.

Somit sind Pensionsverpflichtungen aus Entgeltum-
wandlung eines aktiven bGGF – unabhängig davon,
ob es sich um laufende oder einmalige Umwandlun-
gen handelt – ausschließlich mit dem Teilwert nach 
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr.1 Halbsatz 1 EStG bei der
steuerlichen Gewinnermittlung zu berücksichtigen.

Gesetz zur Änderung des Versorgungsausgleichsrechts

Am 01.08.2021 ist das Gesetz zur Änderung des
Versorgungsausgleichsrechts vom 21.05.2021 in
Kraft getreten. Die Änderungen betreffen Einzel-
punkte, für die durch Praxiserfahrungen ein Bedarf
an gesetzgeberischen Klarstellungen und Weiterent-
wicklungen sichtbar geworden ist (vgl. die Begrün-
dung des Referentenentwurfs vom 02.09.2020 unter
A. I. am Ende).

In Artikel 1 dieses Gesetzes sind die Änderungen
des Versorgungsausgleichsgesetzes (VersAusglG)
geregelt. Sie betreffen folgende Punkte:

1. Externe Teilung auf Verlangen des Versor-
gungsträgers der ausgleichspflichtigen Person
(§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG n. F.)
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG kann der Ver-
sorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person die
externe Teilung bis zu einem Ausgleichswert als
Rentenbetrag bzw. Kapitalwert von 2 % bzw. 240 %
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 4 SGB
IV (2021: 65,80 EUR bzw. 7.896 EUR) einseitig ver-
langen. Bei Anrechten aus einer Direktzusage oder
Unterstützungskasse gilt hierfür bezogen auf den
Ausgleichswert als Kapitalwert der besondere
Grenzwert des § 17 VersAusglG in Höhe der Bei-
tragsbemessungsgrenze nach §§ 159, 160 SGB VI
(2021: 85.200 EUR).

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seinem
Beschluss vom 18.05.2016 (XII ZB 649/14) hinsicht-
lich des Grenzwerts nach § 17 VersAusglG eine
Zusammenrechnung der Ausgleichswerte aller
betrieblichen Anrechte der ausgleichspflichtigen
Person bei einem Träger abgelehnt (siehe IACA-
Kurzinformationen 2017 S. 8 oben) und in seiner
aktuellen Entscheidung daran für die Prüfung des
Grenzwerts nach § 17 VersAusglG auf der Grund-
lage des bis zum 31.07.2021 geltenden Rechts
ausdrücklich festgehalten (Rz. 59). Dies hat der
Gesetzgeber durch eine Ergänzung des § 14 Abs. 2
Nr. 2 VersAusglG „korrigiert“. Nach § 14 Abs. 2
Nr. 2 VersAusglG n. F. ist nun für den Fall, dass
mehrere Anrechte im Sinne des BetrAVG bei einem
Versorgungsträger auszugleichen sind, die Summe
der Ausgleichswerte der Anrechte maßgeblich,

„deren externe Teilung der Versorgungsträger ver-
langt“. Der Versorgungsträger kann also durch einen
Verzicht auf die externe Teilung einzelner Anrechte
die Überschreitung des Grenzwerts verhindern,
so dass die externe Teilung der übrigen Anrechte
möglich ist. Die Ausgleichswerte von Anrechten der
Eigenvorsorge (z. B. private Rentenversicherung),
die zusätzlich zu einem betrieblichen Anrecht (z. B.
aus einer Direktversicherung) bei demselben Träger
bestehen, bleiben im Übrigen für die Zusammen-
rechnung außer Betracht.

2. Option des schuldrechtlichen Ausgleichs
anstelle des Wertausgleichs bei der Scheidung
für die ausgleichsberechtigte Person bei Verän-
derung des Kapitalwerts wegen laufenden Ren-
tenbezugs (§ 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG n. F.)
Nach der in § 19 Abs. 2 VersAusglG neu hinzuge-
fügten Nr. 5 fehlt es an der für den Wertausgleich bei
der Scheidung erforderlichen Ausgleichsreife nun-
mehr auch dann, „wenn sich bei einem Anrecht aus
der betrieblichen Altersversorgung oder der privaten
Altersvorsorge nach dem Ende der Ehezeit der Ka-
pitalwert als maßgebliche Bezugsgröße und damit
der Ausgleichswert verändert hat, weil die aus-
gleichspflichtige Person innerhalb der bisher beste-
henden Leistungspflicht eine Versorgung aus dem
Anrecht bezogen hat, und die ausgleichsberechtigte
Person verlangt, dass das Anrecht vom Wertaus-
gleich bei der Scheidung ausgenommen wird.“ Dann
ist das Anrecht nach § 20 VersAusglG schuldrecht-
lich auszugleichen.

Damit wird an die Rechtsprechung des BGH ange-
knüpft. Der BGH hat bereits in seiner Grundsatzent-
scheidung vom 17.02.2016 (XII ZB 447/13) zur Ka-
pitalwertteilung bei einem bereits laufenden Versor-
gungsbezug der ausgleichspflichtigen Person darauf
hingewiesen, dass die Vereinbarung eines schuld-
rechtlichen Ausgleichs in Betracht kommt, wenn
eine Kompensation der Nachteile aus der Minderung 
des Kapitalwerts für die ausgleichsberechtigte Per-
son im Wertausgleich bei der Scheidung nicht mög-
lich ist (siehe IACA-Kurzinformationen 2017 S. 10).
Durch die Gesetzesänderung wird der schuldrecht-
liche Ausgleich im obigen Fall nun ermöglicht.
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Bisherige Praxis
Bei versicherungsgebundenen Versorgungszusa-
gen, also Zusagen, bei denen sich die Höhe der Ver-
sorgungsleistungen des Arbeitgebers genau nach
den Leistungen der Rückdeckungsversicherung
richtet, wird der Erfüllungsbetrag nach den Grund-
sätzen für wertpapiergebundene Zusagen mit dem
Aktivwert der Rückdeckungsversicherung bewertet
(= korrespondierende Bewertung auf Aktiv- und Pas-
sivseite).

Bei allen anderen, und damit dem Großteil der rück-
gedeckten Direktzusagen, erfolgt bislang eine ge-
trennte Bewertung der Versorgungsverpflichtungen
mit dem Erfüllungsbetrag einerseits und der Ansprü-
che aus der Rückdeckungsversicherung mit dem
Aktivwert andererseits. Durch unterschiedliche Be-
wertungsannahmen besteht hier regelmäßig eine
nicht zu vernachlässigende Diskrepanz zwischen 
den beiden Werten.

Neuregelung
Während versicherungsgebundene Versorgungszu-
sagen unverändert zu bewerten sind, ist bei allen an-
deren rückgedeckten Direktzusagen zu prüfen, ob
eine volle oder teilweise Kongruenz in Bezug auf die
Zahlungsströme vorliegt, also die zu erwartenden
Zahlungen aus der Versicherung hinsichtlich Zeit-
punkt und Höhe ganz oder teilweise deckungsgleich
mit den zu leistenden Zahlungen aus der Direktzu-
sage sind. Geringfügige Abweichungen stehen der
Kongruenz nicht entgegen. Unterschiedliche Zah-
lungsarten wie beispielsweise bei einer Kapital-

versicherung (ohne Rentenwahlrecht) kombiniert mit
einer Rentenzusage schließen eine Kongruenz von
vorneherein aus.

Soweit eine Kongruenz vorliegt, sind Rückde-
ckungsversicherung und Pensionsverpflichtung kor-
respondierend, also mit dem gleichen Bewertungs-
ansatz zu erfassen, wobei ein Wahlrecht besteht
zwischen dem Ansatz des Erfüllungsbetrages (Pas-
sivprimat) und dem Aktivwert (Aktivprimat).

Sieht die Rückdeckungsversicherung höhere Zah-
lungen als die Versorgungszusage vor (Überversi-
cherung), sind diese zusätzlich zu aktivieren, bei hö-
heren Zahlungsverpflichtungen aus der Zusage (Un-
terversicherung), ist dieser Teil zusätzlich mit dem 
Erfüllungsbetrag zu passivieren. Entsprechendes
gilt, wenn nur einzelne Leistungsfälle (beispiels-
weise nur Invalidität) rückgedeckt sind.

Da Kongruenz auch hinsichtlich Finanzierung der
Rückdeckungsversicherung und Erdienung der Ver-
sorgungszusage vorliegen muss, ergibt sich auch
bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag regelmä-
ßig nur eine teilweise Kongruenz hinsichtlich des er-
dienten Teils, darüber hinaus liegt eine Überversi-
cherung vor.

Wegen der ggf. erheblichen Auswirkungen und einer
notwendigen individuellen Prüfung empfiehlt es sich,
möglichst frühzeitig vor dem 31.12.2022 die han-
delsbilanzielle Bewertung von rückgedeckten Direkt-
zusagen einer genaueren Betrachtung hinsichtlich
des IDW Rechnungslegungshinweises zu unterzie-
hen, wobei Sie Ihr Berater gerne unterstützt.

GGF-Versorgung: Entgeltumwandlung

Mit Beschluss vom 02.04.2019 (1 K 836/18) hatte
das Finanzgericht (FG) Nürnberg zugunsten der kla-
genden Firma entschieden, dass auch bei einer
Pensionszusage via Entgeltumwandlung an einen
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer
(kurz „bGGF“) der sich aus § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1
Satz 1 EStG ergebende „Teilwert-Barwert-Ver-
gleich“ vorzunehmen ist. Die Revision beim Bundes-
finanzhof (BFH) wurde zugelassen und von der Fi-
nanzverwaltung in Anspruch genommen (vgl. hierzu
IACA-Kurzinformationen 2020).

Am 27.5.2020 hat der BFH entgegen der Auffassung
des FG Nürnberg entschieden (XI R 9/19); das Urteil
wurde erst nach Redaktionsschluss der letztjährigen
IACA-Kurzinformationen bekannt gegeben.

Die Revision war begründet, führte zur Aufhebung
der Vorentscheidung des FG Nürnberg und zur Ab-
weisung der Klage. Das FG Nürnberg hat nach Auf-
fassung des BFH zu Unrecht erkannt, dass auch in
Fällen, in denen die Entgeltumwandlung zugunsten
einer betrieblichen Altersversorgung nicht in den
Geltungsbereich des BetrAVG fällt, die Pensions-
rückstellung mit dem Mindestbarwert der erreichten 
Anwartschaft zu bewerten ist.

Der Ansatz einer Pensionsrückstellung nach § 6a
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG, d. h. die 
Anwendung des „Teilwert-Barwert-Vergleiches“,
setzt nach Auffassung des BFH eine Entgeltum-
wandlung i. S. v. § 1 Abs. 2 BetrAVG voraus. Diese
Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine GmbH ih-
rem (alleinigen) bGGF eine Versorgungszusage aus
Entgeltumwandlungen gewährt, da der (alleinige)

Hat der Arbeitgeber die VV-Lösung gewählt, treten 
an die Stelle der hochgerechneten und zeitratierlich 
gekürzten Leistung die sich zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens vom Versicherer auf Grund des Versiche-
rungsvertrags zu erbringende, aufgelaufene bei-
tragsfreie Versicherungsleistung. Diese ist häufig 
niedriger als der quotierte Anspruch, so dass für den 
Arbeitgeber bei Wahl der VV-Lösung keine zusätzli-
che Leistungspflicht bzw. kein Nachfinanzierungsbe-
darf zur quotierten Anwartschaft entsteht.  

Bei einer boLZ oder einer über Entgeltumwandlung 
finanzierten Pensionszusage ist somit die VV-
Lösung das Pendant zu der bei Ausscheiden er-
reichten Anwartschaft aus den bis dahin geleisteten 
Beiträgen oder umgewandelten Entgeltbestandtei-
len nach § 2 Abs. 5 BetrAVG für die Durchführungs-
wege Direktzusage, Unterstützungskasse und Pen-
sionsfonds.  

Voraussetzung für die Wahl der VV-Lösung sind die 
sog. „sozialen Auflagen“ an den Vertrag, d. h.  

• alle Überschussanteile werden nur zur Leis-
tungserhöhung verwendet

• der ausgeschiedene Arbeitnehmer hat das
Recht, den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortzu-
führen

• sowie ergänzend bei einer Direktversicherung,
dass spätestens 3 Monate nach dem Ausschei-
den ein unwiderrufliches Bezugsrecht für den
Arbeitnehmer besteht, keine Beitragsrückstände
vorliegen und der Vertrag nicht beliehen oder
abgetreten wurde.

Mit Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 
19.05.2016 (3 AZR 794/14) wurde die Anwendung 
der VV-Lösung für die Unternehmen deutlich er-
schwert. Es ergab sich aus der BAG-Entscheidung, 
dass der Arbeitgeber die VV-Lösung nur individuell 
und ausschließlich in einem sachlichen und zeitli-
chen Zusammenhang mit dem konkret bevorstehen-
den Ausscheiden des Arbeitnehmers wählen kann. 
Eine oftmals übliche und bereits bei Vertragsbeginn 

für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens pauschal 
ausgesprochene Entscheidung zugunsten der VV-
Lösung ist nach Auffassung des BAG nicht anzuer-
kennen. 

Für den Fall, dass die VV-Lösung nicht rechtswirk-
sam im Sinne des BAG-Urteils getroffen wurde, be-
steht ggf. eine Leistungspflicht des Arbeitgebers 
über den der Versicherungsleistung hinausgehen-
den Differenzbetrag zum arbeitsrechtlich quotierten 
Anspruch nach § 2 Abs. 1 BetrAVG. 

Durch die gesetzliche Änderung von § 2 Abs. 2 
BetrAVG (Inkrafttreten: 24.06.2020), bei der der 
Passus „auf Verlangen des Arbeitgebers“ gestrichen 
wurde, ist nun die bisherige „Kann-Regelung“ zu-
gunsten der VV-Lösung bei Beachtung der „3-Mo-
natsfrist“ zur „Standardregelung“ in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung und Pensionskasse 
geworden. Voraussetzung ist jedoch weiterhin, dass 
die sozialen Auflagen bei Ausscheiden gegeben 
sind. 

Ein quotierter, unverfallbarer Anspruch nach § 2 
Abs. 1 BetrAVG mit einer ggf. bestehenden Leis-
tungspflicht des Arbeitgebers über die Versiche-
rungsleistung hinaus besteht somit jetzt nur noch in 
den Ausnahmefällen, bei denen die sozialen Aufla-
gen nicht erfüllt sind. 

Die Durchführungswege Direktversicherung und 
Pensionskasse sind nunmehr für den Arbeitgeber 
haftungsärmer, da die rechtliche Wirksamkeit der 
VV-Lösung nicht mehr an eine „korrekt ausgeführte
Entscheidung“ des Arbeitgebers bei Ausscheiden
des Mitarbeiters gebunden ist.

Vorsorglich sei aber darauf hingewiesen, dass die 
VV-Lösung keine schuldbefreiende Wirkung für den
Arbeitgeber hat. Der zusagende Arbeitgeber bleibt
weiter in der Haftung, wenn der Versicherer oder die
Pensionskasse die zugesagte bzw. sich aus der VV-
Lösung ergebende Leistung nicht erbringt.

Handelsrechtliche Bewertungsänderung für Altersversorgungsverpflichtun-
gen aus rückgedeckten Direktzusagen 

Durch den IDW Rechnungslegungshinweis „Han-
delsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für Al-
tersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten 
Direktzusagen“ (IDW RH FAB 1.021) vom 
30.04.2021 verändert sich die handelsrechtliche Be-
wertung vieler rückgedeckter Versorgungszusagen 
wesentlich. Eine Verpflichtung zur Anwendung 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
besteht spätestens für Abschlüsse ab dem 
31.12.2022. Aufgrund von Einmaleffekten im Jahr 
der Umstellung könnte eine Anwendung schon zu ei-
nem früheren Bilanzstichtag sinnvoll sein. Allerdings 
sind derzeit noch Detailfragen ungeklärt, was für 
eine Anwendung erst ab dem 31.12.2022 spricht. 
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2.	Gebot der gleichwertigen Teilhabe

In zwei Beschlüssen des BGH (XII ZB 359/19 vom 
18.08.2021 sowie XII ZB 304/20 vom 01.12.2021) 
ging es um Fragen der gleichwertigen Teilhabe ge-
mäß § 11 Abs. 1 Satz 2 VersAusglG bezüglich von 
Anrechten aus interner Teilung bei der Satzung der 
Evangelischen Zusatzversorgungskasse (EZVK). 

Nach dem Beschluss des BGH vom 18.08.2021 wi-
derspricht es dem Grundsatz der gleichwertigen Teil-
habe, wenn bei der Ermittlung der Ausgleichsrente 
des Berechtigten ein geringerer Rechnungszins ver-
wendet wird als bei der Berechnung des Ausgleichs-
werts. Entsprechendes gelte grundsätzlich für die 
Verwendung unterschiedlicher – für den Berechtig-
ten hinsichtlich der Ermittlung seiner Ausgleichsren-
te ungünstigerer – Sterbetafeln (Rz. 27). 

Die Satzung der EZVK sieht in § 44 Abs. 3 die Be-
gründung von Anrechten für die ausgleichsberech-
tigte Person in der freiwilligen Versicherung vor, und 
zwar auch dann, wenn das auszugleichende Anrecht 
ein solches der Pflichtversicherung ist. Dem Tarif der 
freiwilligen Versicherung liegen jedoch konservative-
re Rechnungsgrundlagen in Bezug auf Rechnungs-
zins und Biometrie zugrunde als dem Tarif der Pflicht-
versicherung. 

In dem zugrunde liegenden Fall führte die Begrün-
dung eines Anrechts in der freiwilligen Versicherung 
anstelle eines Anrechts in der Pflichtversicherung zu 
einer um 13,5 % niedrigeren Rente zum vollendeten 
67. Lebensjahr (statt 98,84 EUR mtl. lediglich 85,46 
EUR mtl.). 

Die Möglichkeit von Leistungserhöhungen durch 
Überschussbeteiligungen aus Zins, Risiko und Kos-
tenüberschüssen führt nach Ansicht des BGH zu kei-
ner der Pflichtversicherung vergleichbaren Wertent-
wicklung, da hierfür der Ausgleichsberechtigte das 
Realisierungsrisiko trägt. Auch werde die Absenkung 
des Leistungsniveaus nicht durch die Optionen einer 
Kapitalzahlung, einer Erhöhung der Rente durch 
Ausschluss des Hinterbliebenenschutzes sowie ei-
ner Erhöhung durch aufgeschobene Inanspruchnah-
me nach Vollendung des 65. Lebensjahres kompen-
siert (Rz. 34). Dies leuchtet ein, da die zusätzlichen 
Leistungen durch einen Verzicht an anderer Stelle 
erkauft sind.

Von Interesse sind auch die Ausführungen des BGH 
zu den Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen § 11 Abs. 
1 VersAusglG. Bei einer in einer Teilungsordnung ge-
troffenen Regelung, die unklar oder mehrdeutig ist 
oder nur in einzelnen Randaspekten gegen den 
Grundsatz der gleichmäßigen Teilhabe verstößt, müs-
se vorrangig geprüft werden, ob sich der Kern der ge-
troffenen Regelung im Wege der Anpassung aufrecht-
erhalten lässt. Anders als in dem vom BGH im 
Beschluss vom 19.08.2015 (XII ZB 443/14) entschie-
denen Fall (siehe IACA-Kurzinformationen 2016, S. 11) 

II.	Rechtsprechung des BGH zum Versorgungs-
ausgleich

1.	Bewertung einer Pensionszusage nach Sta-
tuswechsel vom Arbeitnehmer zum Unterneh-
mer / Anteilige Übertragung des Pfandrechts 
an einer Rückdeckungsversicherung

Nach dem BGH-Beschluss vom 23.03.2022 (XII 
ZB 337/21) darf bei einer Pensionszusage, die der 
Ausgleichspflichtige in Arbeitnehmereigenschaft er-
halten hat, der Statuswechsel zum Unternehmer 
nicht als neuer Beginn der Gesamtzeit für die zeitra-
tierliche Ermittlung des auf Unternehmerzeiten beru-
henden Ehezeitanteils aus der zugesagten Versor-
gung angesehen werden. Dieser Entscheidung liegt 
derselbe Fall zugrunde, mit dem sich der BGH be-
reits in seinem Beschluss vom 15.07.2020 (XII ZB 
363/19) (siehe IACA-Kurzinformationen 2021, S. 13) 
zu befassen hatte. Wie vom BGH verlangt, ermittelte 
nach Zurückverweisung der Sache das OLG Karlsru-
he die in Arbeitnehmer und in Unternehmereigen-
schaft erworbenen Ehezeitanteile jeweils gesondert, 
quotierte aber für die zeitanteilige Bestimmung des in 
Unternehmereigenschaft erdienten Ehezeitanteils die 
gesamte zugesagte Pension von 10.725 EUR mtl. 
nach dem Verhältnis der ehezeitlichen Unterneh-
menszugehörigkeit nach dem Statuswechsel (19 Mo-
nate) zu der gesamten Unternehmenszugehörigkeit 
nach dem Statuswechsel (27 Monate). Zutreffend hat 
der BGH erkannt, dass die zu quotierende Versor-
gung um den Teil zu mindern ist, der bis zum Status-
wechsel bereits in Arbeitnehmereigenschaft erdient 
war. Dieser belief sich laut BGH auf 4.801,58 EUR 
mtl., so dass für eine zeitanteilige Bestimmung des 
Ehezeitanteils der Unternehmerversorgung bei einer 
Beschränkung der Gesamtzeit auf die Zeit ab Status-
wechsel nur ein Betrag von 5.923,42 EUR (= 10.725 
EUR 4.801,58 EUR) zugrunde gelegt werden durfte.

§ 11 Abs. 1 Nr. 1 VersAusglG verlangt eine der Siche-
rung des auszugleichenden Anrechts entsprechende 
Sicherung des Anrechts der ausgleichsberechtigten 
Person. Deswegen ist nach Ansicht des BGH „das 
Pfandrecht des ausgleichspflichtigen Ehegatten an 
den Rechten aus einer Rückdeckungsversicherung 
… anteilig auf den ausgleichsberechtigten Ehegatten 
zu übertragen, und zwar im Umfang des zum Ehezeit
ende bestehenden Deckungsgrads am Ehezeitanteil, 
zuzüglich darauf entfallender Zinsen und Überschuss
anteile.“ An nachehezeitlichen Erhöhungen der 
Rückdeckungsversicherung durch weitere Beitrags-
zahlung ist die ausgleichsberechtigte Person dage-
gen grundsätzlich nicht zu beteiligen (Rz. 18).

Da die Besicherung durch Pfandrechte bei einem Sta-
tuswechsel zeitlich getrennt zu bewertende Versor-
gungsanrechte betrifft, ist in der Beschlussformel eine 
entsprechende anteilige Zuordnung der Sicherheit zu 
den Anrechten der ausgleichsberechtigten Person 
aus interner Teilung vorzunehmen (Rz. 17 m. w. N.).



 

Bisherige Praxis 
Bei versicherungsgebundenen Versorgungszusa-
gen, also Zusagen, bei denen sich die Höhe der Ver-
sorgungsleistungen des Arbeitgebers genau nach 
den Leistungen der Rückdeckungsversicherung 
richtet, wird der Erfüllungsbetrag  nach den Grund-
sätzen für wertpapiergebundene Zusagen mit dem 
Aktivwert der Rückdeckungsversicherung bewertet 
(= korrespondierende Bewertung auf Aktiv- und Pas-
sivseite).  

Bei allen anderen, und damit dem Großteil der rück-
gedeckten Direktzusagen, erfolgt bislang eine ge-
trennte Bewertung der Versorgungsverpflichtungen 
mit dem Erfüllungsbetrag einerseits und der Ansprü-
che aus der Rückdeckungsversicherung mit dem 
Aktivwert andererseits. Durch unterschiedliche Be-
wertungsannahmen besteht hier regelmäßig eine 
nicht zu vernachlässigende Diskrepanz zwischen 
den beiden Werten. 

Neuregelung 
Während versicherungsgebundene Versorgungszu-
sagen unverändert zu bewerten sind, ist bei allen an-
deren rückgedeckten Direktzusagen zu prüfen, ob 
eine volle  oder teilweise Kongruenz in Bezug auf die 
Zahlungsströme vorliegt, also die zu erwartenden 
Zahlungen aus der Versicherung hinsichtlich Zeit-
punkt und Höhe ganz oder teilweise deckungsgleich 
mit den zu leistenden Zahlungen aus der Direktzu-
sage sind. Geringfügige Abweichungen stehen der 
Kongruenz nicht entgegen. Unterschiedliche Zah-
lungsarten wie beispielsweise bei einer Kapital- 

versicherung (ohne Rentenwahlrecht) kombiniert mit 
einer Rentenzusage schließen eine Kongruenz von 
vorneherein aus.  

Soweit eine Kongruenz vorliegt, sind Rückde-
ckungsversicherung und Pensionsverpflichtung kor-
respondierend, also mit dem gleichen Bewertungs-
ansatz zu erfassen, wobei ein Wahlrecht besteht 
zwischen dem Ansatz des Erfüllungsbetrages (Pas-
sivprimat) und dem Aktivwert (Aktivprimat).  

Sieht die Rückdeckungsversicherung höhere Zah-
lungen als die Versorgungszusage vor (Überversi-
cherung), sind diese zusätzlich zu aktivieren, bei hö-
heren Zahlungsverpflichtungen aus der Zusage (Un-
terversicherung), ist dieser Teil zusätzlich mit dem 
Erfüllungsbetrag zu passivieren. Entsprechendes 
gilt, wenn nur einzelne Leistungsfälle (beispiels-
weise nur Invalidität) rückgedeckt sind. 

Da Kongruenz auch hinsichtlich Finanzierung der 
Rückdeckungsversicherung und Erdienung der Ver-
sorgungszusage vorliegen muss, ergibt sich auch 
bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag regelmä-
ßig nur eine teilweise Kongruenz hinsichtlich des er-
dienten Teils, darüber hinaus liegt eine  Überversi-
cherung vor. 

Wegen der ggf. erheblichen Auswirkungen und einer 
notwendigen individuellen Prüfung empfiehlt es sich, 
möglichst frühzeitig vor dem 31.12.2022 die han-
delsbilanzielle Bewertung von rückgedeckten Direkt-
zusagen einer genaueren Betrachtung hinsichtlich 
des IDW Rechnungslegungshinweises zu unterzie-
hen, wobei Sie Ihr Berater gerne unterstützt.

GGF-Versorgung: Entgeltumwandlung 

Mit Beschluss vom 02.04.2019 (1 K 836/18) hatte 
das Finanzgericht (FG) Nürnberg zugunsten der kla-
genden Firma entschieden, dass auch bei einer 
Pensionszusage via Entgeltumwandlung an einen 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
(kurz „bGGF“) der sich aus § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
Satz 1 EStG ergebende „Teilwert-Barwert-Ver-
gleich“ vorzunehmen ist. Die Revision beim Bundes-
finanzhof (BFH) wurde zugelassen und von der Fi-
nanzverwaltung in Anspruch genommen (vgl. hierzu 
IACA-Kurzinformationen 2020).  

Am 27.5.2020 hat der BFH entgegen der Auffassung 
des FG Nürnberg entschieden (XI R 9/19); das Urteil 
wurde erst nach Redaktionsschluss der letztjährigen 
IACA-Kurzinformationen bekannt gegeben. 

Die Revision war begründet, führte zur Aufhebung 
der Vorentscheidung des FG Nürnberg und zur Ab-
weisung der Klage. Das FG Nürnberg hat nach Auf-
fassung des BFH zu Unrecht erkannt, dass auch in 
Fällen, in denen die Entgeltumwandlung zugunsten 
einer betrieblichen Altersversorgung nicht in den 
Geltungsbereich des BetrAVG fällt, die Pensions-
rückstellung mit dem Mindestbarwert der erreichten 
Anwartschaft zu bewerten ist. 

Der Ansatz einer Pensionsrückstellung nach § 6a 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG, d. h. die 
Anwendung des „Teilwert-Barwert-Vergleiches“, 
setzt nach Auffassung des BFH eine Entgeltum-
wandlung i. S. v. § 1 Abs. 2 BetrAVG voraus. Diese 
Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine GmbH ih-
rem (alleinigen) bGGF eine Versorgungszusage aus 
Entgeltumwandlungen gewährt, da der (alleinige) 

Hat der Arbeitgeber die VV-Lösung gewählt, treten
an die Stelle der hochgerechneten und zeitratierlich
gekürzten Leistung die sich zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens vom Versicherer auf Grund des Versiche-
rungsvertrags zu erbringende, aufgelaufene bei-
tragsfreie Versicherungsleistung. Diese ist häufig
niedriger als der quotierte Anspruch, so dass für den
Arbeitgeber bei Wahl der VV-Lösung keine zusätzli-
che Leistungspflicht bzw. kein Nachfinanzierungsbe-
darf zur quotierten Anwartschaft entsteht.

Bei einer boLZ oder einer über Entgeltumwandlung
finanzierten Pensionszusage ist somit die VV-
Lösung das Pendant zu der bei Ausscheiden er-
reichten Anwartschaft aus den bis dahin geleisteten
Beiträgen oder umgewandelten Entgeltbestandtei-
len nach § 2 Abs. 5 BetrAVG für die Durchführungs-
wege Direktzusage, Unterstützungskasse und Pen-
sionsfonds.

Voraussetzung für die Wahl der VV-Lösung sind die
sog. „sozialen Auflagen“ an den Vertrag, d. h.

• alle Überschussanteile werden nur zur Leis-
tungserhöhung verwendet

• der ausgeschiedene Arbeitnehmer hat das
Recht, den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortzu-
führen

• sowie ergänzend bei einer Direktversicherung,
dass spätestens 3 Monate nach dem Ausschei-
den ein unwiderrufliches Bezugsrecht für den
Arbeitnehmer besteht, keine Beitragsrückstände
vorliegen und der Vertrag nicht beliehen oder
abgetreten wurde.

Mit Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom
19.05.2016 (3 AZR 794/14) wurde die Anwendung
der VV-Lösung für die Unternehmen deutlich er-
schwert. Es ergab sich aus der BAG-Entscheidung,
dass der Arbeitgeber die VV-Lösung nur individuell
und ausschließlich in einem sachlichen und zeitli-
chen Zusammenhang mit dem konkret bevorstehen-
den Ausscheiden des Arbeitnehmers wählen kann.
Eine oftmals übliche und bereits bei Vertragsbeginn

für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens pauschal
ausgesprochene Entscheidung zugunsten der VV-
Lösung ist nach Auffassung des BAG nicht anzuer-
kennen.

Für den Fall, dass die VV-Lösung nicht rechtswirk-
sam im Sinne des BAG-Urteils getroffen wurde, be-
steht ggf. eine Leistungspflicht des Arbeitgebers
über den der Versicherungsleistung hinausgehen-
den Differenzbetrag zum arbeitsrechtlich quotierten
Anspruch nach § 2 Abs. 1 BetrAVG.

Durch die gesetzliche Änderung von § 2 Abs. 2
BetrAVG (Inkrafttreten: 24.06.2020), bei der der
Passus „auf Verlangen des Arbeitgebers“ gestrichen
wurde, ist nun die bisherige „Kann-Regelung“ zu-
gunsten der VV-Lösung bei Beachtung der „3-Mo-
natsfrist“ zur „Standardregelung“ in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung und Pensionskasse
geworden. Voraussetzung ist jedoch weiterhin, dass
die sozialen Auflagen bei Ausscheiden gegeben
sind.

Ein quotierter, unverfallbarer Anspruch nach § 2
Abs. 1 BetrAVG mit einer ggf. bestehenden Leis-
tungspflicht des Arbeitgebers über die Versiche-
rungsleistung hinaus besteht somit jetzt nur noch in
den Ausnahmefällen, bei denen die sozialen Aufla-
gen nicht erfüllt sind.

Die Durchführungswege Direktversicherung und
Pensionskasse sind nunmehr für den Arbeitgeber
haftungsärmer, da die rechtliche Wirksamkeit der
VV-Lösung nicht mehr an eine „korrekt ausgeführte
Entscheidung“ des Arbeitgebers bei Ausscheiden
des Mitarbeiters gebunden ist.

Vorsorglich sei aber darauf hingewiesen, dass die
VV-Lösung keine schuldbefreiende Wirkung für den
Arbeitgeber hat. Der zusagende Arbeitgeber bleibt
weiter in der Haftung, wenn der Versicherer oder die 
Pensionskasse die zugesagte bzw. sich aus der VV-
Lösung ergebende Leistung nicht erbringt.

Handelsrechtliche Bewertungsänderung für Altersversorgungsverpflichtun-
gen aus rückgedeckten Direktzusagen

Durch den IDW Rechnungslegungshinweis „Han-
delsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für Al-
tersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten 
Direktzusagen“ (IDW RH FAB 1.021) vom
30.04.2021 verändert sich die handelsrechtliche Be-
wertung vieler rückgedeckter Versorgungszusagen
wesentlich. Eine Verpflichtung zur Anwendung

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
besteht spätestens für Abschlüsse ab dem
31.12.2022. Aufgrund von Einmaleffekten im Jahr
der Umstellung könnte eine Anwendung schon zu ei-
nem früheren Bilanzstichtag sinnvoll sein. Allerdings
sind derzeit noch Detailfragen ungeklärt, was für
eine Anwendung erst ab dem 31.12.2022 spricht.
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verpflichtungen nicht eingehalten werden können.
Die BaFin erhöht damit die Wahrscheinlichkeit nega-
tiver Konsequenzen für die Versorgungsberechtig-
ten (bis hin zu Leistungskürzungen).

Zu begrüßen ist, dass in den Rundschreiben bereits
bestehende aufsichtsrechtliche oder unternehmens-
bezogene Methoden, Verfahren und Berichte die
Basis für die Beurteilung des Finanzbedarfs sein

können. Namentlich genannt werden die bewährten
Instrumente Stresstest, Prognoserechnung, versi-
cherungsmathematisches Gutachten, Erläuterungs-
berichte des Verantwortlichen Aktuars, Aktiv-Passiv-
Management und ähnliches.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Eigene Risi-
kobeurteilung bewährt oder als weitere formalregu-
latorische Anforderung eingeordnet werden muss.

Modellierung von Langlebigkeitstrends

Bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen
werden in Deutschland weitestgehend die Richtta-
feln 2018 G der Heubeck-Richttafeln-GmbH ver-
wendet. Diese geben die Sterbe- und Invalidisie-
rungswahrscheinlichkeiten nicht nur in Abhängig-
keit des Alters und des Geschlechts an, sondern
auch in Abhängigkeit des Geburtsjahrgangs (sog.
Generationentafeln). Dies erfolgt vor dem Hinter-
grund einer steigenden Lebenserwartung nachfol-
gender Generationen bzw. Geburtsjahrgänge. Die-
ser Langlebigkeitstrend wird in den Richttafeln aus
der Entwicklung der allgemeinen Sterblichkeit in
Deutschland über einen Zeitraum von 24 Jahren
abgeleitet (Vergleich der Allgemeinen Sterbetafeln
1986/88 bis 2010/2012). In der Literatur wurde
kürzlich ein alternativer Ansatz zur Modellierung
der Langlebigkeit diskutiert, der sogenannte Conti-
nuous Mortality Investigation- bzw. CMI-Ansatz
(Geilenkothen/Rasch, Berücksichtigung der stei-
genden Lebenserwartung bei der Bilanzierung von 
Pensionsverpflichtungen, KoR 2021, S. 11 ff.). Da-
bei wurde vom Institut der Wirtschaftsprüfer die
Frage aufgeworfen, ob sich auch bei Berücksichti-
gung dieses alternativen Ansatzes ein allgemein
anerkanntes Standardtabellenwerk ergebe, das für
die Bewertung von Pensionsverpflichtungen her-
angezogen werden könne.

Das Institut der versicherungsmathematischen
Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) und
der Fachausschuss Altersversorgung der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV) haben dies nach
intensiver Befassung jedoch verneint. Vielmehr

stellt der dort beschriebene Ansatz eine unterneh-
mensspezifische Modifikation der Richttafeln dar.
Diese Einschätzung folgt wesentlich aus dem Um-
stand, dass für den CMI-Ansatz ein vom bilanzie-
renden Unternehmen ermittelter Langfristtrend
festgelegt werden muss. Damit scheidet die Ver-
wendung als allgemein anerkanntes Tabellenwerk
bereits aus.

In Einzelfällen und bei hinreichend signifikanter
Datenlage kommt es in der Praxis vor, dass die
Richttafeln den im Unternehmen tatsächlich beo-
bachteten Entwicklungen angepasst werden.
Diese Anpassungen können beispielsweise die
Fluktuationen, die Rentnersterblichkeit oder die In-
validisierung betreffen. Soweit die Datenlage im
Unternehmen eine statistisch signifikante Auswer-
tung des Langfristtrends sowie der für die CMI-
Modellierung weiter erforderlichen Unterteilungen
zulässt, könnte auch hinsichtlich dieser Bewer-
tungsannahme eine Modifikation erfolgen. Dies
wird allerdings bereits aufgrund zu kleiner Kollek-
tive oder zu kurzer Beobachtungszeiträume nur in
Ausnahmefällen möglich sein. Für die große Mehr-
zahl der Unternehmen bleiben die Richttafeln in
unmodifizierter Form weiterhin das anerkannte
Standardtabellenwerk für die Bewertung von Pen-
sionsverpflichtungen. Nähere Informationen kön-
nen der Stellungnahme des IVS auf der Homepage
der DAV unter https://aktuar.de/politik-und-presse
/positionen-und-stellungnahmen/Seiten/
default.aspx entnommen werden.

„Versicherungsvertragliche Lösung“ nun Standardlösung

Bei Ausscheiden eines Arbeitnehmers mit gesetzlich
unverfallbarer Anwartschaft konnte sich der Arbeit-
geber bisher bei reinen oder beitragsorientierten
Leistungszusagen (kurz: LZ bzw. boLZ) über die
Durchführungswege Direktversicherung oder Pensi-
onskasse einseitig entscheiden, ob sich die Höhe
der unverfallbaren Anwartschaft nach dem

Quotierungsprinzip gemäß § 2 Abs. 1 BetrAVG
(m/ntel-Verfahren) oder der sog. „versicherungsver-
traglichen Lösung“ (kurz: VV-Lösung) nach § 2 Abs.
2 BetrAVG ergibt. Dabei war es unerheblich, ob es
sich um eine arbeitgeber- oder eine (via Entgeltum-
wandlung) arbeitnehmerfinanzierte Pensionszusage
handelte.

bGGF der GmbH kein Arbeitnehmer i. S. des § 17 
Abs. 1 Satz 1 oder 2 BetrAVG ist.  

Die darin liegende Bevorzugung bei der Höhe der 
Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer im Sinne 
des BetrAVG ist nach Auffassung des BFH verfas-
sungsgemäß.  

Somit sind Pensionsverpflichtungen aus Entgeltum-
wandlung eines aktiven bGGF – unabhängig davon, 
ob es sich um laufende oder einmalige Umwandlun-
gen handelt – ausschließlich mit dem Teilwert nach 
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr.1 Halbsatz 1 EStG bei der
steuerlichen Gewinnermittlung zu berücksichtigen.

Gesetz zur Änderung des Versorgungsausgleichsrechts 

Am 01.08.2021 ist das Gesetz zur Änderung des 
Versorgungsausgleichsrechts vom 21.05.2021 in 
Kraft getreten. Die Änderungen betreffen Einzel-
punkte, für die durch Praxiserfahrungen ein Bedarf 
an gesetzgeberischen Klarstellungen und Weiterent-
wicklungen sichtbar geworden ist (vgl. die Begrün-
dung des Referentenentwurfs vom 02.09.2020 unter 
A. I. am Ende).

In Artikel 1 dieses Gesetzes sind die Änderungen 
des Versorgungsausgleichsgesetzes (VersAusglG) 
geregelt. Sie betreffen folgende Punkte: 

1. Externe Teilung auf Verlangen des Versor-
gungsträgers der ausgleichspflichtigen Person
(§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG n. F.)
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG kann der Ver-
sorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person die 
externe Teilung bis zu einem Ausgleichswert als 
Rentenbetrag bzw. Kapitalwert von 2 % bzw. 240 % 
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 4 SGB 
IV (2021: 65,80 EUR bzw. 7.896 EUR) einseitig ver-
langen. Bei Anrechten aus einer Direktzusage oder 
Unterstützungskasse gilt hierfür bezogen auf den 
Ausgleichswert als Kapitalwert der besondere 
Grenzwert des § 17 VersAusglG in Höhe der Bei-
tragsbemessungsgrenze nach §§ 159, 160 SGB VI 
(2021: 85.200 EUR). 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seinem 
Beschluss vom 18.05.2016 (XII ZB 649/14) hinsicht-
lich des Grenzwerts nach § 17 VersAusglG eine 
Zusammenrechnung der Ausgleichswerte aller 
betrieblichen Anrechte der ausgleichspflichtigen 
Person bei einem Träger abgelehnt (siehe IACA-
Kurzinformationen 2017 S. 8 oben) und in seiner 
aktuellen Entscheidung daran für die Prüfung des 
Grenzwerts nach § 17 VersAusglG auf der Grund-
lage des bis zum 31.07.2021 geltenden Rechts 
ausdrücklich festgehalten (Rz. 59). Dies hat der 
Gesetzgeber durch eine Ergänzung des § 14 Abs. 2 
Nr. 2 VersAusglG „korrigiert“. Nach § 14 Abs. 2 
Nr. 2 VersAusglG n. F. ist nun für den Fall, dass 
mehrere Anrechte im Sinne des BetrAVG bei einem 
Versorgungsträger auszugleichen sind, die Summe 
der Ausgleichswerte der Anrechte maßgeblich, 

„deren externe Teilung der Versorgungsträger ver-
langt“. Der Versorgungsträger kann also durch einen 
Verzicht auf die externe Teilung einzelner Anrechte 
die Überschreitung des Grenzwerts verhindern, 
so dass die externe Teilung der übrigen Anrechte 
möglich ist. Die Ausgleichswerte von Anrechten der 
Eigenvorsorge (z. B. private Rentenversicherung), 
die zusätzlich zu einem betrieblichen Anrecht (z. B. 
aus einer Direktversicherung) bei demselben Träger 
bestehen, bleiben im Übrigen für die Zusammen-
rechnung außer Betracht. 

2. Option des schuldrechtlichen Ausgleichs
anstelle des Wertausgleichs bei der Scheidung
für die ausgleichsberechtigte Person bei Verän-
derung des Kapitalwerts wegen laufenden Ren-
tenbezugs (§ 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG n. F.)
Nach der in § 19 Abs. 2 VersAusglG neu hinzuge-
fügten Nr. 5 fehlt es an der für den Wertausgleich bei 
der Scheidung erforderlichen Ausgleichsreife nun-
mehr auch dann, „wenn sich bei einem Anrecht aus 
der betrieblichen Altersversorgung oder der privaten 
Altersvorsorge nach dem Ende der Ehezeit der Ka-
pitalwert als maßgebliche Bezugsgröße und damit 
der Ausgleichswert verändert hat, weil die aus-
gleichspflichtige Person innerhalb der bisher beste-
henden Leistungspflicht eine Versorgung aus dem 
Anrecht bezogen hat, und die ausgleichsberechtigte 
Person verlangt, dass das Anrecht vom Wertaus-
gleich bei der Scheidung ausgenommen wird.“ Dann 
ist das Anrecht nach § 20 VersAusglG schuldrecht-
lich auszugleichen. 

Damit wird an die Rechtsprechung des BGH ange-
knüpft. Der BGH hat bereits in seiner Grundsatzent-
scheidung vom 17.02.2016 (XII ZB 447/13) zur Ka-
pitalwertteilung bei einem bereits laufenden Versor-
gungsbezug der ausgleichspflichtigen Person darauf 
hingewiesen, dass die Vereinbarung eines schuld-
rechtlichen Ausgleichs in Betracht kommt, wenn 
eine Kompensation der Nachteile aus der Minderung 
des Kapitalwerts für die ausgleichsberechtigte Per-
son im Wertausgleich bei der Scheidung nicht mög-
lich ist (siehe IACA-Kurzinformationen 2017 S. 10). 
Durch die Gesetzesänderung wird der schuldrecht- 
liche Ausgleich im obigen Fall nun ermöglicht. 
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73 EUR dringend benötige, um seinen Lebensbedarf 
zumindest teilweise zu decken, ausnahmsweise eine 
Durchführung des Ausgleichs auch für den Fall einer 
Verfassungswidrigkeit der zugrunde gelegten Start-
gutschrift für gerechtfertigt (Rz. 28). 

3.	Abänderung nach dem Tod eines Ehegatten 
(Totalrevision nach § 51 VersAusglG nach dem 
Tod eines Ehegatten)

Gemäß § 51 Abs. 1 VersAusglG ändert das Gericht 
eine Entscheidung über einen öffentlich-rechtlichen 
Versorgungsausgleich, die nach dem bis zum 
31.08.2009 geltenden Recht getroffen worden ist, bei 
einer wesentlichen Wertänderung auf Antrag ab, in-
dem es die in den Ausgleich einbezogenen Anrechte 
nach den §§ 9 bis 19 teilt. Es findet dann eine Total-
revision des Ausgleichs statt. Zu den einbezogenen 
Anrechten können auch betriebliche Anrechte gehö-
ren, soweit sie nicht in den schuldrechtlichen Aus-
gleich verwiesen wurden.

Nach dem BGH ist im Abänderungsverfahren nach 
§ 51 VersAusglG § 31 Abs. 1 Satz 2 VersAusglG anzu
wenden. Danach haben die Erben eines nach 
Rechtskraft der Scheidung verstorbenen Ehegatten 
kein Recht auf Wertausgleich. Deswegen kann der 
Ausgleichspflichtige nach dem Tod der ausgleichs-
berechtigten Person durch Stellung eines Abände-
rungsantrags nach § 51 VersAusglG den Rückerhalt 
seines ungeteilten Anrechts bewirken.

Der BGH hatte sich in seinen Beschlüssen vom 
17.11.2021 (XII ZB 375/21), vom 24.11.2021 (XII ZB 
359/21), vom 15.12.2021 (XII ZB 347/21), vom 
04.05.2022 (XII ZB 122/21) und vom 01.06.2022 
(XII ZB 54/22) mit solchen Fällen befassen müssen.

Bereits in dem Beschluss vom 05.02.2020 (XII ZB 
147/18) hat der BGH klargestellt, dass sich der Antrag-
steller nur auf Wertänderungen berufen darf, deren 
Berücksichtigung sich im Falle der Abänderung zu sei-
nen Gunsten bzw. seiner Hinterbliebenen auswirken 
würde (siehe IACA-Kurzinformationen 2021 Ziff. 2). 

Dies hat der BGH in den Beschlüssen vom 
17.11.2021 und 04.05.2022 bestätigt und hervorge-
hoben, dass die Prüfung, ob sich die Abänderung 
zugunsten eines Ehegatten oder Hinterbliebenen 
auswirkt (vgl. § 51 Abs. 5 VersAusglG i. V. m. § 225 
Abs. 5 FamFG), anhand einer Gesamtbetrachtung 
des Ausgleichsergebnisses vorzunehmen ist, das 
sich hypothetisch im Falle einer Totalrevision ohne 
Anwendung von § 31 Abs. 1 Satz 2 VersAusglG erge-
ben hätte.

In dem vom BGH am 17.11.2021 entschiedenen Fall 
war ein QuasiSplitting der Beamtenversorgung des 
Ehemanns durchgeführt worden. Dieser berief sich für 
die Abänderung auf eine wesentliche Wertänderung 
des Anrechts der verstorbenen Ehefrau bei der GRV 
(Erhöhung wegen Mütterrente). Die Voraussetzung ei-

hielt der BGH eine Anpassung wegen der strukturel-
len Unterschiede der Anrechte aus Pflichtversiche-
rung und freiwilliger Versicherung hinsichtlich Rech-
nungszins, biometrischen Annahmen sowie der 
Rechtsgrundlagen sowie darüber hinaus bzgl. Finan-
zierung, Bilanzierung und Verwaltung sowie wegen 
unterschiedlicher steuerrechtlicher Maßgaben und 
der Notwendigkeit von Folgeanpassungen der AVB in 
diesem Fall für nicht möglich. Eine Anpassung würde 
zu einem unzulässigen Eingriff in die Satzungsautono-
mie des Versorgungsträgers führen. Diese erlaube es 
nämlich grundsätzlich den Versorgungsträgern, den 
eigenen Belangen gerecht werdende Regelungen zu 
entwickeln. Damit greift hier § 11 Abs. 2 VersAusglG 
ein, wonach die Regelungen des Anrechts des Aus-
gleichspflichtigen für das zu begründende Anrecht 
des Ausgleichsberechtigten entsprechend gelten.

In der BGH-Entscheidung vom 01.12.2021 betrug 
die Wertdifferenz 11 %. Mit denselben Argumenten 
lehnte der BGH auch hier eine vergleichbare Wert-
entwicklung ab. 

Zusätzlich stellte sich die Frage, ob die interne Teilung 
durchzuführen ist, wenn eine unter Verstoß gegen 
Verfassungsrecht ermittelte Startgutschrift für renten-
ferne Versicherte Grundlage der Teilung ist. Der BGH 
weist darauf hin, dass bei einer möglichen Verfas-
sungswidrigkeit der Startgutschrift grundsätzlich das 
Verfahren bis zur Neuregelung der Bemessungs-
grundlage auszusetzen sei (Rz. 22). Das sei aber dann 
nicht der Fall, wenn der Ausgleichsberechtigte bereits 
Rentenleistungen bezieht und auf den Wertausgleich 
des Anrechts unter Einbeziehung einer nur unver-
bindlich erteilten Startgutschrift aus wirtschaftlichen 
Gründen dringend angewiesen ist (Rz. 23). 

Dem stehe auch der Grundsatz der Unabänderlich-
keit der Ausgleichsentscheidung nicht entgegen: 
Zwar sei eine nachträgliche Abänderung der Ent-
scheidung zur Teilung von Anrechten der Zusatzver-
sorgung des öffentlichen bzw. kirchlichen Dienstes 
gemäß § 225 Abs. 1 FamFG nicht mehr möglich. Aber 
auch dieser Gesichtspunkt könne für einen aus-
gleichsberechtigten Rentner bei wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise gegebenenfalls zurücktreten, zumal 
sich eine Korrektur der Übergangsbestimmungen für 
rentenferne Versicherte möglicherweise nur gering-
fügig auswirkt. Deshalb könne die Geltendmachung 
der Unwirksamkeit einer solchen Übergangsvor-
schrift wegen des eintretenden Versorgungsverlusts, 
der durch die Verzögerung des Eintritts der Rechts-
kraft der Entscheidung zum Versorgungsausgleich 
entsteht, für einen Ausgleichsberechtigten wirtschaft-
lich nicht sinnvoll sein. 

Weil der Ausgleichsberechtigte hier einen Wertaus-
gleich auf der Grundlage der Auskunft der EZVK 
ausdrücklich akzeptiert hatte, hielt der BGH mit der 
Begründung, dass der eine Rente von rund 782 EUR 
beziehende Ausgleichsberechtigte die zusätzlichen 



 

Bisherige Praxis 
Bei versicherungsgebundenen Versorgungszusa-
gen, also Zusagen, bei denen sich die Höhe der Ver-
sorgungsleistungen des Arbeitgebers genau nach 
den Leistungen der Rückdeckungsversicherung 
richtet, wird der Erfüllungsbetrag  nach den Grund-
sätzen für wertpapiergebundene Zusagen mit dem 
Aktivwert der Rückdeckungsversicherung bewertet 
(= korrespondierende Bewertung auf Aktiv- und Pas-
sivseite).  

Bei allen anderen, und damit dem Großteil der rück-
gedeckten Direktzusagen, erfolgt bislang eine ge-
trennte Bewertung der Versorgungsverpflichtungen 
mit dem Erfüllungsbetrag einerseits und der Ansprü-
che aus der Rückdeckungsversicherung mit dem 
Aktivwert andererseits. Durch unterschiedliche Be-
wertungsannahmen besteht hier regelmäßig eine 
nicht zu vernachlässigende Diskrepanz zwischen 
den beiden Werten. 

Neuregelung 
Während versicherungsgebundene Versorgungszu-
sagen unverändert zu bewerten sind, ist bei allen an-
deren rückgedeckten Direktzusagen zu prüfen, ob 
eine volle  oder teilweise Kongruenz in Bezug auf die 
Zahlungsströme vorliegt, also die zu erwartenden 
Zahlungen aus der Versicherung hinsichtlich Zeit-
punkt und Höhe ganz oder teilweise deckungsgleich 
mit den zu leistenden Zahlungen aus der Direktzu-
sage sind. Geringfügige Abweichungen stehen der 
Kongruenz nicht entgegen. Unterschiedliche Zah-
lungsarten wie beispielsweise bei einer Kapital- 

versicherung (ohne Rentenwahlrecht) kombiniert mit 
einer Rentenzusage schließen eine Kongruenz von 
vorneherein aus.  

Soweit eine Kongruenz vorliegt, sind Rückde-
ckungsversicherung und Pensionsverpflichtung kor-
respondierend, also mit dem gleichen Bewertungs-
ansatz zu erfassen, wobei ein Wahlrecht besteht 
zwischen dem Ansatz des Erfüllungsbetrages (Pas-
sivprimat) und dem Aktivwert (Aktivprimat).  

Sieht die Rückdeckungsversicherung höhere Zah-
lungen als die Versorgungszusage vor (Überversi-
cherung), sind diese zusätzlich zu aktivieren, bei hö-
heren Zahlungsverpflichtungen aus der Zusage (Un-
terversicherung), ist dieser Teil zusätzlich mit dem 
Erfüllungsbetrag zu passivieren. Entsprechendes 
gilt, wenn nur einzelne Leistungsfälle (beispiels-
weise nur Invalidität) rückgedeckt sind. 

Da Kongruenz auch hinsichtlich Finanzierung der 
Rückdeckungsversicherung und Erdienung der Ver-
sorgungszusage vorliegen muss, ergibt sich auch 
bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag regelmä-
ßig nur eine teilweise Kongruenz hinsichtlich des er-
dienten Teils, darüber hinaus liegt eine  Überversi-
cherung vor. 

Wegen der ggf. erheblichen Auswirkungen und einer 
notwendigen individuellen Prüfung empfiehlt es sich, 
möglichst frühzeitig vor dem 31.12.2022 die han-
delsbilanzielle Bewertung von rückgedeckten Direkt-
zusagen einer genaueren Betrachtung hinsichtlich 
des IDW Rechnungslegungshinweises zu unterzie-
hen, wobei Sie Ihr Berater gerne unterstützt.

GGF-Versorgung: Entgeltumwandlung 

Mit Beschluss vom 02.04.2019 (1 K 836/18) hatte 
das Finanzgericht (FG) Nürnberg zugunsten der kla-
genden Firma entschieden, dass auch bei einer 
Pensionszusage via Entgeltumwandlung an einen 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
(kurz „bGGF“) der sich aus § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
Satz 1 EStG ergebende „Teilwert-Barwert-Ver-
gleich“ vorzunehmen ist. Die Revision beim Bundes-
finanzhof (BFH) wurde zugelassen und von der Fi-
nanzverwaltung in Anspruch genommen (vgl. hierzu 
IACA-Kurzinformationen 2020).  

Am 27.5.2020 hat der BFH entgegen der Auffassung 
des FG Nürnberg entschieden (XI R 9/19); das Urteil 
wurde erst nach Redaktionsschluss der letztjährigen 
IACA-Kurzinformationen bekannt gegeben. 

Die Revision war begründet, führte zur Aufhebung 
der Vorentscheidung des FG Nürnberg und zur Ab-
weisung der Klage. Das FG Nürnberg hat nach Auf-
fassung des BFH zu Unrecht erkannt, dass auch in 
Fällen, in denen die Entgeltumwandlung zugunsten 
einer betrieblichen Altersversorgung nicht in den 
Geltungsbereich des BetrAVG fällt, die Pensions-
rückstellung mit dem Mindestbarwert der erreichten 
Anwartschaft zu bewerten ist. 

Der Ansatz einer Pensionsrückstellung nach § 6a 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG, d. h. die 
Anwendung des „Teilwert-Barwert-Vergleiches“, 
setzt nach Auffassung des BFH eine Entgeltum-
wandlung i. S. v. § 1 Abs. 2 BetrAVG voraus. Diese 
Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine GmbH ih-
rem (alleinigen) bGGF eine Versorgungszusage aus 
Entgeltumwandlungen gewährt, da der (alleinige) 

Hat der Arbeitgeber die VV-Lösung gewählt, treten
an die Stelle der hochgerechneten und zeitratierlich
gekürzten Leistung die sich zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens vom Versicherer auf Grund des Versiche-
rungsvertrags zu erbringende, aufgelaufene bei-
tragsfreie Versicherungsleistung. Diese ist häufig
niedriger als der quotierte Anspruch, so dass für den
Arbeitgeber bei Wahl der VV-Lösung keine zusätzli-
che Leistungspflicht bzw. kein Nachfinanzierungsbe-
darf zur quotierten Anwartschaft entsteht.

Bei einer boLZ oder einer über Entgeltumwandlung
finanzierten Pensionszusage ist somit die VV-
Lösung das Pendant zu der bei Ausscheiden er-
reichten Anwartschaft aus den bis dahin geleisteten
Beiträgen oder umgewandelten Entgeltbestandtei-
len nach § 2 Abs. 5 BetrAVG für die Durchführungs-
wege Direktzusage, Unterstützungskasse und Pen-
sionsfonds.

Voraussetzung für die Wahl der VV-Lösung sind die
sog. „sozialen Auflagen“ an den Vertrag, d. h.

• alle Überschussanteile werden nur zur Leis-
tungserhöhung verwendet

• der ausgeschiedene Arbeitnehmer hat das
Recht, den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortzu-
führen

• sowie ergänzend bei einer Direktversicherung,
dass spätestens 3 Monate nach dem Ausschei-
den ein unwiderrufliches Bezugsrecht für den
Arbeitnehmer besteht, keine Beitragsrückstände
vorliegen und der Vertrag nicht beliehen oder
abgetreten wurde.

Mit Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom
19.05.2016 (3 AZR 794/14) wurde die Anwendung
der VV-Lösung für die Unternehmen deutlich er-
schwert. Es ergab sich aus der BAG-Entscheidung,
dass der Arbeitgeber die VV-Lösung nur individuell
und ausschließlich in einem sachlichen und zeitli-
chen Zusammenhang mit dem konkret bevorstehen-
den Ausscheiden des Arbeitnehmers wählen kann.
Eine oftmals übliche und bereits bei Vertragsbeginn

für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens pauschal
ausgesprochene Entscheidung zugunsten der VV-
Lösung ist nach Auffassung des BAG nicht anzuer-
kennen.

Für den Fall, dass die VV-Lösung nicht rechtswirk-
sam im Sinne des BAG-Urteils getroffen wurde, be-
steht ggf. eine Leistungspflicht des Arbeitgebers
über den der Versicherungsleistung hinausgehen-
den Differenzbetrag zum arbeitsrechtlich quotierten
Anspruch nach § 2 Abs. 1 BetrAVG.

Durch die gesetzliche Änderung von § 2 Abs. 2
BetrAVG (Inkrafttreten: 24.06.2020), bei der der
Passus „auf Verlangen des Arbeitgebers“ gestrichen
wurde, ist nun die bisherige „Kann-Regelung“ zu-
gunsten der VV-Lösung bei Beachtung der „3-Mo-
natsfrist“ zur „Standardregelung“ in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung und Pensionskasse
geworden. Voraussetzung ist jedoch weiterhin, dass
die sozialen Auflagen bei Ausscheiden gegeben
sind.

Ein quotierter, unverfallbarer Anspruch nach § 2
Abs. 1 BetrAVG mit einer ggf. bestehenden Leis-
tungspflicht des Arbeitgebers über die Versiche-
rungsleistung hinaus besteht somit jetzt nur noch in
den Ausnahmefällen, bei denen die sozialen Aufla-
gen nicht erfüllt sind.

Die Durchführungswege Direktversicherung und
Pensionskasse sind nunmehr für den Arbeitgeber
haftungsärmer, da die rechtliche Wirksamkeit der
VV-Lösung nicht mehr an eine „korrekt ausgeführte
Entscheidung“ des Arbeitgebers bei Ausscheiden
des Mitarbeiters gebunden ist.

Vorsorglich sei aber darauf hingewiesen, dass die
VV-Lösung keine schuldbefreiende Wirkung für den
Arbeitgeber hat. Der zusagende Arbeitgeber bleibt
weiter in der Haftung, wenn der Versicherer oder die 
Pensionskasse die zugesagte bzw. sich aus der VV-
Lösung ergebende Leistung nicht erbringt.

Handelsrechtliche Bewertungsänderung für Altersversorgungsverpflichtun-
gen aus rückgedeckten Direktzusagen

Durch den IDW Rechnungslegungshinweis „Han-
delsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für Al-
tersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten 
Direktzusagen“ (IDW RH FAB 1.021) vom
30.04.2021 verändert sich die handelsrechtliche Be-
wertung vieler rückgedeckter Versorgungszusagen
wesentlich. Eine Verpflichtung zur Anwendung

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
besteht spätestens für Abschlüsse ab dem
31.12.2022. Aufgrund von Einmaleffekten im Jahr
der Umstellung könnte eine Anwendung schon zu ei-
nem früheren Bilanzstichtag sinnvoll sein. Allerdings
sind derzeit noch Detailfragen ungeklärt, was für
eine Anwendung erst ab dem 31.12.2022 spricht.
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verpflichtungen nicht eingehalten werden können.
Die BaFin erhöht damit die Wahrscheinlichkeit nega-
tiver Konsequenzen für die Versorgungsberechtig-
ten (bis hin zu Leistungskürzungen).

Zu begrüßen ist, dass in den Rundschreiben bereits
bestehende aufsichtsrechtliche oder unternehmens-
bezogene Methoden, Verfahren und Berichte die
Basis für die Beurteilung des Finanzbedarfs sein

können. Namentlich genannt werden die bewährten
Instrumente Stresstest, Prognoserechnung, versi-
cherungsmathematisches Gutachten, Erläuterungs-
berichte des Verantwortlichen Aktuars, Aktiv-Passiv-
Management und ähnliches.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Eigene Risi-
kobeurteilung bewährt oder als weitere formalregu-
latorische Anforderung eingeordnet werden muss.

Modellierung von Langlebigkeitstrends

Bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen
werden in Deutschland weitestgehend die Richtta-
feln 2018 G der Heubeck-Richttafeln-GmbH ver-
wendet. Diese geben die Sterbe- und Invalidisie-
rungswahrscheinlichkeiten nicht nur in Abhängig-
keit des Alters und des Geschlechts an, sondern
auch in Abhängigkeit des Geburtsjahrgangs (sog.
Generationentafeln). Dies erfolgt vor dem Hinter-
grund einer steigenden Lebenserwartung nachfol-
gender Generationen bzw. Geburtsjahrgänge. Die-
ser Langlebigkeitstrend wird in den Richttafeln aus
der Entwicklung der allgemeinen Sterblichkeit in
Deutschland über einen Zeitraum von 24 Jahren
abgeleitet (Vergleich der Allgemeinen Sterbetafeln
1986/88 bis 2010/2012). In der Literatur wurde
kürzlich ein alternativer Ansatz zur Modellierung
der Langlebigkeit diskutiert, der sogenannte Conti-
nuous Mortality Investigation- bzw. CMI-Ansatz
(Geilenkothen/Rasch, Berücksichtigung der stei-
genden Lebenserwartung bei der Bilanzierung von 
Pensionsverpflichtungen, KoR 2021, S. 11 ff.). Da-
bei wurde vom Institut der Wirtschaftsprüfer die
Frage aufgeworfen, ob sich auch bei Berücksichti-
gung dieses alternativen Ansatzes ein allgemein
anerkanntes Standardtabellenwerk ergebe, das für
die Bewertung von Pensionsverpflichtungen her-
angezogen werden könne.

Das Institut der versicherungsmathematischen
Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) und
der Fachausschuss Altersversorgung der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV) haben dies nach
intensiver Befassung jedoch verneint. Vielmehr

stellt der dort beschriebene Ansatz eine unterneh-
mensspezifische Modifikation der Richttafeln dar.
Diese Einschätzung folgt wesentlich aus dem Um-
stand, dass für den CMI-Ansatz ein vom bilanzie-
renden Unternehmen ermittelter Langfristtrend
festgelegt werden muss. Damit scheidet die Ver-
wendung als allgemein anerkanntes Tabellenwerk
bereits aus.

In Einzelfällen und bei hinreichend signifikanter
Datenlage kommt es in der Praxis vor, dass die
Richttafeln den im Unternehmen tatsächlich beo-
bachteten Entwicklungen angepasst werden.
Diese Anpassungen können beispielsweise die
Fluktuationen, die Rentnersterblichkeit oder die In-
validisierung betreffen. Soweit die Datenlage im
Unternehmen eine statistisch signifikante Auswer-
tung des Langfristtrends sowie der für die CMI-
Modellierung weiter erforderlichen Unterteilungen
zulässt, könnte auch hinsichtlich dieser Bewer-
tungsannahme eine Modifikation erfolgen. Dies
wird allerdings bereits aufgrund zu kleiner Kollek-
tive oder zu kurzer Beobachtungszeiträume nur in
Ausnahmefällen möglich sein. Für die große Mehr-
zahl der Unternehmen bleiben die Richttafeln in
unmodifizierter Form weiterhin das anerkannte
Standardtabellenwerk für die Bewertung von Pen-
sionsverpflichtungen. Nähere Informationen kön-
nen der Stellungnahme des IVS auf der Homepage
der DAV unter https://aktuar.de/politik-und-presse
/positionen-und-stellungnahmen/Seiten/
default.aspx entnommen werden.

„Versicherungsvertragliche Lösung“ nun Standardlösung

Bei Ausscheiden eines Arbeitnehmers mit gesetzlich
unverfallbarer Anwartschaft konnte sich der Arbeit-
geber bisher bei reinen oder beitragsorientierten
Leistungszusagen (kurz: LZ bzw. boLZ) über die
Durchführungswege Direktversicherung oder Pensi-
onskasse einseitig entscheiden, ob sich die Höhe
der unverfallbaren Anwartschaft nach dem

Quotierungsprinzip gemäß § 2 Abs. 1 BetrAVG
(m/ntel-Verfahren) oder der sog. „versicherungsver-
traglichen Lösung“ (kurz: VV-Lösung) nach § 2 Abs.
2 BetrAVG ergibt. Dabei war es unerheblich, ob es
sich um eine arbeitgeber- oder eine (via Entgeltum-
wandlung) arbeitnehmerfinanzierte Pensionszusage
handelte.

bGGF der GmbH kein Arbeitnehmer i. S. des § 17 
Abs. 1 Satz 1 oder 2 BetrAVG ist.  

Die darin liegende Bevorzugung bei der Höhe der 
Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer im Sinne 
des BetrAVG ist nach Auffassung des BFH verfas-
sungsgemäß.  

Somit sind Pensionsverpflichtungen aus Entgeltum-
wandlung eines aktiven bGGF – unabhängig davon, 
ob es sich um laufende oder einmalige Umwandlun-
gen handelt – ausschließlich mit dem Teilwert nach 
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr.1 Halbsatz 1 EStG bei der
steuerlichen Gewinnermittlung zu berücksichtigen.

Gesetz zur Änderung des Versorgungsausgleichsrechts 

Am 01.08.2021 ist das Gesetz zur Änderung des 
Versorgungsausgleichsrechts vom 21.05.2021 in 
Kraft getreten. Die Änderungen betreffen Einzel-
punkte, für die durch Praxiserfahrungen ein Bedarf 
an gesetzgeberischen Klarstellungen und Weiterent-
wicklungen sichtbar geworden ist (vgl. die Begrün-
dung des Referentenentwurfs vom 02.09.2020 unter 
A. I. am Ende).

In Artikel 1 dieses Gesetzes sind die Änderungen 
des Versorgungsausgleichsgesetzes (VersAusglG) 
geregelt. Sie betreffen folgende Punkte: 

1. Externe Teilung auf Verlangen des Versor-
gungsträgers der ausgleichspflichtigen Person
(§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG n. F.)
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG kann der Ver-
sorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person die 
externe Teilung bis zu einem Ausgleichswert als 
Rentenbetrag bzw. Kapitalwert von 2 % bzw. 240 % 
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 4 SGB 
IV (2021: 65,80 EUR bzw. 7.896 EUR) einseitig ver-
langen. Bei Anrechten aus einer Direktzusage oder 
Unterstützungskasse gilt hierfür bezogen auf den 
Ausgleichswert als Kapitalwert der besondere 
Grenzwert des § 17 VersAusglG in Höhe der Bei-
tragsbemessungsgrenze nach §§ 159, 160 SGB VI 
(2021: 85.200 EUR). 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seinem 
Beschluss vom 18.05.2016 (XII ZB 649/14) hinsicht-
lich des Grenzwerts nach § 17 VersAusglG eine 
Zusammenrechnung der Ausgleichswerte aller 
betrieblichen Anrechte der ausgleichspflichtigen 
Person bei einem Träger abgelehnt (siehe IACA-
Kurzinformationen 2017 S. 8 oben) und in seiner 
aktuellen Entscheidung daran für die Prüfung des 
Grenzwerts nach § 17 VersAusglG auf der Grund-
lage des bis zum 31.07.2021 geltenden Rechts 
ausdrücklich festgehalten (Rz. 59). Dies hat der 
Gesetzgeber durch eine Ergänzung des § 14 Abs. 2 
Nr. 2 VersAusglG „korrigiert“. Nach § 14 Abs. 2 
Nr. 2 VersAusglG n. F. ist nun für den Fall, dass 
mehrere Anrechte im Sinne des BetrAVG bei einem 
Versorgungsträger auszugleichen sind, die Summe 
der Ausgleichswerte der Anrechte maßgeblich, 

„deren externe Teilung der Versorgungsträger ver-
langt“. Der Versorgungsträger kann also durch einen 
Verzicht auf die externe Teilung einzelner Anrechte 
die Überschreitung des Grenzwerts verhindern, 
so dass die externe Teilung der übrigen Anrechte 
möglich ist. Die Ausgleichswerte von Anrechten der 
Eigenvorsorge (z. B. private Rentenversicherung), 
die zusätzlich zu einem betrieblichen Anrecht (z. B. 
aus einer Direktversicherung) bei demselben Träger 
bestehen, bleiben im Übrigen für die Zusammen-
rechnung außer Betracht. 

2. Option des schuldrechtlichen Ausgleichs
anstelle des Wertausgleichs bei der Scheidung
für die ausgleichsberechtigte Person bei Verän-
derung des Kapitalwerts wegen laufenden Ren-
tenbezugs (§ 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG n. F.)
Nach der in § 19 Abs. 2 VersAusglG neu hinzuge-
fügten Nr. 5 fehlt es an der für den Wertausgleich bei 
der Scheidung erforderlichen Ausgleichsreife nun-
mehr auch dann, „wenn sich bei einem Anrecht aus 
der betrieblichen Altersversorgung oder der privaten 
Altersvorsorge nach dem Ende der Ehezeit der Ka-
pitalwert als maßgebliche Bezugsgröße und damit 
der Ausgleichswert verändert hat, weil die aus-
gleichspflichtige Person innerhalb der bisher beste-
henden Leistungspflicht eine Versorgung aus dem 
Anrecht bezogen hat, und die ausgleichsberechtigte 
Person verlangt, dass das Anrecht vom Wertaus-
gleich bei der Scheidung ausgenommen wird.“ Dann 
ist das Anrecht nach § 20 VersAusglG schuldrecht-
lich auszugleichen. 

Damit wird an die Rechtsprechung des BGH ange-
knüpft. Der BGH hat bereits in seiner Grundsatzent-
scheidung vom 17.02.2016 (XII ZB 447/13) zur Ka-
pitalwertteilung bei einem bereits laufenden Versor-
gungsbezug der ausgleichspflichtigen Person darauf 
hingewiesen, dass die Vereinbarung eines schuld-
rechtlichen Ausgleichs in Betracht kommt, wenn 
eine Kompensation der Nachteile aus der Minderung 
des Kapitalwerts für die ausgleichsberechtigte Per-
son im Wertausgleich bei der Scheidung nicht mög-
lich ist (siehe IACA-Kurzinformationen 2017 S. 10). 
Durch die Gesetzesänderung wird der schuldrecht- 
liche Ausgleich im obigen Fall nun ermöglicht. 
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bei auf eine wesentliche Änderung des Werts des 
Anrechts seiner Ehefrau aus der GRV seit der letzten 
Abänderungsentscheidung.

Eine Totalrevision ist gemäß § 51 VersAusglG nur 
möglich, wenn die abzuändernde Entscheidung nach 
dem Recht getroffen worden ist, das bis zum 31. Au-
gust 2009 gegolten hat. Da die erste Totalrevision im 
Jahre 2010 nach dem ab 01.09.2009 geltenden Recht 
stattfand, war diese Voraussetzung hier nicht erfüllt. 

Der BGH hielt in dem Fall auch eine Abänderung ei-
nes Einzelausgleichs (§ 225 FamFG) bezüglich des 
Anrechts der Ehefrau bei der GRV nicht für möglich, 
da das Anrecht der Ausgleichsberechtigten bei der 
ersten Abänderung nur als Verrechnungsposten im 
Rahmen einer Härtefallprüfung nach § 27 VersAusglG 
herangezogen wurde. Die Möglichkeit einer Fehler-
korrektur der ersten Abänderungsentscheidung we-
gen Nichtanwendung des § 31 VersAusglG lehnte 
der BGH ebenfalls ab, da bloße Rechen- oder Rechts-
anwendungsfehler die Abänderungsmöglichkeit nicht 
eröffnen. 

In dem Fall, den der BGH am 15.12.2021 entschieden 
hat, war hingegen die Totalrevision eines bereits ab-
geänderten Versorgungsausgleichs möglich, weil die 
erste Abänderung bereits im Jahr 1994 nach altem 
Recht erfolgt war. Der Antragsteller hatte sich hier auf 
eine wesentliche Wertänderung i. S. v. § 51 Abs. 2 
VersAusglG i. V. m. § 225 Abs. 2 FamFG gestützt. Das 
betriebliche Anrecht war in der Ausgangsentschei-
dung als teildynamisch qualifiziert und mithilfe der 
Barwertverordnung in ein volldynamisches Anrecht 
umgerechnet worden. Für die Beurteilung der wesent-
lichen Wertänderung stellte sich hier die Frage, ob als 
„Ausgleichswert“ des in die Ausgangsentscheidung 
eingestellten Anrechts der hälftige Ehezeitanteil vor 
oder nach Umrechnung zugrunde zulegen ist. 

Nach Ansicht des BGH ist bei Anrechten, die in der 
Ausgangsentscheidung mithilfe der Barwertverord-
nung umgewertet worden sind, auf den seinerzeit 
festgestellten Nominalwert des hälftigen Ehezeitan-
teils vor der Dynamisierung abzustellen. Würde man 
den früheren volldynamischen mit dem heutigen teil-
dynamischen Ausgleichswert des Anrechts verglei-
chen, so würde der sich dann ergebende Wertunter-
schied maßgeblich auf der Rückgängigmachung der 
Dynamisierung beruhen, und nicht auf einer Ände-
rung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, 
wie es § 51 Abs. 2 VersAusglG i. V. m. § 225 Abs. 3 
FamFG voraussetzt. Außerdem würden die gesetzge-
berischen Wertungen gemäß § 51 Abs. 3 VersAusglG, 
durch den Dynamisierungsverluste aus der Barwert-
verordnung korrigiert werden sollen, obsolet. Der 
Gesetzgeber habe mit § 51 Abs. 3 VersAusglG eine 
gesonderte Abänderungsmöglichkeit geschaffen, 
durch die unangemessene Ausgleichsergebnisse 
aus der Umwertung nach der Barwertverordnung 
korrigiert werden sollen. Diese gesetzgeberischen 

ner wesentlichen Wertänderung des Ausgleichswerts 
(§ 51 Abs. 2 VersAusglG i. V. m. § 225 Abs. 2 und 3 
FamFG) war für die Anrechte beider Ehegatten erfüllt. 
Die Abänderung hätte sich jedoch nicht zugunsten des 
Antragstellers ausgewirkt. Denn der Ausgleichswert 
seiner Beamtenversorgung hatte sich stärker erhöht 
(von 208,39 EUR auf 231,50 EUR) als das Anrecht der 
verstorbenen Ehefrau bei der GRV (von 53,56 EUR auf 
70,87 EUR). Damit hätte sich eine Abänderung zu Leb-
zeiten der Ehefrau zu ihren Gunsten ausgewirkt. Hätte 
es versorgungsberechtigte Hinterbliebene gegeben, 
wäre eine Totalrevision zu Ungunsten des Antragstel-
lers durchgeführt worden. Denn für Abänderungen 
nach § 51 VersAusglG gilt kein Verschlechterungsver-
bot. Da die Ehefrau aber keine versorgungsberechtig-
ten Hinterbliebenen hinterlassen hatte, waren die Vor-
aussetzungen für eine Totalrevision nicht erfüllt. 

In dem vom BGH am 04.05.2022 entschiedenen Fall 
war das ehezeitliche Anrecht des Antragstellers bei 
der VBL in Höhe von 291,56 DM mtl. unter Anwendung 
der Barwertverordnung in einen volldynamischen Ren-
tenbetrag in Höhe von 54,09 DM umgerechnet worden. 
Eine Totalrevision hätte hier nicht zu einer Verbesse-
rung der Versorgungslage des Antragstellers geführt, 
weil nach Ansicht des BGH sein Anrecht bei der VBL 
nach Durchführung eines analogen Quasisplittings un-
ter Beachtung des BGH-Urteils vom 10.01.2018 (IV ZR 
262/16) nur in Höhe des aktualisierten volldynami-
schen Ausgleichsbetrags – hier um 28,11 EUR mtl. – 
gekürzt werden durfte, während es bei einer hypothe-
tischen internen Teilung mindestens um 100,37 EUR 
mtl. gekürzt worden wäre. Daher wurde die Rechtsbe-
schwerde des Antragstellers abgewiesen.

Im Beschluss des BGH vom 24.11.2021 ging es 
um die Frage der Zulässigkeit einer weiteren, zweiten 
Totalrevision. 

Nach dem Tod der Ausgleichsberechtigten im Januar 
2010 hatte auf Antrag des ausgleichsverpflichteten 
Ehemanns vom 11. März 2010 bereits ein Abände-
rungsverfahren in Form einer Totalrevision nach § 51 
VersAusglG stattgefunden. Das Gericht hatte jedoch 
von einem Ausgleich des Anrechts der Ehefrau bei 
der Scheidung abgesehen, weil dies für den Ehemann 
als ausgleichsberechtigte Person im Hinblick auf die 
nicht zu erreichende Wartezeiterfüllung in der GRV 
unwirtschaftlich gewesen wäre (§ 19 Abs. 2 Nr. 3 Vers
AusglG). Stattdessen hatte das Gericht bei der Teilung 
des Anrechts des Ehemanns den Ausgleichswert um 
das nach § 19 VersAusglG unausgeglichen gebliebe-
ne Anrecht der Ehefrau gekürzt und war damit gemäß 
§ 27 VersAusglG in zulässiger Weise vom Halbtei-
lungsgrundsatz abgewichen. § 31 VersAusglG war 
nicht angewandt worden, da dessen Geltung im Rah-
men des § 51 VersAusglG damals noch umstritten war.

Mit einem weiteren Abänderungsantrag erstrebte der 
Ehemann im Jahr 2020 erneut die Rückgängigma-
chung des gesamten Ausgleichs und berief sich da-



Durch § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG n. F. erhält die 
ausgleichsberechtigte Person ein gesetzliches 
Wahlrecht, so dass sie für den schuldrechtlichen 
Ausgleich nicht mehr auf die Zustimmung des ge-
schiedenen Ehegatten angewiesen ist. Hierdurch 
wird die Stellung der ausgleichsberechtigten Person 
gestärkt, jedoch zu Lasten des Versorgungsträgers: 
Anders als bei einem vereinbarten schuldrechtlichen 
Ausgleich (vgl. § 25 Abs. 2 VersAusglG) hat der aus-
gleichsberechtigte Ehegatte bei einer Zusage mit ei-
nem Anrecht auf Witwen-/Witwerrente nach dem 
Tode der ausgleichspflichtigen Person unter den Vo-
raussetzungen des § 25 Abs. 1 VersAusglG einen 
Anspruch auf Teilhabe an der Hinterbliebenenver-
sorgung, und zwar auch dann, wenn keine Witwen-
/Witwerrente an einen nachgeheirateten Ehegatten 
der ausgleichspflichtigen Person zu leisten ist. Zu-
dem ist weiterhin ungeklärt, ob die Kürzung einer 
Witwen-/Witwerrente um die Teilhaberente über den 
Tod der ausgleichsberechtigten Person hinaus er-
folgt (so nach früherem Recht § 3a Abs. 4 Satz 2 
VAHRG) oder mit deren Tod endet. Möglicherweise 
muss dann also – anders als nach interner oder ex-
terner Teilung – die volle Witwen- oder Witwerrente 
an einen nachgeheirateten Ehegatten geleistet wer-
den. 

3. Beschränkung des Schuldnerschutzes (§ 30
Abs. 1 Satz 1 VersAusglG n. F.)
Hat der Versorgungsträger nach Eintritt der Rechts-
kraft der Ausgleichsentscheidung (bei Abänderun-
gen des Ausgleichs rückwirkend ab dem auf die An-
tragstellung folgenden Monat) Leistungen an beide 
geschiedenen Ehegatten zu erbringen, kann er für 
die Zeit bis zum übernächsten Monat nach Kenntnis-
nahme von der Rechtskraft Schuldnerschutz nach 
§ 30 VersAusglG in Anspruch nehmen. In dieser
Übergangszeit ist er dann wegen der Weiterzahlung
der bisherigen Leistung an die bisher berechtigte
Person (z. B. der ungekürzten Rente an den Aus-
gleichspflichtigen) gegenüber der nunmehr auch be-
rechtigten Person (z. B. der Ausgleichsberechtigten)
von der Leistungspflicht befreit. § 30 Abs. 1 Satz 1
VersAusglG n. F. beschränkt die Befreiung des Ver-
sorgungsträgers nun ausdrücklich auf den „Umfang
der Überzahlung“. Z. B. ist der Versorgungsträger
bei  einer  Rente  der  Ausgleichsberechtigten  von
100 EUR mtl. aus interner Teilung des Kapitalwerts
einer Rente des Ausgleichspflichtigen von 180 EUR
nur noch bzgl. der Überzahlung an den Ausgleichs-
pflichtigen in Höhe von 90 EUR mtl. befreit, muss
aber   den  darüber  hinausgehenden  Betrag  von
10 EUR mtl. für die Übergangszeit an die Aus-
gleichsberechtigte nachzahlen. Diese Beschrän-
kung des Schuldnerschutzes ist in der Sache richtig,
weil die Ausgleichsberechtigte den Ausgleichspflich-
tigen nur bis zur Höhe der an ihn überzahlten Be-
träge (hier: 90 EUR mtl.) wegen ungerechtfertigter
Bereicherung in Anspruch nehmen kann.

Aktuelle Rechtsprechung zum Versorgungsausgleich

I. Verfassungskonforme Durchführung der
externen Teilung rückstellungsfinanzierter Ver-
sorgungsanrechte (BGH-Beschluss vom
24.03.2021)

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in sei-
nem Urteil vom 26.05.2020 (1 BvL 5/18) die beson-
dere Wertgrenze des § 17 Abs. 2 VersAusglG für 
eine einseitig vom Versorgungsträger verlangte ex-
terne Teilung eines Anrechts i. S. d. BetrAVG aus 
einer Direktzusage oder einer Unterstützungskasse 
als verfassungsgemäß erkannt, aber auch Kriterien 
vorgegeben, die für eine verfassungskonforme 
Durchführung der externen Teilung zu beachten 
sind. Insbesondere darf die für die ausgleichsbe-
rechtigte Person erwartbare Versorgungsleistung 
bei der Zielversorgung um höchstens 10 % geringer 
sein als bei der Ausgangsversorgung, ansonsten ist 
eine externe Teilung nur bei entsprechender Erhö-
hung des an den Zielversorger zu zahlenden Kapi-
talbetrags möglich (siehe IACA-Kurzinformationen 

2020, S. 4 f). In dem Beschluss vom 24.03.2021 
(XII ZB 230/16) hat der Bundesgerichtshof (BGH) für 
die externe Teilung eines rückstellungsfinanzierten 
Versorgungsanrechts die Vorgaben des BVerfG wie 
folgt umgesetzt: 

1. Bei der Prüfung der für eine externe Teilung auf
Verlangen des Arbeitgebers einzuhaltenden Wert-
grenze des § 17 Abs. 2 VersAusglG ist (im Grund-
satz wie bisher) auf den Ausgleichswert als Kapital-
wert abzustellen, der sich unter Heranziehung der
bilanziellen Rechnungsgrundlagen nach dem Han-
delsgesetzbuch (HGB), insbesondere des Diskontie-
rungszinses nach § 253 Abs. 2 HGB (BilMoG-Zins)
als Barwert der künftigen Leistungen errechnet. Im
Hinblick auf die vom BVerfG gestellten Anforderun-
gen ist aber nach jetziger Auffassung des BGH nicht
mehr der siebenjährige Durchschnittszins (Juli 2021:
1,42 % p. a.) anzuwenden, wie in dem BGH-
Beschluss vom 24.08.2016 verlangt (siehe hierzu
IACA-Kurzinformationen 2017, S. 61), sondern der

• Beurteilung des gesamten Finanzierungsbedarfs
• Umgang mit Interessenkonflikten mit dem Trä-

gerunternehmen, wenn die verantwortliche Per-
son für eine Schlüsselfunktion zugleich eine ähn-
liche Funktion im Trägerunternehmen ausübt

• Beurteilung der Risiken der Anwärter und Leis-
tungsempfänger einschließlich ihrer Schutzme-
chanismen und Gegenmaßnahmen und

• Beurteilung voraussichtlich neu hinzukommen-
der Risiken aufgrund von ESG-Faktoren, na-
mentlich aufgrund des Klimawandels, der Ver-
wendung von Umweltressourcen oder geänder-
ter Regulierung.

Mit dem letzten Ziel findet das Pariser Klimaabkom-
men, das bekanntlich auch das Ziel verfolgt, die Fi-
nanzströme in Übereinstimmung mit den Klimazie-
len zu bringen, indirekt Eingang in die ERB.

Die ERB, und mit ihr das Rundschreiben, stellen in-
teressanterweise auch auf eine Beurteilung der Trä-
gerunternehmen der EbAV ab. Dieses Thema ent-
springt der Anforderung aus § 234d Abs. 2 Satz 1
Nr. 6 VAG, nachdem eine qualitative Beurteilung von
Schutzmechanismen vorzunehmen ist, die auf „Ga-
rantien, bindenden Verpflichtungen oder finanzieller
Unterstützung jeglicher anderer Art durch das Trä-
gerunternehmen“ beruhen.

Es geht also insbesondere um die Fragestellung, ob
die Trägerunternehmen bereit und in der Lage sind,
der EbAV zusätzliche Mittel zu Verfügung zu stellen.
Die Einrichtungen haben in gewissem Sinne ihre
Trägerunternehmen auf deren Bonität und Zah-
lungsbereitschaft hin zu untersuchen. Dabei dürfen
sich die EbAV auf öffentlich zugängliche Quellen be-
schränken und müssen auch nur einen vertretbaren
Aufwand hierauf verwenden.

Diese Anforderung dürfte in der Praxis dennoch mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Selbst
wenn man unterstellt, dass Ein-Firmen- oder Kon-
zern-EbAV noch einen vergleichsweise guten Zu-
gang zu ihren Trägerunternehmen haben, dürfte de-
ren Bereitschaft, Informationen über ihre Bonität und
Zahlungsbereitschaft zu geben, häufig genug eher
gering ausfallen. Bei überbetrieblich tätigen EbAV 
mit bis in die Tausende gehender Anzahl an Trä-
gern, erscheint dies als eine nahezu unlösbare Auf-
gabe.

Die Umsetzung der ERB erfordert wiederum jede 
Menge zusätzlichen Dokumentationsaufwand. Zu-
nächst wird eine weitere Leitlinie zur ERB benötigt,
die auch in die bereits vorhandene Leitlinie zum Ri-
sikomanagement integriert werden kann. Dann ist
die Durchführung jeder ERB schriftlich zu dokumen-
tieren und schließlich ist über die Ergebnisse in

einem schriftlichen Bericht (ERB-Bericht) zu referie-
ren.

Bei dem ERB-Bericht, wohl das Kernstück des ge-
samten Prozesses, stellt die Aufsichtsbehörde keine
allzu hohen Anforderungen an deren Umfang. So
können, ein entsprechend schwach ausgeprägtes
Profil der EbAV vorausgesetzt, bereits „wenige Sei-
ten“ ausreichend sein.

Einer der Kernpunkte ist die Beurteilung des „ge-
samten Finanzierungsbedarfs“ der EbAV. Hierunter
sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die
Bedeckung der technischen Passiva, die Kapitalaus-
stattung und die Risikotragfähigkeit zu verstehen.
Der Finanzierungsbedarf ist insbesondere mit Blick
auf die Zukunft und unter Berücksichtigung von Risi-
ken einzuschätzen.

Dabei kommt die Aufsichtsbehörde zu dem Schluss,
dass die „zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforde-
rung erforderlichen Eigenmittel der EbAV nicht als
Risikodeckungsmasse eingesetzt werden können“.
Dem kann nicht gefolgt werden. Bereits im Rahmen 
der Konsultation der Rundschreiben wurde diese In-
terpretation von den Fachverbänden Arbeitsgemein-
schaft für betriebliche Altersversorgung (aba) und
Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) / Institut der ver-
sicherungsmathematischen Sachverständigen für
Altersversorgung (IVS) kritisiert, heißt sie doch
nichts anderes, als dass die Eigenmittel einer EbAV
bis zur Höhe der aufsichtsrechtlichen Solvabilitäts-
kapitalanforderung nicht der Risikotragfähigkeit die-
nen können.

Das bedeutet jedoch in der Praxis häufig, dass etwa
die Verlustrücklage von Pensionskassen nur ober-
halb dieses Betrages Risikodeckungsmasse wäre.
Es ist ja gerade der Zweck der Verlustrücklage, zur
Deckung außergewöhnlicher Verluste herangezo-
gen zu werden, wobei das Gesetz dabei keine Be-
schränkung nur auf Teile der Verlustrücklage vor-
sieht.

Mit Blick auf die weiterhin anhaltende Niedrig- oder
gar Negativzinsphase müssen die EbAV höhere Ri-
siken am Kapitalmarkt eingehen, um die erforderli-
chen Garantieleistungen ihrer Altersversorgungs-
systeme darstellen zu können. Aus diesem Grund
haben viele von ihnen in der Vergangenheit ihre Ei-
genmittel ausgebaut und als Teil ihres Risikotragfä-
higkeitskonzepts verwendet. Wird ihnen ein erhebli-
cher Teil dafür entzogen, ist dies zum einen nicht
sachgerecht und zum anderen kann dies nicht im
Sinne der Versorgungsanwärter und -empfänger
sein. Die EbAV müssten auf Rendite verzichten und
damit erhöht sich die Gefahr, dass Garantie- 
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vom 10.05.2017 den Anspruch bei der Pensionskas-
se geltend gemacht sowie Auskünfte über die An-
passungen der Versorgung seit Rechtskraft der 
Scheidung begehrt und von dieser am 16.05.2017 – 
ausdrücklich auch „namens und im Auftrag des Ar-
beitgebers“ – die Antwort erhalten, dass die Zahlung 
erst nach Vorlage einer Entscheidung des Familien-
gerichts in einem Verfahren über den Teilhabean-
spruch gemäß § 25 VersAusglG erfolge. 

Nach Verurteilung zur Zahlung rückständiger Ren-
tenleistungen zwischen Mai 2017 und April 2018 
nebst Verzugszinsen und Zurückweisung ihrer Be-
schwerden durch das OLG legten die Versorgungs-
träger erfolglos Rechtsbeschwerde beim BGH ein. 

Nach §§ 25 Abs. 4, 20 Abs. 3 VersAusglG i. V. m. 
§§ 1585b Abs. 2, 1613 Abs. 1 Satz 1 BGB kann für die 
Vergangenheit Erfüllung oder Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung ab dem Zeitpunkt verlangt wer-
den, in dem der Ausgleichsberechtigte den Versor-
gungsträger des verstorbenen Ausgleichspflichtigen 
zur Auskunftserteilung zum Zwecke der Bezifferung 
der Teilhabeleistung aufgefordert hat. Diese gesetzli-
chen Fälligkeitsvoraussetzungen waren nach Ansicht 
des BGH durch das Schreiben der Ehefrau vom 
10.05.2017 erfüllt. 

Anders als die Vorinstanz gesteht der BGH dem Ver-
sorgungsträger zwar einen Regelungsspielraum für 
eine von den gesetzlichen Bestimmungen abwei-
chende Fälligkeitsregelung zu, nach der die Zahlung 
der Teilhaberente von der Vorlage einer rechtskräfti-
gen familiengerichtlichen Entscheidung abhängig 
gemacht wird und – wie hier – erst nach Ablauf der 
Übergangszeit des § 30 Abs. 2 VersAusglG beginnen 
soll. Eine solche Regelung sei aber mit dem Rege-
lungskonzept des § 30 VersAusglG in Einklang zu 
bringen, der den Versorgungsträger bei konkurrie-
renden Versorgungsansprüchen geschiedener und 
verwitweter Ehegatten vor einer doppelten Inan-
spruchnahme schützen soll (Rz. 21, 23). Daran fehle 
es, wenn der ausgleichspflichtige Ehegatte keine 
Witwe oder keinen Witwer hinterlassen hat. Da in 
dem entschiedenen Fall der verstorbene Ausgleichs-
pflichtige nicht wiederverheiratet war, drohte dem 
Versorgungsträger keine doppelte Inanspruchnah-
me. Deswegen lehnte der BGH die Anwendung der 
vertraglichen Fälligkeitsregelung hier ab. 

Für den Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens 
bedurfte es nach Ansicht des BGH gemäß § 286 Abs. 
2 Nr. 3 BGB keiner Mahnung, weil in dem Antwort-
schreiben der Pensionskasse vom 16.05.2017 eine 
ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung ge-
legen habe. Die Versorgungsträger hatten auch den 
Verzug gemäß § 286 Abs. 4 BGB zu vertreten, weil die 
Bemessung der Teilhabeleistung hier nicht mit be-
sonderen tatsächlichen und rechtlichen Schwierig-
keiten verbunden gewesen wäre, die einer selbst-
ständigen Feststellung des Anspruchs durch die 
Versorgungsträger entgegengestanden hätten. 

Wertungen können nach Ansicht des BGH nicht da-
durch umgangen werden, dass Dynamisierungsver-
luste zur (zusätzlichen) Begründung eines wesentli-
chen Wertunterschieds nach § 51 Abs. 2 VersAusglG 
i. V. m. § 225 Abs. 3 FamFG herangezogen werden, 
um eine Totalrevision zu erreichen (Rz.19). 

Nach der aktuellen Auskunft des Versorgungsträgers 
ergab sich anstelle des teildynamischen hälftigen 
Ehezeitanteils von 29,81 DM zum Ehezeitende 
30.09.1983 nunmehr ein Ausgleichswert in Höhe von 
18,46 EUR oder 36,10 DM. Hierdurch war zwar die 
relative Wesentlichkeitsgrenze 1,49 DM, nicht aber 
die absolute Wesentlichkeitsgrenze von 1 % der für 
das Ehezeitende 30.09.1983 maßgeblichen Bezugs-
größe nach § 18 Abs. 1 SGB IV (hier 25,80 DM) er-
füllt. Deswegen bestätigte der BGH die Ablehnung 
der Totalrevision durch die Vorinstanzen. 

Nach § 225 Abs. 4 FamFG ist eine Abänderung auch 
dann zulässig, wenn durch sie eine für die Versor-
gung der ausgleichsberechtigten Person maßgeben-
de Wartezeit erfüllt ist. Nach dem BGH-Beschluss 
vom 01.06.2022 ist der Einstieg in eine Abänderung 
nach § 225 Abs. 4 FamFG (hier anwendbar über § 51 
Abs. 5 VersAusglG) aber nur dann eröffnet, wenn 
durch sie für eine bereits bestehende Anwartschaft 
eine Wartezeit erfüllt wird. Das sei nicht der Fall, wenn 
sich das nach der Abänderung bestehende gesetzli-
che Anrecht allein aus dem Versorgungsausgleich 
speist. Der Abänderungsgrund setze das Bestehen 
einer Anwartschaft, die bis dahin die Wartezeit nicht 
erfüllt, gedanklich voraus. Denn sonst bestünde be-
reits keine Anwartschaft, für die sich die Frage der 
Wartezeiterfüllung stellen könnte (Rz. 16). In dem ent-
schiedenen Fall hatte der Antragsteller keine eigenen 
Entgeltpunkte in der GRV erworben. Der BGH bestä-
tigte daher die Ablehnung der Totalrevision durch die 
Vorinstanzen.

4.	Fälligkeit des Anspruchs auf Teilhabe an der 
Hinterbliebenenversorgung (§ 25 VersAusglG)

Der BGH hatte in dem Beschluss vom 22.06.2022 
(XII ZB 584/18) zu klären, ob eine Reglung der Versor-
gungsträger des verstorbenen Ausgleichspflichtigen 
zur Fälligkeit des Anspruchs der Ausgleichsberech-
tigten auf Teilhabe an der Hinterbliebenenversorgung 
gemäß § 25 VersAusglG aus einer Pensionskassen-
zusage bzw. einer Direktzusage wirksam war.

Nach der für die Direktzusage entsprechend gelten-
den Regelung in den AVB der Pensionskasse be-
stand der Teilhabeanspruch gegen die Kasse „erst 
nach Ablauf des Monats, der dem Monat folgt, in dem 
die Kasse von der Rechtskraft der Entscheidung 
über die Ausgleichsrente gemäß §§ 20 ff. VersAusglG 
Kenntnis erlangt. Der Anspruch ist durch Antrag gel-
tend zu machen.“ 

Die Ausgleichsberechtigte hatte nach dem Tod des 
Ausgleichspflichtigen am 30.04.2017 mit Schreiben 
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